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Tagesordnungspunkt 1

a) Antrag der Abgeordneten Oliver Luksic,
Torsten Herbst, Bernd Reuther, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion der FDP

Intelligente MaBnahmen zur Verbesserung der
Luftqualitit in deutschen Stéddten ergreifen -
Fahrverbote verhindern

BT-Drucksache 19/1695

b) Antrag der Abgeordneten Ingrid Remmers,
Amira Mohamed Ali, Jorg Cezanne, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Hersteller zur wirksamen technischen Nachriis-
tung von Diesel-Pkw auf ihre Kosten verpflichten
- Fahrverbote vermeiden

BT-Drucksache 19/1360

Vorsitzender: Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr verehrte Damen und Herren! Ich begriifie Sie
ganz herzlich zur 14. Sitzung des Ausschusses fiir
Verkehr und digitale Infrastruktur, unserer 6ffent-
lichen Anhérung zu dem Antrag der Fraktion der
FDP ,Intelligente MaBnahmen zur Verbesserung
der Luftqualitdt in deutschen Stddten ergreifen -
Fahrverbote verhindern, Drucksache 19/1695,
und dem Antrag der Fraktion DIE LINKE. , Her-
steller zur wirksamen technischen Nachriistung
von Diesel-Pkw auf ihre Kosten verpflichten -
Fahrverbote vermeiden®, Drucksache 19/1360.

Ganz besonders darf ich zu unserer Anhérung un-
sere Géste und vor allem die Sachverstdndigen be-
griilen. Ich begriifie in der Reihenfolge des Alpha-
bets Herrn Jens Hilgenberg vom BUND; Herrn
Prof. Dr. Matthias Klingner vom Fraunhofer-Insti-
tut fiir Verkehrs- und Infrastruktur-Systeme; Herrn
Prof. Dr. Thomas Koch vom Karlsruher Institut
fiir Technologie; Herrn Hilmar von Lojewski vom
Deutschen Stiddtetag; Herrn Alexander Moller
vom ADAC; Frau Dorothee Saar von der Deut-
schen Umwelthilfe; Herrn Frank M. Schmid von
Schmid Mobility Solutions; Herrn Leif-Erik
Schulte vom TUV NORD Mobility und Herrn Prof.
Dr. Georg Wachtmeister von der TU Miinchen.

Unserem Wunsch, die Sitzung auch live im Inter-
net zu iibertragen, konnte leider diesmal nicht
entsprochen werden, weil die verfiigharen Uber-
tragungskanéle bereits fiir andere, frither geplante
Veranstaltungen benétigt wurden. Wenn ich mir
das an der Stelle erlauben darf: wir sollten uns
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mal bei Gelegenheit damit beschéftigen, denn wir
geben da als Deutscher Bundestag und als Aus-
schuss — der, darauf lege ich sehr viel Wert, ja
nicht nur der Ausschuss fiir Verkehr, sondern
auch fiir digitale Infrastruktur ist — kein gutes Bild
ab. Ich glaube, es ist selbsterkldrend, warum wir
uns damit mal beschéftigen sollten.

Ich mo6chte den Sachverstdndigen, die schriftliche
Stellungnahmen eingereicht haben, dafiir herzlich
danken. Die Stellungnahmen sind als Ausschuss-
drucksachen 19(15)57 A-G verteilt worden, liegen
heute hier aus und sind im Ubrigen im Internet
abrufbar.

Vielleicht noch zum Verfahren der Anhérung, da-
mit wir alle gemeinsam auch die Spielregeln ken-
nen. Wir haben uns darauf verstidndigt, dass es
keine Eingangsstatements der Sachverstdndigen
geben soll. Dafiir gibt es ja die schriftlichen Stel-
lungnahmen, die Sie alle gelesen haben. In jeder
Fragerunde konnen die Ausschussmitglieder, die
sich zu Wort melden, bis zu zwei Fragen stellen.
Die Fragesteller konnen auBerdem in einer Frage-
runde hochstens zwei Sachverstdndige befragen.
Aufgrund eines Beschlusses des Ausschusses bitte
ich die Fragesteller, sich auf eine Redezeit von
maximal drei Minuten zu beschrdanken. Als Hilfe-
stellung wird die abgelaufene Zeit an der Decken-
ampel angezeigt. Die Sachverstindigen wiederum
bitte ich, sich auf eine Redezeit von 5 Minuten zu
beschrianken — bei zwei nur an Sie gestellten Fra-
gen wéren es also bis zu 10 Minuten —, damit auch
alle Fragen drankommen. Bis zu 10 Minuten be-
deutet, Sie konnen, aber Sie miissen die Redezeit
nicht vollstdndig ausschopfen. AnschlieBend folgt
dann jeweils der nidchste Fragesteller. Wir gehen
von einem Zeitrahmen von etwa zwei Stunden
aus, also bis 16.00 Uhr. Es sind zwei Frage- und
Antwortrunden vorgesehen. Wenn wir uns alle et-
was disziplinieren, dann bekommen wir das auch
hin. Von der 6ffentlichen Anh6rung werden wir,
wie bei 6ffentlichen Anhérungen iiblich, ein
Wortprotokoll erstellen, das dann allen Interes-
sierten auch im Internet zugénglich sein wird.

Jetzt noch ein kleiner Hinweis an die Zuhorer und
Zuhorerinnen oben auf der Besuchertribiine. Ich
bitte Sie, die Hausordnung des Deutschen Bun-
destages zu beachten. Ich sage es deshalb, weil
wir bei einer fritheren Anhérung da schon einmal
etwas Probleme hatten. Das bedeutet, dass Sie
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wihrend der 6ffentlichen Anhérung von Zwi-
schenrufen und Beifallsbekundungen absehen
miissen, damit wir hier einen ungestérten und
konzentrierten Ablauf dieser Anhorung ermogli-
chen konnen. Wenn Sie Sympathien, Antipathien
oder was auch immer zum Ausdruck bringen wol-
len, dann bitte nach der Anhérung direkt, aber
nicht wéahrend der Anhérung.

Die erste Fragerunde beginnt mit der Fraktion der
CDU/CSU. Ich erteile dazu dem Kollegen Felix
Schreiner das Wort!

Abg. Felix Schreiner (CDU/CSU): Herr Vorsitzen-
der, meine Damen und Herren, Kolleginnen und
Kollegen, sehr geehrte Sachverstdndige. Ich habe
an zwei Experten je eine Frage. Meine erste Frage
richtet sich an Herrn Mo6ller vom ADAC. Wir ha-
ben seit einigen Jahren eine Debatte iiber
schlechte Luft in den Stddten und iiber dreckige
Autos und auch iiber Fahrverbote. Dabei hat die
Bundesregierung ja einiges unternommen, wir ha-
ben Sofortprogramme, wir arbeiten konsequent an
der Aufarbeitung des Dieselskandals. Deshalb
richtet sich meine Frage an den ADAC mit 20 Mil-
lionen Mitgliedern, weil wir jetzt wieder vor einer
Diskussion zu Fahrverboten, auch in Stadten, ste-
hen. Was hilt der ADAC von Fahrverboten und
von einer blauen Plakette?

Die zweite Frage geht an Sie, Herr Prof. Koch! Wir
haben ein ganzes Biindel an FérdermaBnahmen
auf den Weg gebracht. Eine Forderrichtlinie zur
Nachriistung von Dieselbussen. Die Bundesregie-
rung hat mit der Automobilindustrie vereinbart,
bis zum Jahresende 2018 bei rund 5,3 Millionen

Dieselfahrzeugen Software-Updates vorzunehmen.

Man sieht also, dass das BMVI hier Druck macht.
Trotzdem wird in Gespridchen und von manchen
politischen Krédften immer der Eindruck erweckt,
als wiirde da ein Kaufhaus zur Verfiigung stehen,
mit verschiedensten Biindeln an technischen
Nachriistungsmoglichkeiten. Deshalb mdéchte ich
Sie als Experten fragen: Worin bestiinde die
Hauptherausforderung bei einer technischen
Nachriistung von Dieselfahrzeugen? Herzlichen
Dank!

Alexander Moller (ADAC e.V.): Sehr geehrte Da-
men und Herren, Herr Vorsitzender, vielen Dank
fiir die Einladung! Herr Abgeordneter vielen Dank
fiir die Frage! Wenn Sie fragen, wie die ADAC-
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Mitglieder reprédsentativ zum Thema ,,Blaue Pla-
kette” stehen, dann muss man zunéchst mal fest-
halten, dass in Befragungen, die wir vornehmen,
und zwar unabhédngig davon, ob es um die Mit-
gliedschaft geht oder um die Bevdlkerung gesamt-
haft.... Umweltthemen erhalten immer dann hohe
Zustimmung, wenn es um abstrakte Fragen geht.
Bei der konkreten Frage nach der blauen Plakette
stellen wir fest, dass die Mehrheit der Mitglieder
die blaue Plakette ablehnt. Das gilt insbesondere,
wenn sie nach Dieselbesitzern oder Pendlern dif-
ferenzieren. In beiden Gruppen — bei Dieselbesit-
zern und Pendlern — ist die Ablehnung besonders
groB.

Sie haben dann auch gefragt: wie sehen wir das
als Institution, wie stehen wir fachlich zum
Thema ,,Blaue Plakette*? Richtig ist, dass es aus
unserer Sicht zunédchst wichtig ist, dass man ein
Zukunftsbild der Mobilitét fiir Deutschland entwi-
ckelt. Wie soll die Mobilitédt in Deutschland
2030/2040 organisiert sein? Wieviel individuelle
Mobilitdt wollen wir? Wieviel 6ffentliche Mobili-
tdt wollen wir? Mit welchen Antrieben wollen wir
unterwegs sein? Wie sollen diese Zielbilder for-
muliert sein, auch vor dem Hintergrund der Kli-
maziele der Bundesregierung und anderen festge-
schriebenen Rahmenbedingungen? Insofern fiih-
ren wir notwendigerweise — insbesondere im Kon-
text der Verbraucherinnen und Verbraucher —
zum Teil eine riickwértsgewandte Debatte. Wir
stellen das auch deshalb fest, weil bis in diese
Tage hinein in unserer Mitgliederberatung Tag fiir
Tag hunderte von Anrufen und Briefen und Mails
eingehen. Da geht es um klassische Fragen der
Autofahrer, die sich einem erheblichen Wertver-
lust und Fahrverboten gegeniiber sehen, um An-
wohner, die mit schlechter Luft kimpfen und
Stddte, die mit uns diskutieren wollen, was ver-
trdgliche Losungen sind. Aber natiirlich geht es
auch um die Frage, wie wir den schlechten Ruf ei-
nes Teils der Automobilhersteller aus Deutsch-
land und der Welt verbessern konnen und es ge-
meinsam durch Technologie und anderes besser
machen konnen. Insofern sehen wir auch in dem
aktuellen Beispiel Hamburg, dass es keine Gewin-
ner gibt, sondern nur Verlierer. Wir sehen, dass es
gut ist — und wir danken, Herr Vorsitzender, aus-
driicklich auch den beiden antragstellenden Frak-
tionen dafiir —, dass das Parlament dieses Thema
heute weiter aufarbeitet. Fiir uns geht es um Mobi-
litdt und Gesundheit. Aus unserer Sicht ist es
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wichtig, auch in der gesellschaftlichen Debatte,
dass das nicht gegeneinander ausgespielt wird,
sondern dass wir iiberlegen, wie wir diese Dinge
zusammenbringen. Geltende Luftgrenzwerte ein-
zuhalten und Fahrverbote zu vermeiden, das muss
das gemeinsame Ziel sein. Es gelingt nicht tiberall.
Und wir sagen ausdriicklich: Hamburg zeigt, dass
es nicht tberall gelingt, dass es ein Gegeneinander
gibt. Fiir uns sind Fahrverbote deshalb das aller-
letzte Mittel, wenn alle anderen wirksamen MaB-
nahmen ausgeschopft sind. Wir sehen bei Weitem
keine deutsche Kommune, die heute sagen kann,
sie hat in einer Abwégung alles unternommen, um
Fahrverbote auszuschlieBen. Vielleicht kommen
wir in der Debatte durch die Fragestellung durch
Sie alle noch dazu, da iiber Losungen zu diskutie-
ren. Insofern lehnen wir eine blaue Plakette, also
generelle Fahrverbote, als unverhéltnismaBig ab.
Sie wire ndmlich insbesondere ein Anreiz, Fahr-
verbote einzufiihren, ohne alle anderen wirksa-
men Mafnahmen vor Ort zu nutzen. Aus unserer
Sicht ist eine blaue Plakette auch rechtlich nicht
geboten. Das Bundesverwaltungsgericht hat recht-
lich den Weg fiir lokale Fahrverbote freigemacht,
ohne bundesweiten rechtlichen Rahmen. Ob und
in welcher Form diese zusétzlich zu allen anderen
geeigneten Malfnahmen erforderlich, sinnvoll und
verhédltnismdBig sind, muss vor Ort in den konkre-
ten Luftreinhaltepldnen abgewogen werden. Das
Beispiel Hamburg zeigt, es kann nur ausreichend
sein, bestimmte Strecken oder Streckenabschnitte
zu sperren, und hier auch nur fiir bestimmte Fahr-
zeuge. Der Hamburger Weg wird aus unserer Sicht
von vielen Seiten zu Recht kritisiert, weil er Ver-
kehr nur anders verteilt. Er vermeidet keinen Ver-
kehr, er macht nichts anderes als Verkehr anders
zu verteilen. Wir sind mal sehr gespannt, was pas-
siert, wenn die ersten Anwohner dieser Aus-
weichstraBen, die jetzt mehr belastet sind, gegen
diese Politik und gegen dieses Vorgehen klagen.

Ich halte insofern fest, dass aus Sicht des ADAC
lokale Fahrverbote fiir uns das allerletzte Mittel
bleiben und dass wir erwarten, dass dort, wo es
Diskussionen tiber Fahrverbote gibt, wir eine sorg-
faltige Abwédgung vor Ort sehen. Aus unserer
Sicht ist es deshalb wichtig, dass dieses breite
MaBnahmenpaket, was tibrigens ja fast deckungs-
gleich in beiden Antrdgen vorkommt — das ist ja
politisch auch interessant, dass das von FDP und
DIE LINKE. so einheitlich kommt —, gute Punkte
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beinhaltet, die wir aus unserer Sicht hier zu dis-
kutieren haben. Deshalb glauben wir aus unserer
Sicht, dass es bessere Wege als Fahrverbote und

eine blaue Plakette gibt.

Vorsitzender: Vielen Dank, auch fiir das vorbildli-
che unterschreiten der Redezeit! Prof. Koch, bitte,
Sie haben das Wort!

Prof. Dr. Thomas Koch (Karlsruher Institut fiir
Technologie - KIT): Danke, Herr Vorsitzender!
Danke fiir die Frage! Ich wiirde gerne die Frage
nach den Herausforderungen zunéchst mal mit ei-
ner allgemeinen Zusammenfassung unserer Studie
beantworten.

Erstens: Wir haben in unserer Studie — vier Kolle-
gen und ich — prinzipiell aufgezeigt, dass eine
Systemverbesserung, also eine Stickoxidreduzie-
rung von Fahrzeugen, mdglich ist.

Zweitens: Ganz neutral und niichtern kann man
dies im Wesentlichen auf zwei Wegen erreichen.
Entweder iiber eine in der politischen Debatte
Nachriistung genannte Losung, also den Einbau
eines SCR-Katalysators mit einer Infrastruktur.
Oder man kann das mit einem Software-Update
erreichen. Diese zwei Moglichkeiten stehen im
Raum. Die Aufwénde, um eine SCR-Katalysator-
Nachriistung zu erreichen, sind sicherlich deut-
lich héher. Das haben wir auch deutlich ausge-
fithrt. Und am schnellsten kénnen die Software-
Updates wirken. Das ist zunédchst einmal eine
ganz niichterne Zusammenfassung unserer Studie.

Jetzt sind sehr viele Fragen in den letzten Wochen
und Monaten aufgekommen. Die konkrete Frage
ist ja auch die nach den Herausforderungen. Da
will ich einfach mal ganz frech die wesentlichen
Punkte, die der sehr geschétzte Kollege Wacht-
meister in seiner Studie aufgefiihrt hat, auflisten
und hier nochmal benennen: ,,Keine weiteren
schidlichen Emissionen diirfen auftreten, war ei-
ner der genannten Punkte. Sehr geehrte Damen
und Herren, es gibt Nachriistlésungen, die wurden
tiberall als hervorragend angepriesen, die emittie-
ren toxisches Vanadiumoxid. Das weil hier nie-
mand in diesem Raum. Das geht nicht! Wir haben
den Finger in die Wunde gelegt! Zuverldssigkeit
war ein Studienmerkmal von Prof. Wachtmeister,
Ausfall einer Komponente. Ich will da zum Bei-
spiel an eine WDR-Sendung vom 29. November
erinnern. Da hat man eine Nachriistlosung darge-
stellt und im Versuch ist diese bereits ausgefallen.
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Das war eine definierte Nachriistlosung, die aus-
gefallen ist. Es geht ja um die Nachriistung von
hunderttausenden von Fahrzeugen. Weiterer
Punkt, die On-Board-Diagnose. Die Systeme miis-
sen sich selber iiberpriifen und in jedem Betriebs-
zustand selber erkennen, in welchem Zustand sie
sind. Das ist keine einfache Plug-and-Play-Ldsung.
Weitere Punkte, die der Kollege Wachtmeister auf-
gefiihrt hat: Wechselwirkung mit anderen Bautei-
len, Verhalten beim Unfall, Elektrik, Elektronik,
Akustik. Ich gehe gar nicht im Detail darauf ein.
Kollege Wachtmeister hat vollkommen zu Recht
gesagt: Wir brauchen eine Fehlermode-Analyse,
um iiberhaupt zu erkennen, was denn passieren
kann, wenn etwas schieflduft. Diese Analyse ha-
ben wir in unserer Studie — in unserem Fall im
Auftrag des Bundesverkehrsministeriums — auf
der Basis von zehn Fahrzeugen nochmals prézi-
siert und noch weiter gescharft.

Lassen Sie mich den Sachverhalt mit drei Punkten
zusammenfassen.

Erstens: Da mdchte ich hier auch die Gelegenheit
nutzen, mal meine Irritation zum Ausdruck zu
bringen. Die Politik wiinscht sich bei ,,Euro 4
und ,,Euro 5“ Grenzwerte, von denen jeder
wusste, dass sie nicht zu erreichen sind, und
schafft deshalb Schlupflécher, um sich hinterher
dariiber zu beschweren, dass diese notwendigen
Schlupflocher ausgenutzt wurden. Das geht auch
nicht. Damit wird auch Vertrauen kaputt gemacht,
genauso wie Vertrauen durch absolut inakzeptable
Software-Lésungen kaputt gemacht wurde. Die
Kritik der Industrie richtet sich in allererster Linie
gegen ,,Euro 6“, denn da hatte die Industrie die
Moglichkeiten und Mittel und hat sie nicht ge-
nutzt.

Zweitens: Eine Nachriistlésung, wie auch immer
man sie nennen mag, verbessert einen Sachver-
halt, zum Beispiel Stickoxide, schafft aber typi-
scherweise drei bis fiinf neue Probleme. Ich erin-
nere an die Einfithrung des Partikelfilters, der zu
einer Verscharfung der NO,-Debatte gefiihrt hat.
Ich erinnere nun in diesem Zusammenhang an
mogliche SCR-Losungen, die dafiir aber Vanadi-
umoxid-, Ammoniak- oder Lachgasprobleme zur
Folge haben werden. Davor haben wir gewarnt! Es
liegt allgemein eine Denkweise vor, eine Nach-
riistlésung sei im Wesentlichen der Einbau eines
Auspufftopfs, und damit sei es geschehen. Da ha-
ben wir sehr sachlich diese Herausforderung
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nochmals prézisiert, was sich genau dahinter ver-
birgt. Das sind meine einleitenden Worte. Ich
danke Thnen fiir IThre Aufmerksamkeit!

Vorsitzender: Vielen Dank, Prof. Koch!

Zwei geschiftsfiihrende Hinweise: Ich sehe oben
auf der Galerie einige, die stehen miissen. Ich sehe
allerdings auch noch ein paar freie Pldtze. Viel-
leicht riicken sie so zusammen, dass niemand ste-
hen muss. Es soll ja hier im Bundestag niemand
stehen miissen.

Der zweite Hinweis, vielleicht haben es die einen
oder anderen schon bemerkt: da steht ein Gerét,
das hier nicht immer steht. Das ist den aufmerksa-
men Beobachtern sicherlich nicht entgangen. Das
ist ein Feinstaubmessgerat, das Prof. Klingner mit-
gebracht hat. Ich bin mir sicher, er wird nachher,
wenn er gefragt wird, noch etwas dazu erkléren.
Ich wollte es nur nochmal an die Adresse der Kol-
legen sagen, die vorher noch nicht da waren und
sich vielleicht wundern, was da fiir ein Gerét
steht. Wir haben uns vorher im Ausschuss schlau
gemacht, es enthdlt keine ,,Chemtrails“ und auch
sonst werden wir hier nicht verstrahlt. Wenn Sie
weitere Infos dazu brauchen, werden wir Thnen
nachher die Infos gerne zur Verfiigung stellen.

Jetzt bitte Herr Dr. Spaniel fiir die AfD-Fraktion!

Abg. Dr. Dirk Spaniel (AfD): Wir nehmen hier bei
dem ganzen Thema mit volligem Unverstdndnis
zur Kenntnis, dass wir offensichtlich tiber ein auf-
gebauschtes Problem reden. Deshalb wiirde uns
mal interessieren — die Frage wiirde an Prof.
Klingner gehen —, inwieweit denn die derzeitigen
Messstandorte in einigen der von Fahrverboten
betroffenen Stddten iiberhaupt représentativ fiir
die Stickoxidbelastung sind. Wenn wir das haben,
und festgestellt haben, dass es eben représentativ
oder nicht repriasentativ ist, was wiirde denn
wahrscheinlich passieren, wenn man statt einem
tendenziell moglichst ungiinstigen Standort — der
dann auch einen méglichst ungiinstigen Messwert
erzeugt — flir eine sehr nahegelegene Messstelle ei-
nen zweiten Messwert mit umgekehrten Konditio-
nen, also moglichst optimaler Standort, nehmen
wiirde und man dann den Mittelwert aus beiden
bildete? Wire das denn nicht eine Verbesserung
der repréasentativen Luftsituation an dieser Stelle?
Wiirden wir denn damit immer noch die Grenz-
werte tiberschreiten? Was ist Thre Meinung dazu,
Herr Professor Klingner? Es wére die Frage, ob wir
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auf zehn Minuten erhohen kénnen? Oder ob das
bei fiinf Minuten bleibt.

Vorsitzender: Sie haben ja beide Fragen an Prof.
Klingner gerichtet. Insofern kann er bis zu zehn
Minuten antworten. Muss er aber nicht.

Prof. Dr. Matthias Klingner (Fraunhofer-Institut
fiir Verkehrs- und Infrastruktur-Systeme): Zu-
néchst herzlichen Dank, auch herzlichen Dank fiir
die Frage! Sie wissen, ich bin relativ kritisch in
der ganzen Diskussion, beziiglich einiger Diskus-
sionspunkte. Das betrifft zum einen die Frage,
dass wir nicht klar genug zwischen den Emissio-
nen und den Immissionen unterscheiden. Da ist
beispielsweise das Thema der Messstandorte ein
ganz zentrales Thema. Wir miissen sagen, natiir-
lich sind diese Messstandorte — und ein ganz re-
prisentativer Messstandort ist zum Beispiel das
Neckartor — mit Sicherheit nicht représentativ fiir
den gesamten Luftzustand einer Stadt. Und mei-
ner Ansicht nach auch nicht reprédsentativ, um
aufgrund einer punktuellen Messung Fahrverbote
auszusprechen. Warum? Wir kénnen mit dem
Messstandort sehr wohl manipulieren.... Grenz-
wertiiberschreitung. Das héngt zum einen damit
zusammen, dass, je ndher ich beispielsweise eine
solche Messstelle an die Fahrbahn stelle, umso
groBer sind natiirlich die Schadstoffkonzentratio-
nen. Das widerspricht den Regeln. Denn direkt
diirfen Abgase nicht in das Messgerét eingeblasen
werden. Wenn wir uns vorstellen, einfache Phy-
sik, es ist eine Linienquelle, die wir vor uns haben
—und wer Physik oder etwas dhnliches studiert
hat weill, mit 1 durch r, also mit 1 durch den Ab-
stand, nimmt die Konzentration von solch einer
Linienquelle aus ab. Das heilt, wenn ich diese
Messstation um vier Meter verschiebe, dann
diirfte ich rein theoretisch nur noch ein Viertel
des Messwertes messen. Nun wird es nicht ganz
so sein, es gibt eine Grundbelastung, es gibt Dinge,
die im Prinzip die Konzentration noch weiter ver-
ringern. Das ist beispielsweise, was bisher in den
Modellen nie berticksichtigt wurde, die so ge-
nannte Thermik — wir kénnen darauf nochmal zu
sprechen kommen — die vom erwdrmten Boden
die Luft nach oben steigen ldsst und praktisch wie
ein Schornstein wirkt und Schadstoffemissionen
austrdgt. Andererseits haben wir natiirlich durch
Windbewegung unter Umstdnden auf verschiede-
nen Seiten wieder hohere Konzentrationen. Also
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man kann davon ausgehen, 40 bis 50 Prozent ge-
winne ich einfach dadurch, dass ich die Messsta-
tion vom Fahrbahnrand auf ein Gebiet verlege, wo
iibrigens auch der Aufenthalt von schutzbediirfti-
gen Bevdlkerungsgruppen wesentlich haufiger ist,
als beispielsweise unmittelbar am StraBenrand.

Wir konnen auch noch iiber die Gesundheitsthe-
men reden. Aber ein zweites Thema vielleicht,
und deshalb habe ich auch dieses Messgerét mit-
gebracht, ist die Frage, dass wir heute eigentlich
nicht auf diese grofen Messcontainer angewiesen
sind. Zugegebenermalien, es ist ein zertifiziertes
Verfahren, was dahinter lduft, sehr aufwendig.
Heute gibt es Messgerite wirklich in der GroBe
des mitgebrachten Messgerdts und noch deutlich
kleiner. Ich habe auf die Schnelle nur ein solches
Messgerit hier mitbringen kénnen, was Feinstaub,
und zwar in den Korngr6Ben PM10 und PM2,5,
misst. Ich wollte eigentlich ein kleines Experi-
ment machen, wie fragwiirdig beispielsweise eben
auch unsere Messgréfen sind und wie die mani-
puliert werden konnen. Ich darf vielleicht mal
hier das Experiment kurz vorfiihren. ... ohne
Mikro ... Es miisste PN2,5 in der Anzeige haben.
Jetzt miissen wir einen kleinen Moment warten.
Was ich Thnen zeigen will ist, was alles beispiels-
weise Einfluss auf eine Feinstaubbelastung von
2,5 hat. Wenn wir das jetzt hier umschalten, und
wir warten jetzt mal nicht und ich verrate sozusa-
gen die Messergebnisse im Vorfeld. Ich stelle
mich da hin und reibe etwa 1,2 Sekunden. Da
werden Sie sehen, dass der Messwert sich verdop-
pelt. Je weiter weg wir von der Stralle messen,
umso mehr Einflussgréfen haben wir, die im
Grunde genommen unsere MessgroBe beeinflus-
sen. Also das ist ein zweiseitiges Schwert.

Wofiir ich pléddiere ist, nicht im Grunde genom-
men zwei Messgroffen zu verwenden, sondern fol-
gendes Vorgehen: Wenn wir an einer kritischen
Messstelle, und das mag die dreckigste Messstelle
der Stadt sein, einen Indikator haben, dass wir
eben die Grenzwerte tiberschreiten, dann lassen
Sie uns doch eine Messkampagne durchfiihren,
mit 50 solcher Messgeréte. Das geht in den Kos-
ten, die wir heutzutage beispielsweise in alle maog-
lichen MaBnahmen investieren, unter. Lassen Sie
uns eine Messkampagne durchfiithren an den Stel-
len, im Umfeld dieser Messstationen, wo sich
wirklich Schutzbediirftige authalten, wo die Be-
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volkerung sich mit einer wesentlich héheren Ex-
pansionsaufenthaltszeit einfindet. Und aus diesen
Messwerten leiten wir dann ab, ob wir ein ent-
sprechendes Gebiet, eine entsprechende Strale,
sperren miissen oder ob wir sie nicht sperren
miissen.

Vorsitzender: Danke, Prof. Klingner! Fiir die SPD-
Fraktion Kollege Klare, bitte!

Abg. Arno Klare (SPD): Ich habe erst einmal eine
Frage an Herrn Prof. Wachtmeister. Wenn man die
Gutachten liest, Ihr Gutachten und das Gutachten,
fiir das Herr Koch hier steht; da sind noch ein
paar andere, die das Gutachten mit verfasst ha-
ben.... Ja, ich habe es hier auch vor mir liegen, ich
konnte es auch hochhalten. Aber da wir es alle ge-
lesen haben, muss ich ja nicht beweisen, dass ich
es hier dabei habe. Ich setze voraus, dass wir es
alle gelesen haben.

Beide Gutachter sagen: ,,Ja, technische Hardware-
Nachriistung ist mdglich“. Es stellt keiner in Ab-
rede, dass es geht. Herr Koch, in Threm Gutachten
steht an einer Stelle: Die entscheidende Frage ist
jedoch nicht diejenige nach der prinzipiellen
Moglichkeit der technischen Nachriistung — die
stellen Sie nicht in Abrede —, sondern nach dem
Aufwand. Das heilit, es geht im Grunde um Geld.
Also was muss man bezahlen? Was kostet das,
wenn ich technisch nachriiste? Ja, also auch Ent-
wicklungszeiten sind ja Geld. ,, Time“ ist ja ,,Mo-
ney“. Herr Wachtmeister.... und dann gibt es ja
zwei durchaus unterschiedliche Berechnungen.
Die eine sagt, das kostet 11.000 Euro, die anderen
in einem Fall dann mal 6.000 Euro, in dem preis-
wertesten Fall bei Thnen. Und Herr Wachtmeister,
Sie sagen an einer Stelle erstmal, es geht auch und
stellen auch ein paar Fragen in Bezug auf die Sys-
teme. Aber Sie sagen natiirlich auch, es kostet ma-
ximal so ungefdhr 3.000 Euro. Das ist eine erhebli-
che Differenz. Jetzt stehe ich als Laie davor und
sage: Ja, was ist denn jetzt richtig? Sind denn die
6.000 Euro richtig oder sind die 3.000 Euro rich-
tig.

Jetzt habe ich noch eine Frage an Herrn von
Lojewski. Er hat ja ein Gutachten vorgelegt, das
ich hoch interessant finde. Sie als Deutscher Stdd-
tetag begriilen das Sofortprogramm ,,Saubere
Luft” und sagen wunderbar. Aber Sie sagen auch,

! OEM: Original Equipment Manufacturer
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dass sei —ich zitiere jetzt mal wortlich: sperrig —
und zwar im operativen Bereich. Bisher sei kein
einziger Cent daraus abgeflossen, weil das Ganze
so sperrig biirokratisiert aufgebaut sei, dass die
Kommunen groBe Schwierigkeiten hétten, da
iiberhaupt verniinftige Antrdge zu stellen. Viel-
leicht kénnen Sie mal genauer erldutern, was Sie
mit ,,sperrig“ meinen.

Vorsitzender: Prof. Wachtmeister, bitte, Sie haben
das Wort!

Prof. Dr. Georg Wachtmeister (TU Miinchen): Vie-
len Dank, Herr Vorsitzender! Vielen Dank auch
fiir die Frage, denn die wird sehr hdufig gestellt.
Woher kommen denn diese unterschiedlichen
Kostenbewertungen? Da muss man sehen, da sind
zwei unterschiedliche Vorgédnge beurteilt worden.
Der Vorgang, den meine Kollegen beschreiben, ist
die Nachriistung durch OEM" auf einer qualitativ
sehr hochwertigen Basis. Was ich beurteilt habe,
sind die Nachrtister, die jetzt hier fertige Systeme,
teilfertige Systeme, anbieten, die relativ einfache
Moglichkeiten suchen. Das heilit aber nicht, dass
die nicht funktionieren wiirden, sondern die sa-
gen eben auch mal ,,Ich bohre mal ein Loch in die
Konsole und habe hier eine OBD?-Lampe einge-
baut“. Ob man das haben will oder nicht, das ist
jetzt eine andere Frage. Das ist auch nicht Gegen-
stand dessen, was ich zu beurteilen habe, sondern
zu beurteilen ist: Ist es moglich und wie hoch sind
die Kosten? Die Kosten kann ich jetzt gering hal-
ten und sagen: Ich mache jetzt eine einfache Ka-
belverlegung. Irgendwo finde ich schon einen
Platz. Ich finde auch irgendwo einen Platz, so wie
man es beispielsweise in der Umriistung von Gas-
motoren flir den Ad-Blue-Tank macht. Das geht.
Nur, Sie haben auch richtigerweise gesagt, dass
ich viele Fragen aufgeworfen habe, die meiner
Meinung nach zuerst mal beantwortet werden
miissen, bevor wir iiberhaupt in dieses Feld rein-
springen. Und wenn Sie es genau lesen: ich habe
gesagt ,,mindestens 3.000 Euro“ und nicht ,,3.000
Euro“, weil eben hier noch eine in meinen Augen
groBe Unsicherheit besteht.

Vorsitzender: Danke! Dann ist jetzt Herr von
Lojewski an der Reihe. Bitte!

Hilmar von Lojewski (Deutscher Stddtetag): Herr
Vorsitzender, Herr Abgeordneter Klare! Vielen

| 20BD: On-Board-Diagnose
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Dank fiir die Einladung und die Fragestellung! Sie
fragten nach der Wahrnehmung des ,,Sperrigen”
bei der Abwicklung des Sofortprogramms. Wenn
wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, von
einem Sofortprogramm reden und am 28. Novem-
ber abends auseinandergehen, vom Tisch der Bun-
deskanzlerin, und gesagt wird, es gibt jetzt eine
Liste, dann kdnnen MaBnahmen sofort umgesetzt
werden, ohne dass es einen Forderantrag gibt,
ohne dass es einen Forderbescheid gibt — sozusa-
gen ein Blankocheck fiir Teile des Mafinahmen-
programms der Bundesregierung —, dann wiirden
wir erwarten, dass wir dann am 29. November los-
legen konnen. Das konnten wir aber nicht, denn
diesen Blankocheck gab es nicht. Und die Stddte
konnten schlechterdings nicht starten, ohne die
Sicherheit zu haben, fiir welche MaBnahmen sie
in welchem Umfang Kosten riickerstattet bekom-
men. Die Bundesregierung hat sich im Rahmen
des Sofortprogramms dazu entschlossen, fiir die
eine Milliarde Euro elf Einzelprogramme auf den
Weg zu bringen. Das verstehen wir vor dem Hin-
tergrund der Notifizierungspflicht auf EU-Ebene.
Das kénnen wir in biirokratisch-politisch-admi-
nistrativer Hinsicht nachvollziehen. In operativer
Hinsicht hat uns das aber natiirlich gghemmt. Ich
mochte auch der Einlassung des ADAC widerspre-
chen, dass keine Kommune bisher alle MaBnah-
men ausgeschopft hat. Die Kommunen haben alle
MaBnahmen ausgeschopft, die sie mit eigenen
Mitteln auf den Weg bringen kénnen — und zwar
weit vor dem Dieselgipfel. Wenn Sie sich iiber die
letzten Jahre den Modal Split zwischen den ver-
schiedenen Verkehrsarten anschauen, dann haben
ausschlieBlich die Stddte Erfolg darin, den Indivi-
dualverkehr in Teilen zu ddmmen und den Um-
weltverbund FuB-/Radverkehr und den OPNV zu
starken. Im Gesamtdurchschnitt sieht das in der
Bundesrepublik schlecht aus, aber in den Stddten
sieht das ganz gut aus. Deshalb héitten wir gerne
die Mittel pauschal in die Hand bekommen, mit
einem gewissen Vertrauensvorschuss dartiber,
und sie differenziert nach Addquanz, Standort
und Wirksamkeit auf den Weg gebracht, sodass
ein Gremium des Bundes auch {iber die Einzel-
maBnahmen schnell und ad hoc hitte befinden
kénnen. Diese Malnahmen waren alle miteinan-
der bekannt. Sie sind in der Regel in den Luftrein-
haltepldnen der Aufsichtsbehorden niedergelegt.
In Niedersachsen sind es die Stddte selber. Wir
hitten sie gerne auf den Weg gebracht, alle die
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MaBnahmen, die die Stddte nicht aus eigener
Kraft auf den Weg bringen kénnen. Was zum
»Sperrigen“ noch dazu zdhlt, Herr Abg. Klare, ist
natiirlich die Diskussion dariiber, mit welchem
Forderanteil denn der Bund fordert. Wenn der
Bund eine Grundférderung von 50 Prozent fiir die
Erledigung eines Problems anbietet, was die
Stdadte weill Gott nicht verursacht haben, dann fra-
gen wir uns schon, ob es wirklich adédquat ist,
dass die Kommunen ihrerseits als Nichtverursa-
cher die Haushaltsausschiisse und die Stadtréte
bemiihen miissen, um einen Eigenanteil von 50
Prozent auf den Weg zu bringen. Aktuell haben
wir sogar bei den Busférderungen in der Umriis-
tung auf Elektrobusse in Einzelféllen eine Redu-
zierung des Forderansatzes auf 40 Prozent Bun-
desanteil, weil diese Kommunen die Dienstleis-
tungen fiir den OPNV vergeben haben und gesagt
wird: ,,Wir kénnen ja nicht sicherstellen wo diese
Busse bleiben“. Da miissen wir sagen, das ist sper-
rig und das ist biirokratisch und das entspricht
nicht der Schérfe des Problems.

Wir haben aktuelle Rechtsprechung in Aachen,
wir werden Rechtsprechung in den néchsten Mo-
naten, Richtung Herbst, in mindestens fiinf weite-
ren Stddten haben. Wenn wir sofort hétten starten
kénnen, mochte ich nicht dafiir garantieren, dass
wir ganz wesentliche Grenzwertverringerungen
hinbekommen hétten, aber zumindest wiére es der
richtige Weg gewesen, um gegeniiber den Verwal-
tungsgerichten, die jetzt die Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts umsetzen, nachwei-
sen zu konnen, dass die Stiadte in der Tat — mit
Unterstiitzung des Bundes und komplementédren
Programmen der Ldnder — in der Lage sind, tat-
sdchlich messbar Richtung Obergrenze der Grenz-
werte zu kommen. Das ist uns nicht vergénnt ge-
wesen, sondern wir gehen tiber elf Forderrichtli-
nien, liber jede Menge Antrége, die viel Arbeits-
kraft binden und uns auch davon abhalten, kon-
kret vor Ort umzusetzen. Es ist bislang nur kom-
munales Geld verausgabt worden. Es ist noch kein
,Bundes-Euro“ geflossen. Die Bescheide sind da,
aber die Abwicklung einer solchen MafBnahme
braucht Zeit, das wussten alle vorher. Wir haben
auch rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass
das nicht der richtige Weg ist, sondern dass diese
Mittel aus einem Topf — gerne mit einem beschei-
denden Bundesgremium — nach drei, vier Krite-
rien hétten verausgabt werden kénnen. Denn was
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zu tun ist, wussten wir — vielleicht etwas grobkor-
nig, aber das ldsst sich auch feinkorniger formulie-
ren — iiber die Luftreinhalteplédne der Stéddte.
Danke!

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr von Lojewski!
Fiir die FDP-Fraktion hat Kollege Luksic jetzt das
Wort!

Abg. Oliver Luksic (FDP): Vielen Dank, Herr Vor-
sitzender! Wir haben einen Antrag eingebracht
und auch die Anhérung mit initiiert, weil wir der
Auffassung sind, dass die Fahrverbote, die jetzt in
Hamburg kommen und auch in anderen Stddten
drohen, unverhédltnisméBig sind und vor allem
auch nichts bringen. Da teile ich ausdriicklich die
Auffassung von Herrn Moller. Ich freue mich
auch, zu horen, von Herrn von Lojewski, dass die
MaBnahmen, die jetzt angeschoben worden sind,
sehr spét, zu spdt kommen und auch das Problem
nicht 16sen werden. Das haben wir in den Aus-
schussberatungen und im Plenum auch so bewer-
tet. Das wurde damals anders gesehen.

Ich habe zwei Fragen an Herrn Schmid. Wir brau-
chen nochmal etwas Kontextualisierung und Ein-
ordnung. Wir reden jetzt in Briissel iiber das CO,-
Thema, Grenzwerte die dort vorgegeben werden,
und wir haben jetzt die NOx-Debatte, vor kurzem
die Feinstaubdebatte. Ich teile auch das, was eben
Prof. Koch gesagt hat, dass auch die Vorgaben der
Politik — also auch beim Thema der Messung —
durchaus widerspriichlich sind. Herr Prof. Kling-
ner hat ja zu Recht auf das Problem der Messwerte
hingewiesen, das wir auch in unserem Antrag in
Punkt 8 erwdhnen und das wir auch in unserer
GroBen Anfrage thematisiert haben. Deswegen be-
tréife die erste Bitte die Einordnung in den Kon-
text.

Die zweite Frage, die ich stellen wiirde, zielt da-
rauf ab, die Handlungsspielrdume des Bundes kla-
rer aufzuzeigen. Wir haben ja hier Punkte ge-
nannt. Die Regierung verfiigt ja auch iiber eine
Reihe von Instrumenten. Zum einen wiirden wir
auch anregen, sich auf der europdischen Ebene fiir
ein Moratorium bei der Umsetzung einzusetzen,
weil sich das Problem ja in wenigen Jahren her-
auswachsen wird, aber bis dahin alle anderen
MaBnahmen unserer Meinung nach unverhaltnis-
mélig sind. Die Frage ist: Was sind die Instru-
mente, die wie am schnellsten greifen? Da wiirde
ich mich interessieren, zu horen, was Herr
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Schmid dazu zu sagen hat.

Vorsitzender: Danke! Beide Fragen gingen an Sie,
Herr Schmid! Sie haben das Wort!

Frank M. Schmid (Schmid Mobility Solutions
GmbH): Ich méchte das gerne einordnen, weil ich
glaube, wir laufen derzeit Gefahr, uns in ,klein-
klein“ zu verlieren. Wie auch in den vorherigen
Ausfithrungen schon angefiihrt, passiert es, dass
ich unter Umstdnden durch die Reduktion einer
Emission die andere erh6he, NOx gegen CO,. Aus-
gesprochen gefdhrlich ist das, weil wir ja, wenn
wir ins Bundesimmissionsschutzgesetz schauen,
sehr viele Emissionen haben, die mehr oder weni-
ger gesundheitsschéddlich sind und in Kombina-
tion sogar sehr gefdhrlich sind. Insofern bedarf es
einer gesamtheitlichen Betrachtung, die zugegebe-
nermaben komplex ist. Nichtdestotrotz darf es
nicht dazu kommen, dass wir jeden Monat eine
andere Emission im Fokus der Diskussion haben.
Da hoffe ich auf das Hohe Haus hier, dass es wirk-
lich wieder gelingt, die ,politische Lufthoheit“
iiber das Thema zu gewinnen. Ich glaube, es tut
der Volkswirtschaft wirklich gut, wenn das
Thema hier behandelt wird und nicht in Gerich-
ten und auBerhalb, an Marktplédtzen. Das wiirde
unserer Volkswirtschaft mehr schaden denn nut-
zen. 2008 ist die EU-Richtlinie in Kraft getreten.
2008 hatten wir eine ganz andere volkswirtschaft-
liche Struktur. Wir hatten ganz andere Anforde-
rungen an die Mobilitdt. Und das fithrt zum zwei-
ten Thema, dass ich einfach an der Stelle auch
mal anzeigen mochte. Wir hatten 2009 einen Ein-
bruch in der Wirtschaft gehabt. Wir haben in der
Zwischenzeit einen erheblichen Zuwachs an Ar-
beitskriften und an Arbeitsleistenden, mit zum
Teil sehr vielen Kurzzeitbeschéftigungen bzw.
Teilzeitbeschiftigungen, was dazu gefiihrt hat,
dass die Korrelation zwischen Verkehr und Er-
werbstédtigen iiber die Jahre nahezu konstant
bleibt. Das heilt, jeder Arbeitsplatz mehr schafft
anteilig mehr Verkehr, aber nicht iiberdurch-
schnittlich. Das fiihrt im Grunde genommen zu ei-
nem weiteren Phdnomen: Wir profitieren von den
Steuereinnahmen und von den ganzen Begleitef-
fekten eines hohen Grads an Beschéftigung, haben
aber auf der anderen Seite natiirlich Emissionen.
Es ist wichtig, auch diesen Kontext im Blick zu
behalten.

Der dritte Teilaspekt, den ich einfach auffiihren
mochte, ist die technologische Entwicklung und
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die Verdnderung insgesamt, was die Mobilitdt und
die individuelle Mobilitat betrifft. 2008 war das
Smartphone so am Anfang, 2018 ist es ein zentra-
les Steuerungsinstrument fiir jeden und prégt den
Alltag erheblich. Digitalisierung — mit Ausnahme
des Livestreams hier im Bundestag — ist zumin-
dest ein Thema, was ...

Vorsitzender: Das tut weh!

Frank M. Schmid (Schmid Mobility Solutions
GmbH): Aber vielleicht sollte man trotz allem ein-
mal davon ausgehen, dass auch das mit Glasfaser
und zukiinftigen Technologien hidndelbar und
machbar wird. Dann wird es nachhaltig unsere
Anforderungen und auch die Méglichkeiten der
Mobilitdt verdndern. Die Vernetzung der Mobilitét
tiithrt dazu, dass der Nutzer sehr bald und immer
starker merkt, welche Qualitét in einer vernetzen
Nutzung von Infrastruktur gegeben ist. Das was
ich friiher mit hohem Aufwand im Reisebtiro ge-
bucht habe, eine Individualreise von zuhause bis
zurlick, ist mittelfristig bis kurzfristig heute schon
iiber Portale méglich. Dementsprechend wird
auch ein Verkehrstragerwechsel zunehmend im-
mer attraktiver. Ich werde mein Kriterium der
Wahl der Mobilitdt an Kosten, an Zeit, an Kapazi-
tdten, die ich transportiere, festmachen. Dem
muss das Angebot der Mobilitdt Rechnung tragen.
Da darf es sich nicht darauf reduzieren, die Ver-
kehrstriager gegeneinander auszuspielen, sondern
man muss viel mehr ein Miteinander der Ver-
kehrstrager im Wettbewerb haben. Eine Verhinde-
rung von Wettbewerb durch Reduktion..... Und da
mochte ich gerade bei OPNV den Punkt aufgrei-
fen: Wir haben dort im Grunde genommen Mono-
polstrukturen, lokale Monopolstrukturen, wo
kaum Ausweichmdéglichkeiten bestehen, wo die
Qualitdt in Teilen begrenzt ist. Wenn ich dort
nicht einen ordnungspolitischen Rahmen schaffe,
der Wettbewerb zuldsst oder umgekehrt Geschifts-
modelle Platz greifen, die unterm Strich auch
wirtschaftlich sind, dann laufe ich in einen Dau-
ersubventionssachverhalt rein, der nie diesen
technischen Innovationen einerseits und der
Nachfrage vom Kunden andererseits Rechnung
tragen kann. Deswegen wire es aus meiner Sicht
ganz wichtig, diesen Kontext NOx und Diesel —
iiberhaupt keine Frage, wenn Hersteller hier mani-
pulieren, ist das eine justitiable und eine rechts-
anhéngige Sache —, den Kontext der Emission
wirklich in den tibergeordneten Kontext wieder
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einzubetten, um das, was ich sagte, die politische
Handlungsfdhigkeit wieder herzustellen.

Wenn ich richtig verstanden habe, darf ich fiir die
zweite Frage auch nochmal fiinf Minuten spre-
chen?! ... Dann wiirde ich gerne auf die Frage ein-
gehen: Was ist die Machbarkeit? Ich glaube, hier
miissen wir sehr genau schauen: was sind die Ge-
setzgebungen und die Zustidndigkeiten von der EU
bis zu den Kommunen? Da wiirde ich auch sagen,
ist es sehr wichtig, zu iiberlegen, was ich hier auf
Bundesebene wirklich aktiv beeinflussen kann.
Was kann ich durchreichen? Was kann ich steu-
ern? Wir haben das Thema der Luftreinhaltepldne
in den Kommunen in Nordrhein-Westfalen zum
Teil begleitet. Direktzuweisungen an die Kommu-
nen sind nach der Féderalismuskommission II nur
noch sehr eingeschrankt moglich. Das geht nur
iiber die Lander. Das heiBt im Grunde genommen,
hier ist ,,der Arm des Bundes® nur begrenzt
durchreichefdhig. Er kann die Mittel zwar konditi-
onieren, wie mit dem GVFG, aber er kann es letzt-
endlich nur begrenzt beeinflussen. Deswegen ist
es aus meiner Sicht sehr bedeutsam, nochmal zu
hinterfragen: Wo kann man handeln? Handlungs-
feld ist sicherlich das ganze Thema rund um den
Rahmen des Bundesimmissionsschutzgesetzes, ob
sowohl die abgebildeten Immissionen und dann
auch Emissionen tatsdchlich noch der Betrach-
tung standhalten, ob die Grenzwerte im Kontext
der neuen Erkenntnisse den richtigen Korridor
vorgeben. Bund. Wir haben das nédchste Thema:
Wenn ich in die Luftreinhaltepléne gehe, greift
das sehr stark in stddtebauliche Zustdnde ein. Wa-
rum entflechten wir nicht Verkehre innerstddtisch
und schaffen leistungsfdhige Infrastrukturkorri-
dore und sichern umgekehrt Wohnraum zu sol-
chen Korridoren. Wir sind mit urbanen Nutzun-
gen derzeit im Baugesetzbuch. Da gibt es Verdnde-
rungen, die dort anstehen, auf einem Weg dorthin,
dass wir wirklich definieren, wie sieht denn der
Lebensraum innerhalb der Stddte der Zukunft aus.
Der Online-Handel wird auch dazu fithren, dass
die gesamten Einkaufsstraen und die ganzen Ver-
hiltnisse sich innerstadtisch so verdandern, dass
die kleinen Marktpldtze wieder Bedeutung gewin-
nen, dass am Ende dessen die Nachfrage nach Mo-
bilitdt innerorts vom Baugesetzbuch abgebildet
werden muss, bis dahin — und das ist eben auch
ein Bundesgesetz, Baugesetzbuch —, dass die Inter-
aktionen, die digitale Kommunikation standardi-
siert ist. Es kann ja nicht sein, dass wir Datensétze
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haben, die nicht miteinander austauschtauschbar
und auslesbar sind. Wenn dann jede Ampel ein
anderes Signal sendet, weil die eine Kommune
auf die Technik setzt und die Ndchste auf jene
Technik, ist das aus meiner Sicht ein Bundes-
thema, dass wir hier sehr schnell eine Standardi-
sierung hinbekommen. Es gibt dort Ansétze. Nur
am Ende, auch fiir autonome Systeme, ist es emi-
nent wichtig, dass wir auf viele Daten zugreifen
kénnen und nicht alles an Bord eines Fahrzeuges
haben. Das funktioniert innerstddtisch sowieso
nicht, wir konnen nicht um die Ecke schauen. Das
heifit, auch an dieser Stelle ist der Bund bei der
Standardisierung gefordert, sowohl im Hinblick
auf Datenverfiigbarkeit, wie auf den Datenschutz.
Und dabei kommt noch das Thema der gesamten
Datenverfiigbarkeit dann mit hinzu. Wo miissen
personifizierte Daten sein und wo nicht? Das sind
Handlungsspielrdume, wenn ich Vernetzung
schaffe, wenn ich das Baugesetzbuch édndere,
wenn ich das Bundesimmissionsschutzgesetz an-
gehe, wo hier Vorgaben gemacht werden, die lang-
fristig dafiir Sorge tragen, dass wir leistungsfihige
Verkehrs- und Mobilitdtsangebote in den Kommu-
nen haben, die Emissionen reduzieren. Das muss
das Gebot der Stunde sein, dass wir tatsachlich al-
les ausschopfen.

Und das fiithrt zum vierten Teilaspekt, dem Finan-
zierungsrahmen. Wir wissen alle, die Mineral6l-
steuer ist irgendwo endlich. Sie werden aber si-
cherlich nicht auf die Einnahmen der Mineral6l-
steuer von etwa 40 Milliarden Euro langfristig ver-
zichten wollen. Insofern stellt sich hier schon die
Frage: Wie ordne ich den Finanzrahmen neu und
sorge moglicherweise dafiir, dass ich iiber das
Bundesimmissionsschutzgesetz und die zukiinf-
tige Belastung von Verkehren einen Anreizmecha-
nismus schaffe, der in die richtige Richtung zeigt,
der Schaffung von Angeboten? In den nédchsten
drei Jahren der Legislaturperiode, wenn das alles
so bleibt, wie es derzeit nach 100 Tagen noch aus-
sieht, dann ist das sicherlich ein Handlungsspekt-
rum, wo es viel zu tun gibt und es dann keinen
Sinn macht in die Kommunen einzeln zu interve-
nieren, die Schuldigen dort zu suchen, es aber
sehr wohl Sinn macht, Richtung EU im Hinblick
auf 2019 Vorgaben zu machen, wo wir hin mis-
sen, wo langfristig Handlungsbedarf der EU ist
und nicht immer nur zu sagen: ,,Ja, die EU gibt
vor“. Wir sind ein maBgebliches zahlendes Mit-
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glied in der EU, insofern haben wir auch mafgeb-
lichen Einfluss. Soviel von meiner Seite.

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Schmid! Die Dis-
kussion iiber Fraktionsgemeinschaften, die fithren
wir jetzt hier nicht, aber es ist auch spannend. Ich
darf Frau Kollegin Remmers fiir die Fraktion DIE
LINKE. das Wort geben!

Abg. Ingrid Remmers (DIE LINKE.): Vielen Dank,
Herr Vorsitzender! Wir haben den Antrag einge-
bracht, die Fahrzeuge, die zu viel Stickoxid aus-
stoBen, jetzt auf Kosten der Autohersteller mit ei-
ner wirksamen Hardwarenachriistung auszustat-
ten und so das Problem in den Griff zu bekom-
men. Zundchst mochte ich mal sagen, dass es
mich sehr freut, dass sich diese Einsicht, dass nur
eine Hardwarenachriistung wirklich effektiv ist,
sich offensichtlich immer mehr ausbreitet und
nicht mehr allzu strittig ist, bis auf einige wenige
Ausnahmen. Ich glaube, das ist ein guter Schritt
auf dem Weg zu sauberer und gesunder Luft. Ich
mochte auch nochmal daran erinnern, dass es hier
ja nicht nur um volkswirtschaftliche Fragen oder
andere Randfragen geht, sondern letztendlich um
die Gesundheit der Menschen, die davon betrof-
fen sind. In diesem Zusammenhang und nach
dem, was wir gerade schon gehort haben, habe ich
zwei Fragen. Eine Frage geht an Frau Saar von der
DUH. Wir haben gerade einiges an Kritik gehort,
was das Thema ,Messwerte” und auch die Mess-
verfahren angeht. Wenn ich das richtig verstanden
habe, werden wir demnéchst die Fulligdngerwege
vier Meter umsetzen, und dann haben wir das
Problem nicht mehr. Aber ich denke, ganz so
leicht wird es wohl nicht sein.

Meine Frage an Sie, Frau Saar: Machen Sie bitte
nochmal deutlich, warum die technische Nach-
riistung gegeniiber allen anderen MaBnahmen so
unbedingt notwendig ist. Damit wir uns hier wie-
der auf die eigentlichen Fragen konzentrieren
konnen.

Meine zweite Frage geht an Prof. Wachtmeister.
Wir haben hier auch eben schon Nachfragen nach
den Kosten gehabt. Wir haben in Deutschland die
Situation, dass diese Katalysatoren tiberhaupt
nicht benutzt werden. In den USA werden sie
aber seit Jahren in vielen Fahrzeugen serienméfBig
eingebaut. Das heif}t, hier scheinen offensichtlich
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die Kosten irgendwie bew4ltigbar zu sein, serien-
maiBig vielleicht auch dann nicht mehr so hoch zu
sein. In dem Zusammenhang: Bei welchen Fahr-
zeugtypen kann man das, was an Hardwa-
renachriistungsmaglichkeiten bereits besteht, kon-
kret und sofort einsetzen, ohne, dass man noch
groBartige Weiterentwicklungen braucht?

Vorsitzender: Vielen Dank! Die erste Frage ging an
Frau Saar!

Dorothee Saar (Deutsche Umwelthilfe e.V.): Herr
Vorsitzender, vielen Dank fiir die Einladung! Frau
Remmers, danke fiir die Frage! Warum fordern wir
als Deutsche Umwelthilfe die Hardwarenachriis-
tung? Die Situation ist ja die, dass wir nach wie
vor in zahlreichen deutschen Stidten Uberschrei-
tungen der Luftqualitdtsgrenzwerte haben. Das
sind nicht nur einige wenige Stddte und das sind
nicht nur knappe Uberschreitungen. Sondern in
vielen Stddten ist die Situation die, dass ganz klar
wird, ohne Maflnahmen, die direkt an der Quelle
ansetzen, und das sind nun mal Dieselfahrzeuge,
werden wir diese Grenzwerte nicht in den Griff
bekommen. Schon gar nicht so, wie es der Gesetz-
geber vorschreibt, ndmlich so schnell wie mdg-
lich. Der Uberschreitungszeitraum muss so kurz
wie moglich gehalten werden. Es ist zwar schon
mal gefallen, aber ich m6chte nochmal daran erin-
nern, dieser Grenzwert gilt seit 2010. Umweltbun-
desamt und européische Umweltagenturen verdf-
fentlichen regelméBig die Ergebnisse von epidemi-
ologischen Studien, die die Anzahl der vorzeiti-
gen Todesfille beziffern, die sozusagen die massi-
ven gesundheitlichen Auswirkungen auf die Be-
volkerung detailliert beschreiben. Das sind natiir-
lich Menschen, die an den Straflen wohnen, wo
wir diese hohen Konzentrationswerte haben. Das
sind Menschen, die sich aus 6konomischen Grin-
den nicht leisten kénnen, in eine Gegend zu zie-
hen, wo die Konzentration geringer ist. Das ist ei-
ner der Griinde, warum wir diese Verfahren fiih-
ren, nicht gegen die Kommunen, sondern gegen
die fiir die Luftreinhaltung zustdndigen Behorden.
Es ist ja auch schon gefallen: das sind in der Regel
die Ldnder. In einigen Ladndern ist es anders gere-
gelt, da sind die Stddte tatsdchlich selber dafiir
verantwortlich. Auch wenn es natiirlich auf der
Hand liegt, dass nicht jede Moglichkeit in der Ent-
scheidungsgewalt der Stddte liegt, sehen wir doch
auch bei den Kommunen noch zusétzlichen
Handlungsspielraum. Eine Forderung, die sich
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aber ganz klar an die Bundesebene richtet, ist
eben die nach der Hardwarenachriistung. Wir ha-
ben uns die MaBnahmen aus dem Sofortprogramm
angesehen. Herr von Lojewski hat schon gesagt,
dass bislang da noch kein Euro geflossen ist. Das
gilt zum Beispiel auch fiir die Busnachriistung.
Mit Blick auf das Software-Update, so wie es
heute praktiziert wird, mussten wir leider feststel-
len — das haben wir an einer einzelnen exemplari-
schen Messung mal dargelegt —, dass ein nachge-
riistetes Fahrzeug zwar zu Umgebungstemperatu-
ren, wie wir sie heute vorfinden, tatsachlich eine
Reduktion nachweist und den Euro-5-Grenzwert
auf der Strale einhélt. Wenn es jedoch kélter
wird, bei +1, +2 Grad, haben wir nochmal nachge-
messen, dann waren die Emissionen hoher als vor
dem Software-Update. Das ist eine Stichprobe, das
ist ein Spot sozusagen, wenn Sie so wollen, aber
es zeigt auch, dass die Software-Losung, wie wir
sie im Moment haben, nicht dazu beitragen wird,
dass wir tatsdchlich substantiell die Qualitét der
Luft so verbessern konnen, dass wir unterhalb der
Grenzwerte landen werden. Deswegen werden wir
diese Verfahren weiterfiihren. Weitere Urteile
werden dieses Jahr noch kommen. Es ist natiirlich
durchaus denkbar, dass es noch weitere Stddte
gibt, die in diese Art von Verfahren einbezogen
werden, solange die Politik nicht entsprechend re-
agiert.

Was die Anforderungen der Hardware-Nachriis-
tung angeht, ein Punkt ist ja auch schon gefallen:
Es gibt tatsdchlich Systeme, die sind quasi verfiig-
bar, fiir die Exportfahrzeuge liegen die salopp ge-
sagt im Regal. Da denke ich, kann man schon mal
eine groBe Gruppe von Fahrzeugen tatsdchlich
auch kurzfristig versorgen. Natiirlich sind auch
wir der Ansicht, dass es einen entsprechenden
rechtlichen Rahmen geben muss. Es miissen Defi-
nitionen gefunden werden und verbindlich veran-
kert werden, die klarstellen, dass diese Hardware-
Nachriistung dann tatsédchlich auch so verfiigt
wird. Ich mochte nochmal daran erinnern, dass
die Fahrzeuge, die mit einer Abschalteinrichtung
unterwegs sind, tatsdchlich nicht den Typgeneh-
migungen entsprechen. Diese Abschalteinrichtung
hétte im Rahmen der Typgenehmigung bekannt
gegeben werden miissen, damit der Genehmi-
gungsgeber, also das Kraftfahrtbundesamt ent-
scheiden kann, ist diese Abschalteinrichtung nach
den rechtlichen Vorgaben zuldssig oder nicht. Bei
allen Abschalteinrichtungen, die bislang bekannt
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geworden sind, waren die eben nicht im Geneh-
migungsverfahren genannt. Damit entsprechen
diese Fahrzeuge nicht der Typgenehmigung. Das
heiBt, hier ist auch die rechtliche Handhabe ver-
ankert, sodass der Gesetzgeber jetzt sagen kann,
diese Fahrzeuge miissen eben aufgrund einer
nachtrédglichen Bestimmung nachgeriistet werden.
Bislang lauft das auf das Software-Update hinaus,
das aber sozusagen den ganz klaren Mangel hat,
dass nach wie vor die rechtlichen Anforderungen
an das Abgasverhalten nicht gegeben sind und das
deswegen ganz klar zu kurz greift.

Vorsitzender: Danke, Frau Saar! Prof. Herr Wacht-
meister, bitte!

Prof. Dr. Georg Wachtmeister (TU Miinchen):
Sehr geehrte Frau Remmers, ich denke wir wer-
den im Feld kein Fahrzeug finden, bei dem der
SCR-Katalysator nicht benutzt wird, sondern die
Chemie fiir die katalytische Abgasnachbehand-
lung erfordert Randbedingungen. Eine der wich-
tigsten Randbedingungen ist die Temperatur. Also
ein SCR-Katalysator, der eine Materialtemperatur
von 200 Grad Celsius noch nicht erreicht hat, bei
dem wird die Chemie nicht umlaufen. Also da
kénnen wir ihn nicht benutzen.

Das zweite ist die Lage des Katalysators. Da muss
man auch sehen, hier hat die Industrie auch eine
Lernkurve gesehen. Wir hatten durch schnelle
Einfiihrung und gesetzliche Rahmenbedingungen
die Katalysatoren im Unterflurbereich. Dort ist
dann die Lage noch widriger hinsichtlich Tempe-
raturen und Umgebungstemperaturen, wie Sie
richtig sagen, Frau Saar. Bei Neufahrzeugen, wenn
Sie die anschauen, da ist der Katalysator direkt an
den Motor gewandert. Das ist moglich geworden,
weil die Entwicklung sowohl motortechnisch wei-
ter vorangeschritten ist als auch in der Chemie.
Also die katalytischen Materialien sind besser ge-
worden. Bei den Euro-4- und Euro-5-Fahrzeuge ist
es der Entwicklungsstand vor 10 Jahren gewesen.
Da hat man gesagt: nicht zu hohe Temperaturen
fiir die katalytischen Materialien, sonst werden sie
thermisch vergiftet. Das heilit, sie gehen Reaktio-
nen ein, die dann stabil sind, und damit ist die
Wirkung nicht mehr vorhanden. Wenn es zu kalt
ist: wir diisen hier wissrige Harnstofflosung ein,
Add-Blue, die hat leider Gottes auch den unange-
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nehmen Effekt, dass sie bei niedrigen Temperatu-
ren Ablagerungen bildet. Wenn ich also den Kata-
lysator dort betreibe, dann habe ich den negativen
Effekt, dass mir der dichtmacht und er dann ei-
gentlich auch im normalen Temperaturbereich
nur noch eine reduzierte Konvertierungswirkung
hat. Also das ist ein sehr schwieriges Feld, in dem
wir uns bewegen und wir miissen auch wirklich
aufpassen, dass wir — und jetzt komme ich einfach
auf die Nachriistung — dort auch nicht in die glei-
che Falle tappen. Richtig, es wird Fahrzeuge ge-
ben, da wird es relativ schnell gehen, weil Kom-
ponenten verfiigbar sind. Wir miissen aber aufpas-
sen, dass das auch nicht wieder Unterflurkompo-
nenten sind, dass wir zwar viel Geld investieren,
das dann aber bei der Nutzung im stddtischen Be-
trieb, dort wo der Lastpunkt des Motors niedrig
ist, dort wo wir héufig ,,Stop and Go* haben und
dort wo auch sehr viele Fahrzeuge erstmal in Be-
trieb genommen, angelassen werden und wo es
eine gewisse Zeit dauert, bis die Temperatur fiir
die Chemie vorhanden ist, die Nachriistung wir-
kungslos macht. Das heilit, vor einer schnellen
Nachriistung ,,einfach mal so aus der Schublade“
warne ich. Denn wir miissen uns dann iiberlegen,
wie genau der Betrieb in den Stddten ist, iber den
wir sprechen — nicht iiber Land, sondern in den
Stdadten — damit wir diese Probleme auch dann in
den Griff bekommen. Wir werden Fahrzeuge ha-
ben, da wird es langer dauern bis unméglich sein,
dass man sagt, ich finde hier einen verniinftigen
Platz fiir den Katalysator. Wir diirfen nicht verges-
sen, wir brauchen auch den Reaktor, das heilit den
Add-Blue-Tank, und das muss alles auch noch si-
cher sein. Insofern — ich mochte es mal so sagen —
ist die Lage beziiglich der Umriistung jetzt nicht
hoffnungslos, aber man sollte jetzt nicht einfach
mal sagen, das machen wir jetzt mal soeben. Das
wird nicht der Fall sein. Dann miissen wir den
Faktor ,,Zeit” sehen. Wie lange dauert es, bis ich
eine Hardware-Nachriistung habe? Das heif}t, bis
dahin blieben die Emissionen konstant. Und wie
schnell kann ich eine Software-Losung umsetzen?
Da muss man Szenarien einfach mal durchden-
ken, was besser sein konnte. Und einfach mal kre-
ativ gesprochen: Ich kann mir auch eine Software-
Losung rein fiir die Stddte vorstellen, die genau
diesen Fahrbetrieb adressieren, um eben dort die
Rohemissionen herunterzusetzen und damit der
Chemie das Leben leichter zu machen. Es gibt also
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einen vielfdltigen BlumenstrauBl. Sie haben es vor-
her angesprochen, das ,, Kauthaus®, das ist in der

Technik so. Man muss sich jetzt sehr wohl iiberle-
gen, was ist die richtige Losung. Und richtig heilit
auch: Was ist die schnellstens verfiigbare Lésung?

...Zwischenfrage ohne Mikro 14:59:16...

Kann ich Thnen jetzt so nicht sagen. Ich kenne
jetzt die Fahrzeuge alle nicht im Detail. Also ich
wiirde jetzt mal sagen, das, was ich auch geschrie-
ben habe: Fahrzeuge die auch im amerikanischen
Markt angeboten werden, da wird es relativ
schnell gehen. Fahrzeuge, die nie mit irgendwel-
chen SCR ausgeriistet worden sind, da wird es
ldnger dauern. Aber ich kann jetzt nicht sagen,
das, das und das Fahrzeug wird gehen und bei
den anderen wird es nicht gehen. Das ist auller-
halb meines Wissensbereiches.

Vorsitzender: Danke Prof. Wachtmeister! Stephan
Kiihn bitte fiir BUNDNIS 90/DIE GRUNEN!

Abg. Stephan Kiihn (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN):
Danke, Herr Vorsitzender! Ich habe zwei Fragen
an Jens Hilgenberg vom BUND. Die erste Frage ist:
Sie haben ja jetzt aufmerksam zuho6ren kénnen
und haben miterlebt, dass die gesundheitlichen
Auswirkungen der erh6hten Schadstoffbelastun-
gen, die iiber den Grenzwerten liegt, infrage ge-
stellt wird und Sie haben einige Ausfiihrungen zu
moglichen Software-Updates als Losung des Prob-
lems gehort. Mich wiirde interessieren, wie aus
Sicht des BUND oder aus Threr Sicht der Aufwand
fiir Hardware-Nachriistungen gerechtfertigt ist.

Die zweite Frage ist: Es wird behauptet, dass die
modernen Euro-6-Dieselfahrzeuge zu den saubers-
ten Verkehrsmitteln im urbanen Raum gehéren.
Der BUND hat eine Klage auf Verkaufsstopp fiir
Euro-6-Neuwagen in die Wege geleitet. Mich
wiirde interessieren: Sind denn die Euro-6-Diesel
Threr Meinung nach tatsédchlich so sauber, wie
hinldnglich behauptet wird?

Vorsitzender: Beide fragen gingen an Herrn Hil-
genberg. Sie haben das Wort, bitte!

Jens Hilgenberg (Bund fiir Umwelt und Natur-
schutz Deutschland — BUND): Vielen Dank, Herr
Vorsitzender, fiir die Einladung, vielen Dank Herr
Kiihn, fiir die Fragen!

Nach Angaben des Umweltbundesamtes sind die
Diesel-Pkw aktuell mit ca. 72,5 Prozent an den
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NO.-Emissionen im Stadtverkehr beteiligt. Damit
sind sie mit Abstand die Hauptquelle an den ver-
kehrsnahen Messstationen in Deutschland. Die ak-
tuell bis jetzt ergriffenen — oder sogar nur ange-
kiindigten — MaBnahmen reichen nach unserer
Meinung bei Weitem nicht aus, um den Zeitraum
bis zur Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte so
kurz wie moglich zu halten. Frau Saar hat es
schon gesagt, das ist ndmlich tatsdchlich die For-
mulierung. Dafiir sind die aktuellen Werte, die
wir in den Stddten messen, einfach zu hoch. Wir
haben Stéddte, in denen der gesetzliche Grenzwert
um 100 Prozent iiberschritten wird, nahe 100 Pro-
zent. Dafiir werden einfache Maflnahmen nicht
reichen, da werden zusétzliche MaBnahmen er-
griffen werden miissen. Wenn wir uns Hamburg
anschauen, da mussten Fahrverbote erlassen wer-
den, weil MaBnahmen von der Bundesseite ge-
fehlt haben. Solche MaBlnahmen haben wir also
zum Beispiel im Sofortprogramm ,,Saubere Luft”.
Herr von Lojewski hat es schon gesagt, da gibt es
keinen Mittelabfluss. Wir haben ein Sofortpro-
gramm, um kurzfristig Grenzwerte einzuhalten,
wir haben aber keinen Mittelabfluss. Das heifit,
diese MaBnahmen sind natiirlich fiir eine kurzfris-
tige Reduzierung der Uberschreitungswerte iiber-
haupt nicht wirksam. Das ist natiirlich schwierig.
Und wenn diese Mafinahmen denn dann ergriffen
werden, wenn die Mittel abgerufen werden, dann
sind das alles MaBnahmen, die langfristige Erfolge
— wenn iiberhaupt — vorweisen kénnen. Zusitz-
lich gab es beim Dieselgipfel die Zusage freiwilli-
ger Software-Updates. Auch das kommt nur sehr
langsam voran. Es gibt eine Zahl von der dpa vom
16. Mérz 2018. Zu dem Zeitpunkt waren von 2,8
Millionen versprochenen freiwilligen Software-
Updates gerade einmal 230.000 durchgefiihrt. Ei-
nige von diesen Software-Updates werden jetzt
verpflichtend, die sind jetzt nicht mehr freiwillig,
sondern die werden verpflichtend bei einigen Die-
selfahrzeugen von Mercedes, bei einigen von Audi
und auch bei Porsche zum Beispiel. Aber mit
Blick auf die enormen Uberschreitungen reichen
die versprochenen 25 bis 30 Prozent Verbesserung
durch Software ohnehin nicht aus. Schon gar
nicht, wenn diese Minderungen nur unter optima-
len Witterungsverhéltnissen realisiert werden
konnen. Die Messungen haben gezeigt, dass ein
funktionierendes SCR-System zwingend notwen-
dig ist, um NOx wirksam zu mindern. Daran ha-
ben wir gar keinen Zweifel. Deshalb geht aus
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Sicht des BUND auch kein Weg an verpflichten-
den Hardware-Nachriistungen auf Kosten der
OEMs vorbei. Anders werden die Strafzahlungen
in der EU und Fahrverbote in einer Vielzahl von
zusétzlichen Stddten nicht zu verhindern sein.
Und natiirlich darf es nicht dazu fithren, sowohl
Software-Updates als auch Hardware-Updates,
dass wir andere Grenzwerte anderer Schadstoffe
iiberschreiten, das also andere Grenzwerte nicht
eingehalten werden, das ist ja ganz klar.

Zur Frage ,,Wie sauber sind die Euro-6-Fahr-
zeuge?“. Da gab es im April 2016 eindeutige Zah-
len, und zwar im Bericht der Untersuchungskom-
mission Volkswagen. Da hat das Kraftfahrtbundes-
amt Zahlen einer Felduntersuchung veroffentlicht
und hat nachgewiesen, dass der weitaus iiberwie-
gende Teil der dort untersuchten Euro-6-Diesel-
fahrzeuge den gesetzlichen NOx-Wert von 80 Mil-
ligramm pro Kilometer im realen Fahrbetrieb
deutlich iiberschreitet. Das Umweltbundesamt be-
ziffert die durchschnittlichen Realemissionen von
Euro-6-Diesel Pkw auf 507 Milligramm pro Kilo-
meter, statt der erlaubten 80. Das hat uns als
BUND dazu veranlasst, beim Kraftfahrtbundesamt
zundchst einen Antrag zu stellen, dass solche
Fahrzeuge nicht mehr als Neuwagen verkauft wer-
den diirfen. Das Kraftfahrtbundesamt sah sich als
nicht zustdndig fiir diese Frage und hat unseren
Antrag abgelehnt, weswegen wir dann geklagt ha-
ben. Und tatsédchlich ist diese Klage auch noch an-
héngig, da ist auch noch keine Entscheidung ge-
troffen. Die Klage wird hoffentlich noch in diesem
Jahr verhandelt. Wir haben darauf geklagt, dass
Neufahrzeuge, die ihren gesetzlichen Grenzwert
im Realbetrieb auf der Strafle nicht einhalten,
nicht mehr als Neuwagen verkauft werden diirfen.
Denn diese Wagen, die jetzt gerade, wihrend wir
hier sitzen, bei den Hiandlern vom Hof fahren, hal-
ten ihre Grenzwerte nicht ein. Und die belasten
die Menschen an schon hoch belasteten StraBlen
zusitzlich, immer dann, wenn sie nicht der neues-
ten Abgasnorm entsprechen. Und neueste Abgas-
norm ist Euro-6d oder Euro-6d-Temp zumindest.
Fahrzeuge, die diese Normen nicht einhalten, diir-
fen noch bis September 2019 als Neuwagen ver-
kauft werden. Wenn ich mir die Politik einzelner
Hersteller anschaue, dann habe ich das Gefiihl,
dass diese Hersteller das Ziel haben, noch mog-
lichst viele von diesen Fahrzeugen, die eben nicht
der neuesten Abgasnorm entsprechen, auf die
Strale zu bringen. Da schaue ich mir Volkswagen

Ausschuss fiir Verkehr und digitale Infrastruktur

an — ausgerechnet Volkswagen. Volkswagen hat
seine aktuelle Umweltpramie umgestellt. Die Bei-
hilfen — oder die Preisnachlédsse nenne ich sie mal
— gibt es nur noch, wenn Sie einen ,,Diesel” kau-
fen. Fiir ein Elektrofahrzeug gibt es nichts, fiir ein
Hybridfahrzeug gibt es nichts, fiir einen ,,Benzi-
ner”, fiir Erdgas gehen Sie leer aus. Sie miissen ei-
nen ,,Diesel” kaufen. Nur dann bekommen Sie die
bis zu 10.000 Euro. Wie viele Fahrzeuge hat denn
VW, die der neuesten Abgasnorm entsprechen? Da
kann ich dankenswerter Weise auf eine Statistik
vom ADAC zuriickgreifen. Ich habe aber auch bei
der Aktiondrsversammlung von Volkswagen
Herrn Diess gefragt und er hat ordnungsgeméB
und wahrheitsgemdl geantwortet, von 160 Model-
len, die der Volkswagenkonzern mit all seinen
Konzerntochtern aktuell in Europa anbietet, also
immer Modell-Motor-Kombination muss man
dazu sagen, entsprechen aktuell, Stand letzten
Freitag, laut ADAC genau neun der neuesten Ab-
gasform, davon acht Diesel und ein Benziner. Zu
dem Zeitpunkt, als ich Herrn Diess fragte, waren
es sechs. Das muss man sich mal vorstellen! Also
die reden immer von den Fahrzeugen der neues-
ten Abgasgeneration, die alle Probleme 16sen, die
dazu fihren, dass, wenn sie auf die StraBe kom-
men, sie quasi hinten sauberere Luft ,,raushauen”
als sie vorne ansaugen. Aber wir haben diese
Fahrzeuge nicht. BMW, Mercedes, die sind teil-
weise gut aufgestellt, das muss man auch zugeben,
aber bei Volkswagen gibt es diese Fahrzeuge
nicht. Vielleicht — das ist halt alles eine Annahme
— halten diese Fahrzeuge ihre Grenzwerte im Real-
betrieb ein, aber wir haben keinen Nachweis. Und
das ist das Problem.

Vorsitzender: Vielen Dank! Dann sind wir am
Ende der ersten Runde und machen gleich weiter
mit der zweiten Runde. Ich gebe das Wort an den
Kollegen Dr. PloB von der CDU/CSU-Fraktion!

Abg. Dr. Christoph Plofl (CDU/CSU): Ich will ganz
kurz, bevor ich meine zwei Fragen stelle, nochmal
auf einen Punkt eingehen, weil hier ein, zwei Mal
gesagt wurde, dass es noch keine Forderbescheide
gebe. Die sind meines Wissens in diesem Monat
herausgegeben worden, insgesamt 60 Forderbe-
scheide fiir MaBlnahmen zur Digitalisierung kom-
munaler Verkehrssysteme, mit einem Gesamtvolu-
men von 60 Millionen Euro. Deswegen das noch-
mal zur Klarstellung, bevor hier etwas Falsches
hinterlassen wird. Meine erste Frage richtet sich
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dann an Herrn Schulte vom TUV Nord. Seit Sep-
tember letzten Jahres gilt in der EU ein neues
Priifverfahren zur Bestimmung unter anderem der
Abgasemissionen von neuen Pkw-Fahrzeugen.
Das bisherige seit 1992 geltende NEDC? -Verfahren
wurde durch das WLTP*-Verfahren abgeldst. Die
Messung der Real-Driving-Emissions vom Pkw
soll diese laborgestiitzten Testverfahren ergénzen.
Konnten Sie uns bitte einmal darlegen, wie es zu
dieser Einfithrung dieser neuen Priifverfahren
kam und auch, welche Vorteile man sich bei der
Entwicklung davon verspricht.

Meine zweite Frage geht an Sie, Herr Prof. Koch!
Sie haben bereits die unterschiedlichen Schwie-
rigkeiten in der Vergangenheit auch heute darge-
stellt, die aus IThrer Sicht mit Nachriistung einher-
gingen. Es wurde deutlich, dass eine der gréBten
Herausforderungen darin besteht, dass die Quali-
tdt der Fahrzeuge nicht verdndert wird und es als
Folge zu keinem AusstoB anderer Schadstoffe
kommt. Konnten Sie das bitte an Hand konkreter
Emissionsbeispiele oder natiirlich auch anderer
Beispiele einmal festmachen? Herzlichen Dank!

Vorsitzender: Die erste Frage an Herrn Schulte!

Leif-Erik Schulte (TUV NORD Mobilitit GmbH &
Co. KG): Vielen Dank Herr Dr. PloB fiir Ihre Frage,
vielen Dank auch Herr Vorsitzender fiir die Einla-
dung! Sie sprachen die Historie der Entwicklung
hinsichtlich WLTP / RDE® an. Dazu ist zu sagen,
dass der Startschuss zur Novellierung der Abgas-
gesetzgebung sehr viel frither als oftmals verlaut-
bart, Stichwort ,,September 2015, begonnen hat.
Die ersten Aktivitdten wurden initiiert in den Jah-
ren 2007/2008, iiber die entsprechenden Arbeits-
gruppen bei der GRPE als Untergruppe der UN-
ECE in Genf. Dort hatte man sich in diesen Jahren
sehr stark dafiir ausgesprochen und die Diskus-
sion gefiihrt, wie denn die immer stdrker werden-
den Diskrepanzen zwischen den Realemissionen,
die damals auch schon bekannt waren und gemes-
sen wurden, und auch den Realverbrauchen zu er-
klaren sei. Man hat dann, aufbauend auf diesen
Diskussionen, im Prinzip den Weg gesucht, das
bisherige Verfahren insofern zu verbessern, dass
diese Diskrepanz abnimmt. Dadurch die Entwick-
lung hin zu WLTP mit der spédteren Entwicklung

3 NEDC: New European Driving Cycle
4 WLTP: Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Pro-
cedure”
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dann auch hin zu RDE — Real-Driving-Emissions,
die dann auf der Stralle zu messen sind. Das alles
hat, wenn Sie sich die Zeitschiene anschauen, ins-
gesamt sieben bis acht Jahre gedauert und hat
dann letztendlich im September letzten Jahres in-
sofern gefruchtet, als dass wir diese ganzen Arbei-
ten in den neuen Vorgaben entsprechend verdf-
fentlicht gesehen haben und nun auch zur An-
wendung bringen. In dem Zusammenhang viel-
leicht auch noch etwas zu den Diskussionen in
der letzten Runde. Man kann aus unserer Sicht
schon ganz klar sagen, dass moderne Dieselkon-
zepte, Euro-6d-Temp und dariiber hinaus, auch in
der Realfahrt deutlich besser abschneiden als 4l-
tere Euro-6-Konzepte. Das ist ein ganz klarer
Punkt, den man auch den neuen Verfahren zuzu-
schreiben hat, um halt diese angesprochene Dis-
krepanz zwischen dem Typpriifzyklus und der
Realfahrt da entsprechend entgegenzutreten.

Vorsitzender: Danke sehr! Herr Prof. Koch bitte,
Sie waren ebenfalls gefragt!

Prof. Dr. Thomas Koch (Karlsruher Institut fiir
Technologie — KIT)): Vielen Dank fiir die Frage!
Sehr gerne beantworte ich die Frage nach mogli-
chen Auswirkungen einer Nachriistlgsung. Ich
will das am Beispiel einer Studie erldutern, wel-
ches das griine Verkehrsministerium in Baden-
Wiirttemberg angeregt hat. Es ist vielleicht dem ei-
nen oder anderen bekannt, das Verkehrsministe-
rium in Baden-Wiirttemberg hat — vollkommen
nachvollziehbar und politisch richtig — gesagt:
Wir wollen es genau verstehen, was da passiert.
Wir riisten mal mit der Hilfe von Nachriistfirmen
vier Fahrzeuge um. Zwei der vier Fahrzeuge ha-
ben einen Vanadium-Katalysator nach dem Parti-
kelfilter eingebaut. Das sagt Thnen nichts? Ich
habe es vorhin schon mal ausgefiihrt. Da werden
toxische, kanzerogene Vanadiumoxide in der Par-
tikelfilterregeneration einfach so ausgestoBen. Die
amerikanische Umweltbehoérde hat deshalb ein
Verfahren initiiert, das das genau erldutert. Das ist
eine absolut nicht feldfdhige Losung. Eine dritte
der vier Losungen wurde in der Offentlichkeit —
das ist der zweite Punkt — immer dargestellt als
eine sehr preiswerte Losung, eine Kombination
von bewéhrten Bauteilen. Man hat ein bewéhrtes
Euro-6-Abgasnachbehandlungssystem mit einem

5 RDE: ,,Real driving emissions*
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bewéhrten Euro-5-Motor kombiniert. Kénnen Sie
einen bewédhrten U-Boot-Motor in ein bewahrtes
Flugzeug einbauen? Diese Losung fiithrt dazu, dass
der Partikelfilter — und das ist dieses Bauteil hier
— nach kiirzester Betriebszeit permanent ver-
blockt, verstopft. Davon gehen auch Sicherheitsri-
siken aus — ich kann es gerne auch noch genauer
ausfithren —, weil im Partikelfilter Kohlenstoffruf3
gefangen ist. Und wenn der nicht kontrolliert ab-
brennt, haben Sie ein thermisches Problem im
Fahrzeug. Drei der vier Losungen sind nicht feld-
tahig. Die vierte Losung eines namhaften und seri-
6sen Nachriisters haben wir genau analysiert. Und
der sagt selber: Es geht nicht so einfach ,,Hoppla-
di-Hopp“. Es geht nur zusammen mit dem Her-
steller, in einem gemeinsamen Entwicklungspro-
zess. Es geht nicht einfach, so ein Einbau.

Dritter Punkt: Es wurde heute wieder zig-fach ge-
sagt, die Losungen wiirden im Ersatzteilregal lie-
gen, die kénnte man einfach nur einbauen. Ja, wo
liegen sie denn? Es gibt sie nicht! Es werden heute
im Produktionsprozess — da muss man einfach ein
gewisses Verstdndnis der gesamten Thematik ha-
ben — einige tausend, vielleicht {iber zehntausend
Systeme vorgehalten. Wir reden hier aber von Mil-
lionen Unterbodenkatalysatoren, die gedanklich
nachgeriistet werden miissten. Jetzt fragen Sie an
bei den Herstellern, bei Boysen, bei Tenneco, bei
Faurecia, bei Eberspdcher: Habt ihr die iiberhaupt
noch in der Produktion? Gibt es die Linie tiber-
haupt noch? ... Nein! Das heif}t, Sie miissten jetzt
innerhalb von kiirzester Zeit — einmal dieses ge-
dankliche Spiel durchdekliniert — eine Produkti-
onsstralBe fiir Unterbodenkatalysatoren aus dem
Boden stampfen, die es nicht mehr gibt.

Den vierten Punkt, den will ich jetzt auch noch-
mal betonen, exemplarisch nur. Es wurde auch
heute angesprochen. Ja, man kann dann mit Kom-
fortabstrichen zum Beispiel einfache On-Board-
Diagnosefunktionen, LEDs, im Innenraum des
Fahrzeugs etwas pragmatisch realisieren. Um jetzt
auf den Punkt zu kommen: das ist nicht erlaubt!
Es ist ein VerstoD gegen die europédische On-
Board-Diagnose. Die europdische On-Board-Diag-
nose-Vorschrift verlangt zwingend, dass Motor-
steuergerdt / Fahrzeug exakt und zu jedem Be-
triebszustand wissen: Was habe ich fiir ein Ad-
Blue getankt? Hat der Fahrer vielleicht Wasser
eingefiillt? Wie ist die Konvertierungsrate? Was
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habe ich fiir Sensor...(?)..? All das muss das Mo-
torsteuergerét wissen. Das heifit, Sie miissen einen
intensiven Eingriff in das Motorsteuergerit vor-
nehmen. Das heifit, diese Losungen, diese Add-
On-Nachriistlosungen sind so iiberhaupt nicht zu-
lassungsfdhig. Das muss man einfach zur Kenntnis
nehmen. Die sind nicht zulassungsfdhig! Da miis-
sen Sie europédisches Recht @ndern. Es ist einfach
so. Wir haben jetzt nur iiber vier Punkte gespro-
chen und ich will andere, wie Lachgasemission,
Ammoniakemission, gar nicht erst zur Sprache
kommen lassen, Crashverhalten, Elektrik-/Elektro-
nikumfinge, Verfiigbarkeit von anderen Bauteilen.
Sie brauchen ja nicht nur die Abgasanlagen, Sie
brauchen auch Sensoriksteuergerite. Sie haben
rechtliche Finessen, auf die ich gar nicht eingehe.
Wie ist es mit Rechtslenkerfahrzeugen? Wie ist es
mit dem Gebrauchtwagenmarkt? Denn Sie miissen
das Fahrerinformationssystem flashen. Sie miis-
sen es, das ist Vorschrift! Damit miissen Sie den
Kilometerstand in die Fahrzeuge neu eingeben.
Das ist alles machbar, aber da sind wahnsinnig
viele Risiken im Detail. Jetzt will ich, wenn ich
noch wenige Sekunden der Redezeit meines kiir-
zer sprechenden Vorredners zugebilligt bekomme,
noch auf einen Sachverhalt gehen. Gestatten Sie
es mir, Herr Vorsitzender?

Ich will an dieser Stelle ganz kurz nochmal die
Gelegenheit nutzen, um zu den Vorwiirfen, die in
den letzten Tage erhoben wurden, unsere Studie
sei nicht neutral und sei beeinflusst, Stellung zu
nehmen. Denn diese Vorwiirfe sind ja schon ele-
mentar und sie legen die Axt an unser Wissen-
schaftssystem an. Ich habe in diesem Zusammen-
hang mal analysiert: unser Institut, wir haben bei
70 Partnern der letzten Jahre aufgehort zu zéhlen,
Partnern mit denen wir zusammenarbeiten, 6ffent-
liche Institutionen, Industriefirmen, Sensorher-
steller, Beschichter, Abgasanlagenhersteller. Auto-
motive-Themen, jawohl, aber auch Zulieferer-,
GroBmotoren-, Energietechnikthemen, die wir be-
handeln. Bei dieser Studie haben wir hier in die-
sem konkreten Fall eine Analyse getroffen, die
mag vermeintlich ,,Pro Automotive“ sein. Gleich-
zeitig haben wir aber ein Ergebnis gegen Nachriis-
ter, gegen Beschichter, gegen Abgasanlagenher-
steller, gegen Sensorhersteller. In einem anderen
Zusammenhang, heute nicht Thema, ndmlich die
mogliche Nachriistung oder Verbesserung von
Lkw-, Busmotoren — meine personliche Heimat,
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da komme ich her — bin ich sehr wohl der Uber-
zeugung und begriifle es, dass man da sehr wohl
auch diese Fahrzeuge, gerade Euro-4- und Euro-5-
Lkw, nochmal genauer anschaut, und Busse vor
allen Dingen. Da kann man viel machen. Also die-
ser total konstruierte Vorwurf der Einseitigkeit ist
absolut haltlos. Das erlaube ich mir noch nachzu-
schieben.

Ein allerletzter Satz, Herr Klare: Sie haben vorhin
angesprochen, es ginge ums Geld. Geben Sie Jogi
Low 5 Millionen, 50 Millionen oder 5 Milliarden
Euro, der spielt nicht besser in Russland. Es geht
nicht ums Geld. Es geht um die Kapazitit, die
man verflighar hat. Und bei der Nachriistthematik,
bis diese Losungen wirken wiirden, wiirden zwei,
drei Jahre ins Land ziehen. Dann ist das Thema
gelost. Danke fiir die Aufmerksamkeit!

Vorsitzender: Danke! Fiir die AfD-Fraktion Herr
Bernhard! Bitte!

Abg. Marc Bernhard (AfD): Wir erleben ja hier
eine Diskussion, die sich leider Gottes einzig und
allein den Dieselmotor als Ubeltiter fiir die Stick-
oxidbelastung in unseren Stddten ausgesucht hat,
wihrend man bei dem ganzen Thema alle anderen
Stickoxidemittenten geflissentlich auBer Acht
lasst. Leider! Die Bundesregierung unternimmt so-
gar Malflnahmen, die kontraproduktiv sind, in dem
sie massiv beispielsweise Pelletheizungen fordert,
die ja bekanntermalen in hohem Male Stickoxide
in Stddten freisetzen. Und auch die Fahrverbote,
die verhdngt werden, wie zum Beispiel in Ham-
burg, sind schon etwas widersinnig. Wenn dann
400 Meter StraBe fiir Dieselfahrzeuge gesperrt wer-
den, aber gleichzeitig bei den Kreuzfahrt- und
Containerschiffen, die ja in groBer Zahl jeden Tag
nach Hamburg reinfahren und die weitaus mehr
Stickoxide erzeugen, nichts gemacht wird — das
ist schon sehr eine reine Symbolpolitik. Vor dem
Hintergrund dieser Thematik meine erste Frage an
Prof. Dr. Klingner. Welche anderen gréBeren
Emissionsquellen von Stickoxid gibt es denn
noch, in welchem Verhiltnis stehen die und wie
haben die sich tiber die Zeit hinweg entwickelt?

Die zweite Frage geht an Herrn Prof. Koch. Wie ist
denn der Entwicklungsstand, den man heute bei
der Vermeidung von Stickoxidemissionen bei Die-
selfahrzeugen erreicht hat? Und insbesondere: Se-
hen Sie das Problem von Stickoxidemissionen fiir
Neufahrzeuge, die die Euro-6-Norm erfiillen, als
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gelost an?
Vorsitzender: Vielen Dank! Prof. Klingner, bitte!

Prof. Dr. Matthias Klingner (Fraunhofer-Institut
fiir Verkehrs- und Infrastruktur-Systeme): Zum
Thema ,.Emissionsquellen”, da kann ich meinem
Vorredner beipflichten, kann man beispielsweise
zunichst mal die schweren Dieselfahrzeuge in der
Stadt heranziehen, die Busse. Wir haben fiir die
Stadt Ulm Untersuchungen gemacht, wie hoch der
Anteil der Stickoxidemissionen beispielsweise
der schweren Dieselfahrzeuge im Vergleich zu
den Pkw ist. Sieben Prozent der schweren Diesel-
fahrzeuge erzeugen etwa 60 Prozent der Stickoxid-
emissionen, die wir messen. Wenn man den
schweren Dieselverkehr einschrankt, auf die
Halfte reduziert — das betrifft auch die Busse —
spart man die gesamten Emissionen der Pkw-
Flotte ein. Das heifit einmal, dass die Frage der
Emissionsquellen eine Frage der VerhéltnismaBig-
keit ist. Dazu kommen natiirlich auch Industrieab-
gase, da kommt auch der Hausbrand dazu. Und
dazu muss man die meteorologischen Verhalt-
nisse verstehen, die im Prinzip zur Verbreitung in
der unteren Erdatmosphéarenschicht, also der so
genannten unteren Mischungsschicht fithren.
Diese untere Mischungsschicht ist etwa 2.000 Me-
ter hoch. Und in dieser unteren Mischungsschicht
entwickelt sich eine Thermik, die durch die
Sonne hervorgerufen wird und faktisch zu einer
Luftbewegung fiihrt. Unter normalen Verhéltnis-
sen filihrt diese Thermik im Prinzip alle Abgase,
auch die Stickoxide, auch alles das, was boden-
nah, aber eben auch héher aus den Schornsteinen
kommt, nach oben ab. In so genannten Inversions-
wetterlagen reduziert sich diese Mischungsschicht
auf etwa 200 Meter. Wenn wir uns das anschauen
— hier ist mal eine Grafik, leider konnen wir das
hier so groB nicht présentieren —, dann sind bei-
spielsweise allein durch den meteorologischen
Einfluss, wenn die Mischungsschicht unter 600
Meter steigt, etwa die doppelte Menge an Schad-
stoffen am Boden zu messen. Das betrifft sowohl
NO; als auch die gesamten Feinstaubkonzentratio-
nen. Und es gibt ein zweites Phdnomen: Wenn so
eine Inversionswetterlage auftritt — und die tritt
vor allen Dingen im Winter auf, dann hort diese
untere Walze auf zu arbeiten, dann messen wir
plotzlich am Boden alle Emissionen, die im Prin-
zip in die Luft geblasen werden. Man erkennt das,
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aus den Schornsteinen wabert der Rauch zu Bo-
den und wir messen alle Schadstoffemissionen —
also auch die Industrieabgase und die Abgase der
Heizanlagen — am Boden. Das sind natiirlich Zu-
stdnde, die im Prinzip nicht beeinflusst werden
kénnen. Am Beispiel des Feinstaubs kann man
mal diese Wirkung zeigen, weil wir da auch se-
hen, welche natiirlichen Emissionsquellen wir ha-
ben. Fiir das Stickoxid haben wir beispielsweise
eine ganz natiirliche Emissionsquelle: das ist der
Waldboden, ist das Feld. Das sind mikrobiologi-
sche Vorginge, die dazu fithren, dass wir bei-
spielsweise die Ozongrenzwerte massenhaft tiber-
schreiten, im Spessart und im Bayerischen Wald,
denn die Vorldufersubstanz fiir das Ozon sind die
Stickoxide. Das ist etwa die siebenfache Menge
dessen, was der Verkehr in Summe emittiert.
Diese meteorologischen Vorgéinge kann ich Thnen
vor allen Dingen sehr schén am Feinstaub zeigen.
Ich habe noch meine anderthalb Minuten, da
schaffen wir das. Wir haben hier — das ist unge-
fahr das Pendant zum Neckartor in Sachsen — die
Leipziger StraBe, hoch belastet. Was wir hier un-
tersucht haben, das ist die Wirkung der Sonne auf
die Feinstaubbelastungen. Was den Feinstaub hier
erzeugt, das wirkt auf der anderen Seite natiirlich
auch auf die Stickoxide. Nicht, dass sie die er-
zeugt, sondern auf das Abfiihren. Wir haben un-
tersucht 700 Tagesgédnge, einmal den Feinstaub,
einmal den Pkw-Verkehr und einmal den Lkw-
Verkehr. Da haben wir geschaut, wenn die Sonne
nicht wirkt und am Tag sozusagen die Temperatur
sich bis zum Mittag nicht erh6ht. Dann haben wir,
gemittelt iiber etwa jeweils 100 Tagesgénge, eine
ausgesprochen kleine Feinstaubkonzentration.
Wir haben hier den typischen Tagesgang bei-
spielsweise des Pkw-Verkehrs mit der Morgen-
spitze und den typischen Tagesgang des Lkw-Ver-
kehrs, hier blau eingezeichnet. Jetzt erh6hen wir
sozusagen die ndchste Klasse. Es hat sich im Prin-
zip die Temperatur um etwa bis zu 5 Grad erhoht,
die Sonne hat gewirkt. Wir sehen, wie die PM10-
Konzentration steigt. Der Lkw-Verkehr ist gleich
geblieben, der Pkw-Verkehr auch. Das machen wir
jetzt, bis wir faktisch in die Sommermonate kom-
men. Wir haben hier einen Anstieg um 10 Grad.
Da haben wir im Prinzip, allein durch die Sonne
induziert, etwa 40 Mikrogramm Feinstaub, die in-
sofern mit dem Verkehr nichts zu tun haben, weil
sich ndmlich in den Sommermonaten offensicht-
lich auch der Lkw-Verkehr halbiert hat. So wirken
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die meteorologischen Faktoren auf unsere Grenz-
werte. Deshalb muss ich Herrn Schmid ausgespro-
chen Recht geben, wenn er sagt: Wir miissen die
Grenzwertregelung iiberdenken, beispielsweis auf
der europdischen Ebene. Denn diese Uberschrei-
tung, die durch die untere Mischungsschicht oder
eben auch durch andere Einflussfaktoren hier er-
zeugt werden, die kann man durch irgendwelche
MaBnahmen nicht verhindern.

Vorsitzender: Vielen Dank, Prof. Klingner! Prof.
Koch, bitte!

Prof. Dr. Thomas Koch (Karlsruher Institut fiir
Technologie — KIT): Vielen Dank, Herr Vorsitzen-
der! Die Frage war die nach dem Potenzial der
Technologie heute. Ich versuche das immer zu
vermitteln, weil die Menschen Angst haben und
den Sachverhalt gar nicht einordnen kénnen. Also
muss man den Sachverhalt ,,NO,-, ich bin jetzt
wieder bei NO,, Kollege Klingner war beim
Thema ,,Partikel, einordnen. Wir haben heute an
der hochstbelasteten Stelle in Deutschland, das ist
wieder das Neckartor, etwa einen Pkw-Beitrag —
da brauchen wir nicht groB} diskutieren — in der
GroBenordnung von sagen wir 40 Mikrogramm
pro Kubikmeter direkt an der StraBe. Also direkt
an der Stralle ist der unmittelbare Pkw-Beitrag,
iiberwiegend Diesel, etwa 40 Mikrogramm pro Ku-
bikmeter — GroBenordnung. 40 Millionstel Gramm
pro Kubikmeter, das sagt niemandem etwas.
Wenn Sie einen Adventskranz nehmen, stellen
den bei sich daheim auf den Tisch und lassen
den, je nach AppartementgréBe, eine viertel bis
eine halbe Stunde brennen, haben Sie weit tiber
40 Mikrogramm pro Kubikmeter bei sich im Zim-
mer. Das ist allerdings die gesamte Flotte. Und da
sind Fahrzeuge dabei — und das ist keine Legiti-
mation fiir den einen oder anderen Datensatz,
iiber den ich mich sehr drgere als Ingenieur, das
ist keine Legitimation dafiir. Aber wenn wir nun
die Technologie austauschen wiirden, die gesamte
Flotte, gegeniiber Fahrzeugen, die es seit zwei Jah-
ren bereits zu kaufen gibt, modernster Bauart,
dann hatten wir an der Strafle, an der hochstbelas-
teten Stelle in Deutschland, noch einen Dieselbei-
trag in der GréBenordnung von 3 Mikrogramm pro
Kubikmeter. Das entspricht daheim bei Thnen ei-
ner Kerze, die Sie wenige Sekunden brennen las-
sen, auspusten und dann warten, bis sich der
Rauch in Threm Appartement gleichméBig verteilt.
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Das ist das, woriiber wir reden. Wir hatten im Kol-
ner Dom noch vor zehn Jahren 200 Mikrogramm
pro Kubikmeter wegen der Opferkerzen, wenn
man das Ganze mal in eine Relation setzt.

Jetzt wiirde ich alle Parlamentarier bitten, nicht
mehr von Euro-6 zu reden, das habe ich auch
heute mehrfach gehort. Es gibt keine Euro-6-
Norm. Die gibt es nicht! Es gibt Euro-6b, es gibt
Euro-6d-Final und Euro-6d-Temp. Besser wire es
gewesen, man hiétte es Euro-6, Euro-7, Euro-8 ge-
nannt. Aber das sind fundamental unterschiedli-
che Normen. Ich bin der Allerletzte, der Volkswa-
gen in irgendeiner Art und Weise in Schutz
nimmt. Ich halte es fiir ein ganz schlimmes Gover-
nance-Versagen. Allerdings muss man so ehrlich
sein, zu sagen, dass Volkswagen — und das ist ein
bisschen eine Antwort auf IThren Kommentar, Herr
Hilgenberg — bereits vor zwei Jahren — wir haben
bereits im Jahr 2016 einen Presseworkshop ge-
macht — die Technologie angeboten hat. Die Fahr-
zeuge gibt es bereits seit zwei Jahren und die von
, Volkswagen“ waren die Allerersten. Nur, es gab
noch gar nicht mal das Gesetz dazu. Das Gesetz
Euro-6d-Temp ist erst im Juli 2017 fertig gewor-
den. Die Technologie war da, aber das Gesetz
nach dem man hétte zertifizieren kénnen, war
noch gar nicht da. Also man tut der Technik hier
unrecht, wenn man sagt, sie ist noch nicht weit
genug. Die Technik ist da, nur noch nach dem al-
ten Euro-6b-Standard zertifiziert. Das ist ein Zwit-
ter quasi, neue Technik noch nach alter Norm spe-
zifiziert. Sehr wohl gibt es Euro-6b-Fahrzeuge —
und iber die haben wir heute noch nicht gespro-
chen — der ersten Generation, das auch nur am
Rande, die nicht 20 bis 30 Prozent sondern typi-
scher Weise 50 bis 90 Prozent NOx-Reduzierung
durch ein Softwareupdate erreichen werden.
Wenn wir nur gute Euro-6b-Fahrzeuge hétten, also
nicht die neueste Norm Euro-6d-Temp, sondern
Euro-6b-Fahrzeuge, die seit 2014 im Verkauf sind,
gut gemacht, wire der NO,-Beitrag am Neckartor
noch groBer, um 10 bis 12 Mikrogramm. Dann
kénnen Sie sich ausrechnen, wie lange daheim
Thre Kerze dafiir brennen miisste. Ich bedanke
mich fiir die Aufmerksamkeit!

Vorsitzender: Vielen Dank! Kollege Klare bitte fiir
die SPD-Fraktion!

Abg. Arno Klare (SPD): Jetzt weil ich auch, wa-
rum ich froh sein kann, dass ich Protestant bin,
weil es da die Opferkerzen nicht gibt. Es reizt
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mich ja, Herr Prof. Koch, mit IThnen iiber Advents-
kranzvergleiche zu debattieren. Oder iiber VO,
also Vanadiumoxidemissionen etc.. Das tue ich
aber nicht. Ich stelle IThnen keine Frage. Meine
Frage geht an Herrn von Lojewski. Das ist dann
wieder eher eine juristische. Sie fordern eine Er-
weiterung der 35. BlImSchV. Das heiBt im Klartext,
Sie wollen eine weitere Plakette. Jetzt gibt es ja
die systemische Gefahr, dass sich dann die Kom-
munen zuriicklehnen und sagen, ist ja alles gut,
ich habe die Plakette und gut ist es. Es geht davon
kein Innovationspull mehr aus. Sehen Sie die Ge-
fahr? Oder wie bewerten Sie das? Dass Sie die
Forderung erheben miissen, aus rechtlichen Griin-
den, weil Sie die Kommunen vertreten, das kann
ich durchaus nachvollziehen.

Die zweite Frage sollte jetzt eigentlich nochmal an
Prof. Dr. Wachtmeister gehen. Das tue ich jetzt
auch nicht, weil ich gerade festgestellt habe, dass
Sie aus wissenschaftlicher Vorsicht ein bisschen
zurlickrudern. Sie schreiben ndmlich in Threr Stu-
die, dass Sie die Nachriistanbieter als vertrauens-
wiirdig und kompetent genug einschétzen. Sie sa-
gen auch, dass die an Beispielen bewiesen haben,
dass eine wirksame Nachriistung durchfiihrbar ist
und dass die vorgeschlagenen Systeme, steht hier
wortlich, in der Lage sind, die gesetzten Ziele
auch zu erreichen, méglicherweise sogar das zu
iibertreffen, was die OEMs bisher eingebaut ha-
ben, indem sie ndmlich das Temperaturproblem
losen. Deshalb geht meine Frage jetzt — weil ich
nicht will, dass Sie weiter zuriickrudern — an den
Vertreter des ADAC. Sie haben in Landsberg am
Lech die Fahrzeuge auf dem Priifstand gehabt.
Und zwar einmal diesen bekannten 1,6 TDI Pas-
sat, Euro-5, den sie getestet haben. Ich nenne die
Firma jetzt nicht, alle hier im Raum wissen ja,
welche Firma gemeint ist. Sie haben auch in
Landsberg am Lech das abgewickelt, was aus Ba-
den-Wiirttemberg veranlasst worden ist. Jetzt
nochmal zusammenfassend: Wie sind da die Er-
fahrungen? Hat Herr Wachtmeister in seiner Ein-
schitzung, zumindest hier im Gutachten, Recht,
dass es funktioniert und auch funktionieren kann?
Oder sind wir weit davon entfernt, so eine techni-
sche Losung iiberhaupt zu haben?

Hilmar von Lojewski (Deutscher Stddtetag): Herr
Moller vom ADAC hat ja vorhin ausgefiihrt, dass
seine 20 Millionen Mitglieder von der blauen Pla-
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kette nichts halten. Und das schmerzt uns natiir-
lich. Aber es liegt ein bisschen daran, dass die
Forderung nach einer blauen Plakette im Bundes-
tagswahlkampf gleichgesetzt wurde mit einer For-
derung nach Fahrverboten. Ich méchte zum Aus-
druck bringen, dass der Deutsche Stddtetag in sei-
nen Mitgliedsstddten, in den betroffenen Mit-
gliedsstéddten, alles tut, um Fahrverbote zu ver-
meiden. Wir sind aber inzwischen soweit, dass
wir weder durch politische Deklaration noch
durch tapfere Stellungnahmen von Ministerprési-
denten eine Bundesverwaltungsgerichtsrechtspre-
chung mal so wegschieben kénnen. Die steht! Und
der erste Richterspruch aus Aachen auf Verwal-
tungsgerichtsebene hat uns sehr deutlich gezeigt,
dass die den auch umsetzen, auf der Vollzugs-
ebene, und den Behorden, die die Luftreinhalte-
plane aufstellen, jetzt konkrete Termine aufgeben.
Néamlich im Falle Aachens bis zum Ende des Jah-
res nachweislich in Richtung der Grenzwertein-
haltung zu kommen, wenn denn Fahrverbote ver-
mieden werden sollen. Es ist also keineswegs
mehr eine Frage der Abwédgung oder der Verhilt-
nisméBigkeit. Die Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts hat diesen Abwégungsspielraum
ausgesprochen deutlich verkleinert. Das bedeutet
fiir uns, dass der Unmut der Bevdélkerung dariiber,
dass ein Gericht Fahrverbote aufgegeben hat, die
eine Luftreinhaltebehérde in einen Luftreinhalte-
plan aufnehmen muss und die dann im Vollzug
verordnet werden, bei den Rathédusern abgeladen
wird, und nicht vor dem Kanzleramt und nicht
vor dem Verkehrsministerium und auch nicht vor
den Hauptverwaltungen der Automobilindustrie.
Das Problem haben wir dann vor der Ttiir! Damit
sind wir dezidiert nicht einverstanden und sagen
seit Jahr und Tag: Wir brauchen ein Instrument,
um, wenn es zu einer solchen mittelbar gerichtli-
chen Verordnung von Fahrverboten kommt, die
dann durch die Luftreinhaltebehérden vollzogen
werden miissen, dann auch tatsichlich differen-
zieren zu kénnen. Ob dann nach wahren Werten
oder nach angegebenen Werten, das kdnnen wir
wirklich nicht beurteilen. Da miissen wir uns auf
die Industrie und die Ingenieurtechnik verlassen
kénnen. Dass wir das in der Vergangenheit nicht
konnten, glaube ich, ist eine Lehre fiir die Zu-
kunft. Das muss dann natirlich auch in Zukunft
der wahre Wert sein. Das bedeutet, wir brauchen
eine blaue Plakette, um dann auch zwischen den
tatsiachlich Betroffenen, den Ausnahmefillen und
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denen, die einfahren diirfen, einschlieBlich der
Ausnahmefille, differenzieren zu konnen. Des-
halb ist bitteschon eine blaue Plakette nicht
gleichzusetzen mit einer Befiirwortung von Ein-
fahrverboten. Wir versuchen alles, um diese Ein-
fahrverbote in den Stadten zu vermeiden und tun
das in unseren Kréften liegende, um solche Ein-
fahrverbote auch nicht stattfinden zu lassen. Dass
unsere Kréfte da beschriankt sind, habe ich in mei-
nem ersten Beitrag ausgefiihrt. Ich mochte auch
nochmal zum Ausdruck bringen: es liegt nicht an
den Bescheiden. Die Bescheide liegen vor, Herr
Dr. PloB, das ist vollkommen zutreffend. Es liegt
daran, dass ein Sofortprogramm nicht sofort zur
Wirkung kommen konnte und wir durchaus kon-
krete Vorschldge dazu gemacht haben, wie zwei
staatliche Ebenen, Bund mittels der Lander und
Kommunen, da zusammenwirken konnen, um tat-
sachlich MaBnahmen schnell durchfithren zu kon-
nen und nicht tiber elf Forderkanile kanalisieren
zu miissen. Dazu hatten wir Vorschlédge, die sind
so nicht gehort worden, sondern es ging so den
Weg des Regulédren und Eingeiibten. Das dauert
und das hat dann eben nicht so schnell Wirkung,
wie wir uns das wiinschen.

Die blaue Plakette und der Schritt zur Erweiterung
der BImSchV ist im Grunde mittelbar durch das
Bundesverwaltungsgericht, ja, ich méchte schon
sagen, empfohlen worden. Aber das Bundesver-
waltungsgericht hat auch deutlich gemacht, auch
wenn der Bundesgesetzgeber nichts getan hat und
auch nichts tun wird, hindert das die Lander
nicht daran, dann das geeignete Mittel auch zu
wihlen und die Fahrverbote, soweit sie dann fiir
Luftreinhaltepldne zustdndig sind, auch in die
Luftreinhaltepldne aufzunehmen und umzuset-
zen. Also egal, ob der Bund jetzt was tut oder
nicht, das europédische Recht wirkt dort direkt
durch. Und die Diskussion darum, meine Herren
—in dem Fall —, die Werte jetzt nochmal zu disku-
tieren: Sie konnen die Werte diskutieren, seit sie
entstanden sind. Die Werte in Europa entstehen
doch nicht von selber, die entstehen durch die
Mitgliedsldnder. Wir sind rechtstreu in den deut-
schen Stddten und wir fangen jetzt nicht an, das
Bundesverwaltungsgericht zu interpretieren. Die
Interpretation ist eindeutig, die Werte stehen. Das
ist ein gesetzlicher Anspruch, den man geltend
machen kann. Deshalb sind wir in den Kommu-
nen bestrebt, diese Werte einzuhalten. Das schaf-
fen wir aber nicht alleine, dafiir brauchen wir den
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Bund, dafiir brauchen wir die Ldnder mit komple-
mentdren Programmen, dafiir brauchen wir For-
dersetze, die uns auch tatsdchlich in die Lage ver-
setzen, direkt umzusetzen, um Wirkung zu zeiti-
gen und die Verwaltungsgerichte im Vollzug des
Bundesverwaltungsgerichtsurteils davon zu {iber-
zeugen, dass wir keine Fahrverbote brauchen,
weil es schlussendlich auch auf kommunaler
Ebene funktioniert. Dankeschon!

Vorsitzender: Viele Dank, Herr von Lojewski!

Wir haben diese Anhérung auch deshalb ange-
setzt, weil wir uns damit beschéftigen wollen, ob
es etwas gibt, was der Bundesgesetzgeber machen
kann und, wenn ja, was es ist. Da gibt es sicher-
lich unterschiedliche Meinungen hier im Haus.
Das wird niemanden verwundern. Aber ein
»Schwarzer —Peter-Spiel“ wollen wir hier natiir-
lich nicht spielen.

Jetzt ist Herr Moller an der Reihe. Bitte!

Alexander Moller (ADAC e.V.): Jetzt bin ich
durch die Bemerkung ,,wir wollen kein ,Schwar-
zer-Peter-Spiel‘ spielen ein bisschen irritiert,
weil mein Vorredner ja dazu einlddt, auf diese De-
batte mal einzugehen. Ich will mal die Debatte der
letzten 30 Minuten so zusammenfassen: die Men-
schen konnen das Thema nicht einordnen, Ver-
braucher und Steuerzahler miissen das in irgend-
einer Form finanziell tragen, was da kommt, was
auch immer da kommt, und Schuld sind im
Grunde der Wald und die Schiffe. Wenn man
diese 30 Minuten nimmt — wir sind ja hier als Ihre
Berater, unabhéngig von Fraktionszugehorigkeit —,
frage ich mich, ob wir wirklich unserer Aufgabe,
Sie zu beraten, Geniige tun. Ich habe den Ein-
druck, dass das nicht richtig gelingt, sondern dass
das AusmaB sowohl der rechtlichen als auch der —
da weil ich gar nicht wie ich das betiteln soll,
ohne jemanden zu treffen — der wissenschaftli-
chen, der technischen Seite eher zur Verwirrung
beitrdgt als zur Klarheit und zur Frage, was Sie als
Gesetzgeber kiinftig tun wollen. Wir kommen her
aus einer Situation, dass durch wohl betriigerisch
zu nennende Maflnahmen einiger Hersteller — und
wir blicken ja zu meinem Leidwesen eher auf die
nationalen als denn auf die internationalen Her-
steller, das gehort auch zur Debatte —, dass wir
von dieser Seite der Debatte kommen und dass
wir heute keinen Schritt weiter sind. Sondern ins-
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besondere vom Deutschen Stddtetag wird die Ver-
antwortung fiir die Situation, wie sie heute ist, in
einer Weise auf den Bund geschoben, die ich be-
achtenswert finde und die auch der Diskussion
bedarf. Der eine Satz, Herr von Lojewski, ist ,,Wir
hétten die Mittel gern in die Hand bekommen®.
Das ist wohl das Ergebnis des Gipfels bei der
Kanzlerin. Ich glaube, es ist klug, dass das so
nicht passiert ist. Das andere ist, in Threr ersten
Bemerkung haben Sie gesagt ,,Wir haben alles ge-
macht“. Das haben Sie jetzt ein bisschen zuriick-
genommen. Ich will nochmal ausdriicklich sagen,
damit das auch nicht in den Képfen bleibt: Unsere
Rechtsauffassung zum Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts ist ein andere. Es hat iiberhaupt
nicht, an keiner Stelle, etwas zur Notwendigkeit
der Priifung von VerhédltnisméBigkeit zuriickge-
nommen. Wenn ich Hamburg kritisiere..... Ich
kann das nachvollziehen, politisch, das steht mir
eigentlich gar nicht zu, aber ich kann politisch
nachvollziehen, was da passiert ist. Aber der Um-
weltsenator von Hamburg hat es doch selber ge-
sagt, das Hauptmotiv fiir dieses Fahrverbot ist
doch nicht der Schutz der Menschen, sondern Zi-
tat: ,Die Bundesregierung, die Bundesebene dazu
zu bringen, etwas in Sachen Nachriistung zu tun®.
Jetzt geht es um die Frage, ob die Bundesebene auf
diesen Druck eingeht und sagt: Oh, weil es jetzt
Kommunen — oder in dem Fall Lander — gibt, die
Fahrverbote verhdngen, zonale, oder streckenbe-
zogene, in dem Fall streckenbezogen — offensicht-
lich nach einer VerhédltnisméaBigkeitspriifung, die
jedenfalls uns nicht bekannt ist —, dann geht es in
der Tat um die Frage: Sieht der Gesetzgeber auf
Bundesebene vor diesem Hintergrund die Not-
wendigkeit, Gesetzgebung so zu verdndern, dass
Software oder Hardware gesetzlich vorgeschrieben
sein wird? Stand heute gibt es keine einzigen...
Das schmerzt uns iibrigens, das halten wir auch
fiir verbraucherschutzpolitisch hoch bedenklich,
aber wir miissen leider zur Kenntnis nehmen,
dass es weder rechtliche Anspriiche gegen die
Hersteller gibt, noch rechtliche Anspriiche gegen
die Hdandler, noch Anspriiche und Rechte gegen-
tiber dem Staat auf Software-Updates oder Nach-
riistung. Wenn also der Deutsche Bundestag die-
ses Thema ernsthaft diskutiert und sagt, dass das,
was heute an Rechtsrahmen vorliegt, nicht reicht,
dann muss irgendjemand von Thnen eine Geset-
zesinitiative starten, um ein Gesetzgebungsverfah-
ren in Gang zu bringen, was entweder mindestens
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die Software-Updates oder die Hardware-Nachriis-
tung vorsieht.

Herr Abg. Klare, deshalb ist die Antwort von mir —
natiirlich zwischen diesen wissenschaftlichen Ko-
ryphéen, ich bin nur Jurist — extrem schwierig. Ich
kann nur auf das verweisen, was wir im Test- und
Technikzentrum in Landsberg in Zusammenarbeit
mit den genannten Herstellerunternehmen gese-
hen haben. Néamlich, dass das Argument der Auto-
mobilhersteller in Deutschland — und heute fehlt
ja auch — ob absichtsvoll, Herr Vorsitzender, oder
nicht, weil} ich nicht — der VDA, der sitzt ja sonst
immer hier. Der VDA hat uns monatelang erklért,
die technische Nachriistung, das funktioniert alles
nicht. Herr Diess hat sich nach unserer Veroffent-
lichung — das darf man hier auch sagen, weil es
keine Werbung ist — bei Anne Will in die ARD ge-
setzt und erklért: ,Na ja gut, technisch geht diese
Nachriistung. Aber will jemand von uns einen
Chemiebaukasten im Auto haben?” Und Millio-
nen Fernsehzuschauer haben vor Angst irgendwie
den Fernseher schnell ausgemacht, denn keiner
will einen Chemiebaukasten im Auto haben. Ich
will das noch einmal im Zusammenhang darstel-
len, denn ich finde es ehrlich gesagt vollig frust-
rierend, dass wir jetzt 90 Minuten hier sitzen und
es wirklich keinen einzigen Losungsansatz gibt.
Die erste Aussage ist — und das mogen ja die, die
auch Klimawandel bestreiten, auch bestreiten —,
aber die technische Nachriistung ist erstmal mag-
lich. Und nattirlich, vollig zugestanden, Herr Prof.
Koch, wissen wir zu wenig zu der Frage: Was ist
denn das Ergebnis dieser technisch méglichen
Nachriistung fiir das Thema Stickoxid? Und des-
halb haben wir ja jetzt einen Langzeittest gestartet,
um das in Erfahrung zu bringen. Das hitte tibri-
gens alles, Herr Prof. Koch, von Thnen und ande-
ren — von wem auch immer bezahlt, im Zweifel
von uns — ja auch schon langst passieren konnen.
Es ist aber nicht passiert.

Der néchste Punkt ist, die Fragestellung.... Ich
finde v6llig nachvollziehbar, wenn der Deutsche
Stéddtetag sagt, wir wollen keine Fahrverbote. Das
will offensichtlich niemand. Das ist ja immerhin
mal ein Konsens. Die Frage ist: Schaffen wir es
durch Zwang, Fahrverbote zu verhindern, oder
durch Angebote? Da ist unsere Aussage, dass wir
bei vielen Themen, die tibrigens auch im Sofort-
programm stehen und wo es vielleicht einzelne
Diskussionen gibt, Herr Dr. Plof3, zwischen der
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Frage: Reicht der Bescheid um in die Finanzie-
rung zu gehen oder muss das Geld direkt flieBen?
Das ist alles nicht unsere Baustelle, das ist alles
nicht unsere ,,Tasse Tee”“. Es geht um die Frage:
Wie bringt man zum Beispiel die groBe Gruppe
der Pendler dazu, vom Auto auf den OPNV zu ge-
hen? Wir haben in Hamburg — ich habe da selber
gelebt — einen iiberdurchschnittlich exzellenten
OPNV. Wir haben damals in der PBFG-Novelle
2008/2009 gedacht, dass sie auch dazu dient, die
Attraktivitidt des OPNV zu steigern. Herr Schmid
hat dazu einige, wie ich finde, interessante Debat-
tenbeitrdge gemacht. Aber jetzt stellen wir fest,
dass alles dieses nicht ausreicht, um Pendler...
Wir halten das iibrigens auch, es wird Sie viel-
leicht wundern, fiir geboten, dass wir es schaffen,
Pendler vom Auto auch stirker in den OPNV zu
bringen. Dazu bedarf es mehr Attraktivitt ...

Vorsitzender: Denken Sie an die Zeit!

Alexander Moller (ADAC e.V.): Oh, verzeihen Sie
bitte! Insofern, letzter Satz, es geht am Ende nicht

um einen wissenschaftlichen Streit iiber Komma-

stellen, es geht um die Frage: Schaffen wir eine at-
traktive Alternative, um Stddten zu helfen, Mobi-

litdt zu managen?

Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Moller! Der Kol-
lege Luksic bitte fiir die FDP!

Abg. Oliver Luksic (FDP): Es wurde eben zu Recht
gesagt, dass ja Grenzwerte nicht vom Himmel fal-
len, sondern auch vom Bundesgesetzgeber in
Briissel mit beschlossen wurden, nachher nationa-
les Recht wurden und dann auch umgesetzt wur-
den. Das Problem ist ja schon ldnger bekannt. Ich
bin auch nochmal erstaunt, in der Deutlichkeit die
Kritik am Sofortprogramm zu héren. Die Fragen,
die hier diskutiert wurden, sind ja eigentlich alle
offen, ob es jetzt die Plakette ist, der Rechtsrah-
men fiir die Hardware-Nachriistung, die Messstel-
len. Deswegen wiirde ich jetzt gerne an die Bun-
desregierung eine Frage stellen, es ist nur der
Staatssekretér Bilger nicht mehr da. Insofern ist
das etwas misslich, weil das ja auch Fragen sind,
wo es um die Handlungsfihigkeit der Bundesre-
gierung geht. Deswegen werde ich meine Frage, da
die Regierungsebene nicht vertreten ist, vielleicht
mal an Herrn Klingner stellen, was die Messstel-
len angeht. Mein Eindruck ist schon, dass wir in
Deutschland da ein bisschen anders herangehen.
Sie haben es eben auch gut dargelegt. Deswegen
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wiirde ich Sie mal gerne mit dem konfrontieren,
was die Regierung sagt, weil wir ja selber schon
Schwierigkeiten haben, dem zu folgen. Frau
Schwarzeliihr-Sutter, die Parlamentarische Staats-
sekretdrin im Umweltministerium, sagt, es ist ein
Marchen, dass Messstationen nicht sachgerecht
aufgestellt sind. Alles ist also wunderbar. Wenn
hingegen das Umweltbundesamt, was ja eine
nachgeordnete Behorde des gleichen Ministeri-
ums ist, sagt: Einige dltere Messstellen konnen ge-
gebenenfalls von den in der Anlage 3c aufgefiihr-
ten Kriterien abweichen..... Das eigene Ministe-
rium ist sich nicht einig dariiber, ob es denn jetzt
hier alles richtig zugeht und was auch gedndert
werden muss. Also die Verkehrsministerkonfe-
renz hat das Thema ja aufgegriffen und der Bund
ist ja, wie eine Anfrage von uns ergeben hat,
hierzu im Dialog mit den Landern. Die Haltung
des Bundes ist mir jetzt dazu nicht klar, aber viel-
leicht kénnen Sie nochmal aus der Praxis darstel-
len, wie der Status quo ist und was Threr Meinung
nach gedndert werden miisste.

Meine zweite Frage wiirde ich gern an Herrn
Schulte vom TUV geben, der ja im ersten Teil sei-
ner schriftlichen Stellungnahme nochmal auf die
Typgenehmigung verweist. Da haben wir derzeit
eher einen Stau. Also ich glaube nicht, dass es
stimmt, was eben von Herrn Hilgenberg gesagt
wurde. Es ist eher so, dass die Hersteller versu-
chen alles nach 6d-Temp jetzt in den Verkehr zu
bringen, es da aber eher Schwierigkeiten gibt, das
jetzt alles in der Kiirze der Zeit zu priifen. Ich
glaube, eines der Kernprobleme, sowohl was die
Typgenehmigung als auch spéter die HU bzw. Ab-
gasuntersuchung angeht, ist der Mangel an Fahr-
zeugdaten und das Problem, dass die neutralen
Dritten hierzu nicht vollen Zugang haben. Also es
hilft ja relativ wenig, wenn wir jetzt sowohl am
Anfang als auch nachher ihre Rechte stérken,
wenn Sie aber nicht ... Sie sagen es ja hier selber
—aufgrund fehlender gesetzlicher Regelung kann
bislang nur ein Bruchteil der relevanten Soft-
wareinformationen, Softwarestiande, Softwarever-
sionen ausgelesen werden. Insofern, das Thema
Fahrzeugdaten, wenn Sie das nochmal aufgreifen
konnen, ware das sehr hilfreich. Vielen Dank!

Vorsitzender: Vielen Dank! Ich darf nur zur Erkla-
rung sagen, dass PSts Bilger sich entschuldigt hat,
weil er weg musste. Wenn jetzt Fragen zum MaB-

nahmenkatalog vorhanden sind, dann miisste man
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die entsprechenden Antworten gegebenenfalls
nachliefern. Ansonsten geht die erste Frage an
Prof. Klingner!

Prof. Dr. Matthias Klingner (Fraunhofer-Institut
fiir Verkehrs- und Infrastruktur-Systeme): Ich
hatte es vorhin schon kurz erldutert, ich bin der
Meinung, dass man heute durchaus Technik zur
Verfiigung hat, nicht nur an einem Punkt eine sol-
che Messung vorzunehmen, sondern, wenn man
da Indikationen hat, dass Grenzwerte {iberschrit-
ten werden, dass man auch im Umfeld Messungen
vornimmt, mit solchen mobilen Stationen. Ein-
fach um im Prinzip diese lokalen Ausbreitungsbe-
dingungen, die entscheidend sind, auch fiir die
Uberschreitung der Grenzwerte, um das in gewis-
ser Weise entweder zu plausibilisieren oder um
andererseits auszuschlieBen, dass man eben wirk-
lich in einer ausgesprochenen , Dreckecke” gemes-
sen hat. Wer sich die Messstationen beispiels-
weise am Neckartor anschaut, da ist das so ein ty-
pisches Beispiel, und dieses typische Beispiel fin-
den wir auch noch in zig anderen Messstationen,
wo einmal die Ndhe natiirlich zum Straenrand
besteht und zweitens die 6rtliche Bebauung im
Prinzip einen Luftaustausch nicht ermoglicht.
Aber auch der Punkt, dass wir in Stralenschluch-
ten messen, wo beispielsweise eben diese Ther-
mik nicht wirkt, ruft so auch in grofen Teilen
diese Grenzwertiiberschreitung hervor.

Ein zweites entscheidendes Thema ist es, die
Messstationen dahin zu platzieren, wo wirklich
die Expositionszeiten fiir die Menschen sind, die
wir im Grunde genommen mit dem Luftreinhalte-
gesetz schiitzen wollen. Dass die Expositionszei-
ten wirklich wesentlich sind, will ich an einem
einfachen Beispiel erldutern. Wir wissen aus um-
fangreichen Studien, dass das statistische Risiko
signifikant ansteigt, bei — das sind nun mal fak-
tisch die ,,Versuchstiere“ der Nation — bei den
Rauchern, wenn man 20 pack years konsumiert
hat. Das heilit, 20 Jahre muss ich eine Schachtel
Zigaretten am Tag rauchen, dann steigt signifikant
das Gesundheitsrisiko. Wir wollen nun nicht tiber
das Rauchen diskutieren. Da haben wir etwa 69
krebserregende Stoffe. Da haben wir aber auch —
um bei dieser Dimension zu bleiben — etwa das
funfhundertfache an Feinstaub, das wir konsumie-
ren, und das zweitausendfiinfhundertfache an
Stickoxiden. Wenn wir das jetzt beispielsweise in
der Statistik auf die Feinstaubemission beziehen
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und jeden Tag den Grenzwert 40 Mikrogramm
NO, oder 50 Mikrogramm Feinstaub konsumieren,
kommen wir auf einen Zeitraum von 5.000 bis
8.000 Jahren fiir den Feinstaub, um an diese Dosis
iiberhaupt heranzukommen, und etwa von 25.000
Jahren, die ich jeden Tag atmen miisste, um diese
Dosis zu erreichen. Nun brauchen wir uns nicht
dariiber zu unterhalten, ob im Prinzip jetzt diese
Rechnung eine ,,Milchméddchenrechnung” ist.
Denn wir haben dort sogar die Sicherheit, im Prin-
zip, die Zeit noch weiter zu verldngern: wir haben
die 69 kanzerogenen Stoffe vergessen. Sondern
jetzt kommt der Punkt, dass wir sagen, wir reden
iiber eine Expositionszeit von Schutzbediirftigen
neben der Messstelle, die sich vielleicht am Tag,
wenn lberhaupt, auf fiinf Minuten beschrénkt. Da
liegt eine Riesendifferenz, wo ich eben sage, es
stellt sich nicht nur die Frage, wieviel Feinstaub-
tote oder wieviel Stickoxidtote sind statistisch
wirklich signifikant nachweisbar — ich behaupte,
nicht einer —, sondern eben auch die Frage der
Aufstellung der Messstationen, ndmlich dort zu
messen, wo wirklich Expositionszeiten sind, die
statistisch signifikante Wirkungen hervorrufen.

Vorsitzender: Danke sehr! Herr Schulte, bitte!

Leif-Erik Schulte (TUV NORD Mobilitit GmbH &
Co. KG): Besten Dank, Herr Luksic fiir die Frage
hinsichtlich Softwarezugdngen und Softwareiiber-
priifungen! Bevor ich aber auf diese Frage ein-
gehe, mochte ich ganz gerne eine Aussage, die ge-
rade in den Raum gestellt wurde, relativieren.
Und zwar dahingehend, dass gesagt wurde, mdgli-
che Nachriistungen seien in diesem Lande nicht
zuléssig. Das ist schlichtweg falsch! Eine andere
Aussage kann ich dazu nicht tdtigen. Wir haben in
der Bundesrepublik jedwede Moglichkeit iber die
StraBenverkehrszulassungsordnung und nationale
Moglichkeiten, entsprechende Nachriistmoglich-
keiten zu initiieren. Das ist alles rechtens, das ist
in der Vergangenheit hundertfach gemacht wor-
den. Das ist ganz aktuell mit der OPNV-Nachriis-
tung bei den Bussen durchgefiihrt worden. Also
das ist eine Aussage, die so schlichtweg nicht ste-
henbleiben kann. Wenn hier auf politischer Ebene
gefordert wird, Fahrzeuge nachzuriisten, dann
kénnen wir den rechtlichen Rahmen dafiir schaf-
fen, miissen diesen rechtlichen Rahmen sogar
schaffen, weil ohne einen belastbaren Wirknach-
weis eine solche Nachriistung auch dann nicht
zielfiihrend sein wird. Das vielleicht zu dem
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Punkt noch einmal.

Hinsichtlich Softwarepriifung, Softwarezugang, ist
es in der Tat so, dass wir jetzt auch mit der Novel-
lierung der Rahmenverordnung fiir die Gesamtge-
nehmigung von Kraftfahrzeugen — wir sprechen
da von der Rahmenrichtlinie, jetzt von der Rah-
menverordnung aus Briissel — als technischer
Dienst die Méglichkeit an die Hand bekommen,
zukiinftig Softwarestdnde auslesen zu miissen, zu
diirfen und Softwarestdnde zu hinterfragen. Da ist
es uns seitens des VATUV, des Verbandes, ein An-
liegen, darauf hinzuweisen, dass es dann bei der
periodischen Uberwachung — und daraufhin zielt
ja unser Kommentar in der Stellungnahme — auch
moglich sein muss, innerhalb der periodischen
Uberwachung der Hauptuntersuchung entspre-
chende Softwarestdnde auslesen zu kénnen. Dies
ist im Moment iiber den HU-Adapter, also iiber
unsere Auslesemdglichkeit der gegebenen Schnitt-
stellen, nicht vollumfanglich der Fall. Warum
wollen wir so was? Und dann miissen wir die Mo-
bilitdtsgeschichte ein bisschen weiter betrachten,
dann sind wir nicht nur bei den Abgas- und bei
den Stickoxiden, sondern kommen automatisch
auch zum automatisierten und vernetzen Fahren.
Wir sind der Meinung, dass es nur durch eine
standardisierte Schnittstelle mit standardisierten
Auswertemoglichkeiten zukiinftig moglich ist, die
Sicherheit eines Kraftfahrzeuges entsprechend in
der periodischen Uberwachung darzustellen.
Dazu zahlt in einem ersten Schritt, und das ist
ganz einfach und auch keine Software-Hexerei,
dass wir Softwarestdnde wihrend der Typpriifung
entsprechend dokumentieren und diese Software-
stinde in der periodischen Uberwachung, wenn
das Fahrzeug in der Hand des Halters ist, entspre-
chend auslesen, um sicherzustellen, dass, wenn
das Fahrzeug in der Hand des Halters ist, keine
Manipulationen durchgefiithrt wurden, bzw.,
wenn denn Verdnderungen in den Softwarestdn-
den vorhanden sind, diese auch entsprechend do-
kumentiert sind. Denn die Software eines Kraft-
fahrzeuges bleibt tiber die Lebensdauer eines
Kraftfahrzeuges keineswegs — das ist heute schon
der Fall — konstant, sondern da werden mitunter
hunderte von Softwarednderungen im Leben eines
Kraftfahrzeuges aufgespielt, angepasst. So etwas
muss dokumentiert werden, auslesbar sein, um
entsprechend sicherzustellen, dass auch zukiinftig
nur die Software an Bord eines Fahrzeuges ver-
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baut ist, die dort auch hingehort, die der Verord-
nungsgeber dort haben méchte, die der Hersteller
des Fahrzeuges dort haben mdchte, die gegebe-
nenfalls auch der Halter des Fahrzeuges dort ha-
ben méchte. Und das keine Software, die auf dem
Fahrzeug nichts verloren hat, verbaut wird.

Vorsitzender: Vielen Dank! Ich verstehe, Prof.
Koch, dass Sie sich angesprochen fiihlen. Aber ich
bitte jetzt wirklich, den Blick auf die Uhr zu rich-
ten. Wir werden die 16-Uhr-Punktlandung nicht
ganz schaffen. ..... Wenn es jetzt nochmal Fragen
an Sie gibt, dann haben Sie die Gelegenheit, noch-
mal zu antworten. Aber ich wiirde jetzt gern die
Fraktionen drannehmen. Als néchstes ist die Kol-
legin Remmers fiir DIE LINKE. an der Reihe. Bitte!

Abg. Ingrid Remmers (DIE LINKE.): Ich habe
nochmal zwei Fragen. Eine Frage an Frau Saar
von der DHU. Wir haben jetzt hier eine ganze
Menge an ,,Wenn‘s“ und ,,Aber’s“ gehért und von
moglichen Hindernissen, hier wirklich weiter zu
kommen. Auch nochmal meinen Dank an Herrn
Moller! Wir haben hier tatsdchlich in diesen Dis-
kussionen um viele Detailfragen v6llig aus dem
Auge verloren, wie wir denn jetzt wirklich weiter-
gehen kénnen. Deshalb, Frau Saar, an Sie noch-
mal eine Frage. Auch vor dem Hintergrund, dass
die Abgasgrenzwerte bereits seit 2010 gelten, hitte
man ja bis heute das Gros all dieser Fragen ldngst
vom Tisch gehabt, wenn man damals sofort ange-
fangen hétte. Was wéren aus Threr Sicht die Kon-
sequenzen, wenn die Bundesregierung und die
Autoindustrie weiterhin untétig blieben?

Die andere Frage geht an den TUV, an Herrn
Schulte, eben auch mit Blick auf den Beitrag von
Herrn Moller eben. Ich habe gesehen, Sie haben
bei den ,,Wenn’s“ und ,,Aber’s* und den kriti-
schen Beitrdgen, warum das alles so schwierig
und komplex sein soll, zwischendurch auch den
Kopf geschiittelt, haben gerade begriindet, warum
Sie das getan haben, ndmlich, weil wir hier auch
falsche Aussagen haben. Vor dem Hintergrund all
dessen, was wir hier gehort haben, wiirde ich von
Thnen gerne nochmal zusammenfassend mit Blick
auf die Hardware-Nachriistung horen, wie Sie
jetzt konkret die Machbarkeit und die Kosten be-
urteilen. Auch mit Blick darauf, dass wir ja so-
wieso nicht in der Lage sind, jetzt alle Fahrzeuge,
die nachgeriistet werden miissten, auf einmal
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nachzuriisten, sondern dass auch das eine Zeit-
spanne dauern wird. Wie stellt sich da aus Threr
Sicht — kurz und prézise — die Machbarkeit gene-
rell dar? Das Rechtliche haben wir ja gerade schon
gehort. Und die Kosten, auch als Prozess sozusa-
gen, mit einer serienmédBigen Herstellung der Ka-
talysatoren und anderem?

Stellv. Vorsitzende: Frau Saar, Sie haben das
Wort!

Dorothee Saar (Deutsche Umwelthilfe e.V.): Was
passiert, wenn wir weiterhin untétig bleiben,
wenn die Bundesregierung und die Automobilher-
steller untétig bleiben? Ich denke, die Antwort
liegt auf der Hand: Es werden Fahrverbote kom-
men. Es liegt in der Hand der zustdndigen Behor-
den, diese Fahrverbote auszugestalten. Das heift:
wer ist davon betroffen, welche Bereiche sind da-
von betroffen? Die Messlatte liegt da, wo sicherge-
stellt werden kann, dass der geltende Grenzwert
im ganzen Stadtgebiet eingehalten wird. Das ist
nicht nur die rechtliche Vorgabe, sondern ich
finde, das liegt auch auf der Hand, weil im ganzen
Stadtgebiet Menschen leben, deren Gesundheit ge-
schiitzt werden muss. Um jetzt nicht nochmal auf
diese Debatte mit den Messcontainern einzugehen
—ich denke die stehen schon ganz richtig, da wo
sie stehen. Aber wir haben dariiber hinaus auch
noch zahlreiche Messungen, die andere Akteure
vorgenommen haben. Das war hier in Berlin der
rbb, das war der Stidwestdeutsche Rundfunk. Wir
haben einige Messungen durchgefiihrt. Das sind
auch da wieder einzelne Blicke auf Monate. Diese
Messungen haben jeweils vier bis sechs Wochen
gedauert. Die zeigen, dass es, auch abseits der
Messstationen, an Strallen, wo die Verkehrsbelas-
tung vergleichbar hoch ist, durchaus dhnlich hohe
Werte gibt. Das heil}t, es ist tatsdchlich nicht da-
mit gedient, ein Fahrverbot rund um den
Messcontainer zu installieren, um sich dann dar-
uber zu freuen, dass da die Messwerte nach unten
gehen, sondern wir brauchen tatsdchlich Losun-
gen, die in der Fldche wirken. Da sind die Hard-
wareldsungen sicher ein ganz wesentliches Ele-
ment. Sie konnten zum einen den Fahrzeughalte-
rinnen und Haltern mit Euro-5-, Euro-6-Fahrzeu-
gen die Moglichkeit weiterhin aufrechterhalten,
auch bei Fahrverboten tatsdchlich weiterhin mobil
zu bleiben, weil sichergestellt wird, dass der gel-
tende Abgasgrenzwert im realen Betrieb eingehal-
ten wird. Sie werden aber auch dort wirken, wo
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wir eben keine Messcontainer haben, vielleicht in
kleineren Stddten oder Kommunen, durch die
trotzdem eine BundesstraBe fiihrt, wo es also
trotzdem eine hohe Verkehrsbelastung gibt, wo
Menschen dariiber beunruhigt sind, dass auch bei
ihnen vor der Haustiir die Luft zu schlecht ist.

Ich méchte nochmal ganz kurz auf den Gesund-
heitsaspekt eingehen. Diese Werte sollen unser al-
ler Gesundheit schiitzen. Und sie sind dafiir ge-
dacht und so festgelegt, dass Menschen auch ge-
schiitzt werden, die eine Vorbelastung haben, die
unter Asthma leiden, dltere Menschen, aber auch
Kinder, die ja sozusagen auch auf einer anderen
Hohe atmen, namlich dort, wo sich die Schad-
stoffe tatsdchlich in der Luft konzentrieren.

Nochmal zum Thema ,,Hardware-, Software-Nach-
riistung®. Ich denke, es bringt nichts, wenn wir
hier ewig dariiber streiten, ob entweder die eine
oder die andere MaBnahme jetzt die richtige und
zielfithrende ist. Sondern gerade angesichts der
Zeit, weil wir eben schon so viele Jahre lang die-
sen Grenzwert iiberschreiten und weil wir einfach
auch schon seit so langer Zeit wissen, woran es
liegt, ist es einfach das Gebot der Stunde, tatsédch-
lich alle Moglichkeiten zu nutzen. Natiirlich muss
das mit den erforderlichen rechtlichen Bedingun-
gen einhergehen, mit den Verabredungen darauf,
welche Anforderungen an die jeweilige Nachriis-
tung gestellt werden, wie das sichergestellt wer-
den kann, dass das eingehalten werden kann.
Nicht nur um der Sache willen, sondern sozusa-
gen auch, um die Fahrzeughalter hier tatsdchlich
auch abzusichern.

Stellv. Vorsitzende: Die nidchste Frage ging an
Herrn Schulte!

Leif-Erik Schulte (TUV NORD Mobilitit GmbH &
Co. KG): Frau Remmers, besten Dank fiir die Frage
hinsichtlich Umsetzung, Nachriistung, Hardware-
Nachriistung. Ich glaube, wir sind uns alle einig,
das ist heute auch wieder rausgekommen, dass die
technische Moglichkeit gegeben ist. Dariiber brau-
chen wir nicht streiten. Die SCR-Technologie ist
etabliert, der ,,Chemiebaukasten®, der angespro-
chen wurde, hingt seit 2004/2005 — das wissen
die Meisten auch nicht — in jedem Lkw, den Sie
auf der Autobahn iiberholen. Dort ist die SCR-
Technologie mit Einfiihrung Euro-4 wesentlich
frither ins Feld gekommen. Also davor braucht
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niemand mehr Angst haben. Das Ganze ist mach-
bar, das funktioniert. Die Frage ist nur: Wie be-
kommen wir das ins Auto hinein? Da miissen wir
die Autos, die wir hier zur Diskussion stellen,
dann auch etwas ndher anschauen. Ich glaube, es
wird bei einigen Autos Stauraumprobleme geben.
Es ist nicht so einfach, da bei gegebenen Konzep-
ten nun SCR-Technologie nachzuriisten. Ich
glaube, das muss man auch vor dem Hintergrund
bewerten, dass Exportautos, die vielleicht von au-
Ben dhnlich aussehen wie Europamodelle, von in-
nen und unter dem Blech durchaus anders ge-
strickt sein kénnen. Also der Griff ins Regal und
das Nachriisten mag in einigen Fillen machbar
sein, aber nicht in allen. Das heiBit, man muss,
wenn man eine solche Nachriistung andenkt,
wirklich besonnen die komplette Palette der Fahr-
zeuge anschauen und bewerten, wo ich es ein-
bauen kann, wo nicht und wo sind eventuell wei-
tere Schritte notwendig, um SCR-Technologie an
Bord zu bekommen. Wenn man da beispielsweise
den Briickenschlag zu leichten Nutzfahrzeugen
vornimmt, die ja im Prinzip Pkw-Derivate darstel-
len, die mit Pkw-Antrieben unterwegs sind, da ist
der Einbauraum in vielen Fallen gédnzlich anders
zu bewerten. Da wage ich zu behaupten, kriegt
man in den gréBten Teil der Flotte ein SCR-Sys-
tem locker nachgeriistet, weil der schlicht Platz da
ist. Das zum Thema ,Machbarkeit“.

Der zweite Punkt ist dann die Frage, wie es auf
der Zeitschiene aussieht. Wie schnell bekomme
ich denn eine gréBere Flotte, einen groferen Flot-
tenumfang nachgertistet? Ich glaube, da miissen
wir einmal von den Nachriistern ausgehen, egal
ob es nun Nachriister sind, die autarke Losungen
anbieten oder Nachriister, die auf den OEM auf-
setzen. Da sind wir wieder bei den Schnittstellen-
problemen. Auch das muss sichergestellt sein.
Wie sehen denn die Kapazitdten dort aus? Wie
sieht die Zeitschiene aus? Wie schnell habe ich
Systeme verfiigbar? Sind die Teile vorhanden?
Und dann als zweite Frage: Wie schnell bekomme
ich denn, wenn die Verfiigbarkeit gegeben sein
sollte, solche Systeme auch im Auto verbaut?
Dann sind wir bei den Werkstattkapazitéten etc.
Auch das ist ein Punkt, den man durchaus disku-
tieren muss. Der dritte Punkt der Machbarkeit ist
fiir mich ganz klar dann die Frage: Wie erfolgt
denn der Wirknachweis? Wie kann ich denn si-
cherstellen, dass ich mit einer solchen Hardware-
Nachriistung tatsdchlich das schaffe, was ich mir
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davon verspreche? Dann sind wir beim Verfahren,
das es zu entwickeln gilt. In einem solchen Ver-
fahren muss man natiirlich — wie von Prof. Koch
angesprochen — Sekundéremissionen adressieren.
Man muss NA; adressieren. Man muss iiber Dau-
erhaltbarkeiten sprechen. Man muss schauen, wie
es mit dem OBD-System aussieht. Wie sieht es mit
der Akustik aus, mit den Gerduschemissionen?
Wie sieht es mit dem Driver-Usement aus? Kriegt
der auch wirklich eine Lampe und eine Ge-
schwindigkeitsreduktion oder Ahnliches, wenn
das SCR-System nicht funktioniert. Aber alles das
ist machbar. Das ist keine ,,Raketenwissenschaft®,
sowas zu Papier zu bringen. Das haben wir bei
den Nutzfahrzeugen jetzt gemacht, das kann man
auch fiir die Nachriistlésungen bei Pkw machen.
Man muss es dann nur wollen und auch machen.
Die Zeitschiene — ich wiederhole mich — driickt
da erheblich, denke ich, weil wir auch das Immis-
sionsverhalten dann betrachten miissen, vor dem
Hintergrund der sich stdndig erneuernden Flotte.
Also irgendwann sind wir, glaube ich, auch an
dem Punkt angelangt, wo Nachriistung dann nicht
mehr greift. Also lange Rede kurzer Sinn, ich
mochte jetzt die Zeit nicht noch einmal strapazie-
ren, das Ganze geht technisch, die Machbarkeit
muss im Detail betrachtet werden, wo macht es
Sinn und mit welchen Aufwénden hantiert man.

Dann zuletzt Ihre Frage nach den Kosten. Da tue
ich mich relativ schwer, jetzt fiir ein Pkw-System
Kosten zu benennen, weil es sicherlich auch von
den Stiickzahlen abhédngt, weil es sicherlich von
der GroBe des Nachriisters abhéngt. Es héngt,
glaube ich, auch davon ab, ob er im OEM-Bereich
aktiv ist, ob er also Zulieferer fiir einen Fahrzeug-
hersteller ist oder macht er es vollig frei im After-
market, im Nachmarkt. Aber um eine Groflenord-
nung zu nennen, Frau Remmers: Bei den Nutz-
fahrzeugen, bei den Bussen gehen wir davon aus,
dass die komplette Nachriistung eines SCR-Sys-
tems im Bereich um 15.000 Euro liegt. Jetzt kon-
nen Sie sich vorstellen, wie groB solch ein SCR-
System ist, was das fiir eine Kiste im Bus ist, was
fiir ein Aufwand getrieben werden muss, um das
in das relativ enge Packaging des Busses zu be-
kommen. Dann kann man das vielleicht runterska-
lieren und landet dann irgendwo bei einem Faktor
3 oder ahnlichem bei den Kosten, inklusive Ein-
bau, beim Pkw. Aber das wirklich nur als ganz
grobe Einschétzung.
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Stellv. Vorsitzende: Vielen Dank! Als letzter noch
Herr Kithn von den Griinen!

Abg. Stephan Kiihn (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN):
Gestatten Sie mir zwei Vorbemerkungen. Die
erste, Frau Vorsitzende: wenn die Bundesregie-
rung die Anhérung eher verlassen muss, dann
finde ich, gehort es sich, das vorab anzuzeigen,
weil es zu den Gepflogenheiten der Anhérungen
gehort, dass wir am Ende auch durchaus Fragen
an die Bundesregierung stellen — ,,wie bewerten
Sie die Aussagen, die getétigt wurden* etc. Das ist
nun nicht méglich. Insofern, wenn es dringende
Termine gibt, ist das in Ordnung, so ist das Leben.
Aber dann ist das vorher anzuzeigen. Dann kann
man im Rahmen der Fragestellung darauf auch
entsprechend Riicksicht nehmen und die Fragen,
die wir auch an die Bundesregierung im Rahmen
einer solchen Anhérung richten kénnen, dann
eben auch noch an den Adressaten richten, der
jetzt eben nicht mehr im Raum ist. Das gebe ich
jetzt einfach mal so weiter. Das kénnen wir am
Mittwoch vielleicht nochmal mit den Obleuten
besprechen.

Vorbemerkung zwei: Hier werden teilweise auch
falsche Fahrten gelegt und Vergleiche angestellt,
die hinken. Es ist zwar nett, wenn wir jetzt iber
Feinstaub reden. Aber wir sitzen hier nicht am
Tisch, weil wir ein Feinstaubproblem haben, son-
dern eines bei den Stickoxiden. Wir sitzen auch
nicht am Tisch, weil Ulm das Problem hat, denn
die halten sowohl die Feinstaubgrenzwerte als
auch die Stickoxidwerte ein, sondern beispiels-
weise solche Stddte wie Stuttgart. Und dort sagt
die Luftreinhalteplanung wie die Studien, dass
eben 72 Prozent Diesel-Pkw verantwortlich sind
und 4 Prozent Busse. Also reden wir tiber Pkw.

Die erste Frage geht an Herrn Prof. Wachtmeister.
Sie sitzen ja in der Expertengruppe, die im Rah-
men des Dieselgipfels gegriindet wurde, zu der
Frage der Machbarkeit, Umsetzbarkeit der Hard-
ware-Nachriistung fiir Diesel-Pkw. Mich wiirde in-
teressieren, wie der Arbeitsstand ist und wann
nun endlich die Arbeit der Expertengruppe abge-
schlossen ist. Konnen Sie sagen, wie da der Stand
ist, warum die Arbeiten noch nicht abgeschlossen
wurden?

Frage zwei geht an Jens Hilgenberg. In der ganzen
Debatte um die Stickoxide und den Diesel wird
jetzt noch erzdhlt: Ja, wenn jetzt weniger Diesel
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zugelassen werden, dann haben wir das Problem,
dass wir die Klimaschutzziele, die Flottengrenz-
werte, CO,-Werte, nicht erreichen. Die CO,-Bilanz
beim Diesel sei ja wesentlich besser als bei ande-
ren Verbrennungsmotoren. Wie ist denn Thre Ein-
schidtzung, wenn ich mir die amtliche Statistik
vom KBA durchlese, was die Neuzulassungen an-
geht, dann habe ich da einen ganz anderen Ein-
druck. Was ist Ihre Einschitzung?

Stellv. Vorsitzende: Vielen Dank! Die erste Frage
ging an Herrn Prof. Wachtmeister!

Prof. Dr. Georg Wachtmeister (TU Miinchen): Zur
Arbeitsgruppe ,,Dieselgipfel“ kann ich nur folgen-
des ausfithren: Wann jetzt die Arbeit abgeschlos-
sen sein wird, das entzieht sich auch meiner
Kenntnis. Ich glaube, das kann keiner so richtig
sagen. Denn da wird ganz heftig auch um Lésun-
gen usw. gerungen. Das ist auch ganz wichtig. Ich
bin auch nur ein Mitglied von vielen. Da denke
ich, wird noch etwas Geduld vonnoéten sein. Das
liegt auch nicht in meiner Hand, hier jetzt einen
Termin zu nennen. Aus meiner Sicht geht es gut
voran. Es wird auch etwas weiter gedacht. Das
sind also ganz gute Ansitze, auch mit Prognose-
rechnungen usw., das ist sinnvoll zu tun. Das
macht Sinn, dass man sich auch dafiir die Zeit
nimmt. Aber wann jetzt das Ganze fertig ist, da
iiberfragen Sie mich einfach. Tut mir leid, das ist
nicht in meiner ....

(Zwischenfrage ohne Mikro)....16:12:14...

Prof. Dr. Georg Wachtmeister (TU Miinchen): Die
bin ich leider nicht.

Stellv. Vorsitzende: Herr Kollege Kiihn, wollen
wir die Frage schriftlich von der Bundesregierung
beantworten lassen?

Abg. Stephan Kiihn (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN):
Das Ministerium ist ja noch vertreten. Man kann
ja dem Staatssekretdr ibermitteln, dass wir gerne
am Mittwoch, wo wir uns ja schon wieder treffen,
vielleicht darauf gerne eine Antwort hétten. Ich
nehme an, die interessiert auch andere Kollegin-
nen und Kollegen.

Stellv. Vorsitzende: Die interessiert uns alle!
Wenn Sie fertig sind, Herr Prof. Wachtmeister,
dann gebe ich das Wort an Herrn Hilgenberg!

Jens Hilgenberg (Bund fiir Umwelt und Natur-
schutz Deutschland — BUND): Ja, sehr gerne! Es ist

Ausschuss fiir Verkehr und digitale Infrastruktur

schon auffillig, dass oft von Seiten der Bundespo-
litik, von Herstellern, aber auch einzelnen Wis-
senschaftlern immer wieder dieses Argument ,,wir
brauchen den Diesel zum Erreichen unserer CO.-
Grenzwerte“ in die Diskussion eingebracht wird.
Wir haben heute viel iiber Feinstaub gesprochen,
darum geht es heute nicht. Wir sprechen hier tat-
sdchlich ja tber Stickstoffdioxid. Offensichtlich
hat man von Seiten der Dieselbefiirworter das
Ziel, von der Luftverschmutzung mehr oder weni-
ger abzulenken, in dem man CO, mit in die Dis-
kussion bringt, das da eigentlich nur bedingt et-
was zu suchen hat. Aus meiner Sicht ist ndmlich
diese Diskussionsvermischung nicht angebracht.
Denn selbst wenn man davon ausgehen sollte,
dass ein mehr an Dieselautos eine Reduzierung
der Treibhausgasemissionen aus dem Pkw-Ver-
kehr bedingt, dann darf das natiirlich nicht als
Rechtfertigung gelten, dass man die Nichteinhal-
tung anderer Grenzwerte, die Menschen schédigt,
die Menschen so schidigt, dass sie vorzeitig ver-
sterben, rechtfertigt. Das ist natiirlich nicht hin-
nehmbar und deswegen kann das nicht akzeptabel
sein. Der Grund, warum die Hoffnung auf weniger
CO,-AusstoB durch einen héheren Dieselanteil bei
Pkw nicht eingetreten ist, warum sich die Hoff-
nung nicht bewahrheitet hat, liegt einzig und al-
lein darin, dass die Autoindustrie auf immer gro-
Bere, schwerere, leistungsstirkere Fahrzeuge setzt
—nach wie vor. Dieser Trend ist ungebrochen.
Dieser Trend ist vor allem bei Diesel-Pkw unge-
brochen. Und das zeigen die Zahlen des Kraft-
fahrtbundesamtes: der Diesel-Pkw ist durch-
schnittlich 30 Prozent schwerer, der Diesel-Pkw
ist durchschnittlich 21 Prozent leistungsstérker.
Diese Tatsache sorgt dafiir, dass die durchaus vor-
handenen Effizienzvorteile — die mochte ich dem
Diesel gar nicht absprechen. Herr Koch, ich weil3
das, dass wir da gar nicht im Dissens sind. Aber
immer groBere, immer schwerere Fahrzeuge, die
immer weitere Strecken fahren, fithren dazu, dass
es halt keine Reduktion der CO,-Emissionen aus
dem Autoverkehr gibt. Reduzierung der CO,-Emis-
sionen aus dem Autoverkehr gibt es nur mit klei-
neren, leichteren und sparsameren Fahrzeugen.
Natiirlich muss man sich da dann auch Gedanken
dartiiber machen, welche Ressourcen beim Betrieb
des Fahrzeugs verbraucht werden, aber auch bei
der Herstellung des Fahrzeugs. Da muss man tat-
sdchlich als Bundesregierung auch klar sagen, wo-
hin die Reise gehen soll. Aktuell haben wir eine
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Diskussion um CO,-Grenzwerte auf EU-Ebene fiir
die Jahre 2025 und 2030. Und alles was sich da
gerade tut, aus einzelnen Ministerien, spricht
nicht dafiir, dass wir tatsdchlich ambitionierte
Werte haben werden. Das ldsst mich tatsdchlich
ein bisschen an der Ernsthaftigkeit der Klima-
schutzziele zweifeln.

Noch eine Anmerkung sei mir zu den Folgen des
Dieselbooms erlaubt. Leider fehlt aus meiner Sicht
—bzw. aus Sicht des BUND - fiir die Bundesre-
publik noch immer eine verniinftige Aufstellung
aller volkswirtschaftlichen Kosten. Bis jetzt hat
man sich hauptséchlich privatwirtschaftliche Kos-
ten angeschaut: ,,Wie teuer wird es fiir den Her-
steller? ,,Wie teuer wird es vielleicht fiir die staat-
liche Seite?* — das ist jetzt kein privatwirtschaftli-
cher Blickwinkel. Aber tatsachlich, die Privatwirt-
schaft ist nach wie vor das, wortiber alle reden —
,Wie teuer ist eine Abgasnachbehandlung?“. Die
Kosten fur Krankheit, fiir Mortalitit, fir Ernteaus-
fall, fiir andere Naturkosten, die wird iiberhaupt
nicht betrachtet. Da gibt es, meines Wissens zu-
mindest, korrigieren Sie mich, keine belastbaren
Zahlen. Es gibt eine Studie, die ist vor kurzem
veroffentlicht worden. Mir ist bewusst, dass man

Schluss der Sitzung: 16:20 Uhr

Cem Ozdemir, MdB
Vorsitzender

Ausschuss fiir Verkehr und digitale Infrastruktur

diese Zahlen nicht auf die Bundesrepublik um-
rechnen kann, aber sie ist trotzdem beeindru-
ckend. Denn ein Bericht von econcept geht fiir
den Kanton Ziirich mit 1,4 Millionen Einwohnern
von NO,-bedingten Gesundheitskosten, inklusive
Mortalitéit, von 430 Millionen bis 2 Milliarden
Schweizer Franken jdhrlich aus. Das ist eine
KenngroBe, wo ich sage: Da muss sich tatsédchlich
auch dann mal die Gesundheitsseite mit dem
Thema beschéftigen. Da miissen die Krankenkas-
sen sich mal in die Diskussion einbringen. Da
muss der Gesundheitsminister tatsdchlich auch
mal aktiv werden. Und da verlange ich von der
Bundesregierung, dass sie da auch mal wirklich
eine Aufstellung macht, was die tatsdchlichen
Kosten sind und wie wir das Problem in den Griff
kriegen. Vielen Dank!

Stellv. Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Hilgenberg.
Wir hatten uns auf zwei Runden verstdndigt. Die
haben wir jetzt absolviert. Wenn es keine weiteren
Wiinsche gibt, schlieBe ich die Sitzung. Wir sehen
uns am Mittwoch wieder. Ich sage ganz herzli-
chen Dank, vor allem an unsere Sachverstdndigen.
Das war hochst spannend! Vielen Dank!

19. Wahlperiode Protokoll der 14. Sitzung

vom 25. Juni 2018

Seite 32 von 32



Deutscher Bundestag
Ausschuss fiir Verkehr
und digitale Infrastruktur
Ausschussdrucksache

19(15)57-A-G
Stellungnahme zur 14. Sitzung
Offentl. Anhérung am 25.06.2018

Deutscher Bundestag

Zusammenfassung der eingegangenen Stellungnahmen zur

Offentliche Anhérung am Montag, 25. Juni 2018, 14.00 Uhr - 16.00 Uhr,

zu dem Antrag der FDP-Fraktion

,Intelligente MaBnahmen zur Verbesserung der Luftqualitdt in deutschen Stddten ergreifen -
Fahrverbote verhindern® Drucksache 19/1695

und dem

Antrag der Fraktion DIE LINKE.

,Hersteller zur wirksamen technischen Nachriistung von Diesel-Pkw auf ihre Kosten verpflichten
- Fahrverbote vermeiden Drucksache 19/1360

A-Drs. 19(15)57-A Seite 1
Alexander Moller

ADACe.V.

A-Drs. 19(15)57-B Seite 4
Leif-Erik Schulte

TUV NORD Mobilitit GMBH & Co. KG

A-Drs. 19(15)57-C Seite 9
Dorothee Saar
Deutsche Umwelthilfe e. V.

A-Drs. 19(15)57-D Seite 20
Hilmar von Lojewski
Deutscher Stddtetag

A-Drs. 19(15)57-E Seite 25
Prof. Dr. Matthias Klingner
Fraunhofer-Institut fiir Verkehrs- und Infrastruktur-Systeme

A-Drs. 19(15)57-E Seite 28
Jens Hilgenberg
Bund fiir Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)

A-Drs. 19(15)57-G Seite 33
Frank M. Schmid
Schmid Mobility Solutions GmbH


verlietzma
Textfeld
Deutscher Bundestag
Ausschuss für Verkehr
und digitale Infrastruktur
Ausschussdrucksache

19(15)57-A-G
Stellungnahme zur 14. Sitzung
Öffentl. Anhörung am 25.06.2018



Deutscher Bundestag

Ausschuss fiir Verkehr
und digitale Infrastruktur

Ausschussdrucksache ADAc

19(15)57-A
Stellungnahme zur 14. Sitzung
Offentl. Anhérung am 25.06.2018

Stellungnahme

20. Juni 2018

Stellungnahme des Allgemeinen Deutschen Automobil Club e. V. (ADAC)
Alexander Moller, Geschaftsfuhrer

zur 6ffentlichen Anhérung des Ausschusses fiir Verkehr und digitale Infrastruktur des
Deutschen Bundestages am 25.06.2018

zum Antrag der Fraktion FDP
»intelligente MaRnahmen zur Verbesserung der Luftqualitat
in deutschen Stidten ergreifen — Fahrverbote verhindern« (Drs. 19/1695)

und

zum Antrag der Fraktion DIE LINKE
»Hersteller zur wirksamen technischen Nachriistung von Diesel-Pkw
auf ihre Kosten verpflichten — Fahrverbote vermeiden« (Drs. 19/1360)

Fiir den ADAC steht die Gesundheit der Menschen an erster Stelle. Entsprechend sollten alle MaRnah-
men konsequent ausgeschépft werden, die dazu geeignet sind, die Stickoxidgrenzwerte in den Stadten
einzuhalten und Fahrverbote zu vermeiden.

Der zulassige Stickstoffdioxid-Jahresmittelwert von 40 pg/m? wurde im Jahr 2017 an verkehrsnahen
Messstellen in 65 deutschen Stidten tiberschritten, gegeniiber 90 in 2016. Auch im langfristigen Trend
ist die Luftbelastung in Deutschland seit Jahren riicklaufig. Das UBA rechnet mit einer Fortsetzung die-
ses Trends, so dass die Zahl der Uberschreitungen in den betroffenen Stadten weiter sinken wird. Den-
noch stehen viele Kommunen unter Druck, sehr zeitnah MaRnahmen zur Verbesserung der Luftqualitat
einzuleiten und umzusetzen.

Aus Sicht des ADAC kann dies vielerorts tiber ein gesamthaftes MaRnahmenpaket ohne Fahrverbote
gelingen. Dazu bieten sich verkehrsinfrastrukturelle Moglichkeiten, etwa durch eine intelligente Ver-
flissigung des Verkehrs, eine Verbesserung des OPNV oder von Rad- und FuRverkehr an. Fahrzeugsei-
tig konnen Software-Updates und Hardware-Nachriistungen sowie die Umristung von Vielfahrerflot-
ten in den Stidten sowie die Umstellung kommunaler Flotten mit hoher innerstadtischer Verkehrsleis-
tung auf alternative Antriebsarten einen Beitrag zur Minderung der NO,-Emissionen leisten. Der Bund
unterstiitzt Stidte und Gemeinden durch Fordermoglichkeiten zur Digitalisierung des kommunalen
Verkehrs, zur Elektrifizierung und zur Nachriistung von Dieselbussen des 6ffentlichen Verkehrs.
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Generelle Fahrverbote auf Basis einer Ausweitung der Plakettenregelung lehnt der ADAC als unver-
hiltnismaRig ab. Ob lokale Fahrverbote als letztes Mittel zusétzlich zur Nutzung aller anderen geeigne-
ten MaRnahmen sinnvoll und verhéltnismaRig sind, muss vor Ort in den Luftreinhaltepldnen anhand
der spezifischen Gegebenheiten abgewogen werden.

Die Diskussion um den Weg zu emissionsarmen Verkehr in den Stadten zeigt klar auf, Deutschland
braucht ein Zielbild und einen Plan fiir die Mobilitit des 21. Jahrhunderts. Die Mobilitat ist im Wandel,
getrieben durch verinderte individuelle Mobilitatsbedirfnisse der Menschen ebenso wie durch die
Herausforderungen der Digitalisierung und der Dekarbonisierung. Nachhaltige Mobilitat muss sicher,
bediirfnisgerecht, bezahlbar und umweltfreundlich sein. Ziel ist ein intelligent verkniipftes Miteinan-
der aller Mobilititsangebote: ein leistungsstarker 6ffentlicher Personenverkehr und attraktive Bedin-
gungen fiir FuR- und Radverkehr ebenso wie fiir den motorisierten Individualverkehr. Dafiir brauchen
wir eine breite gesellschaftliche Debatte unter Beteiligung samtlicher Stakeholder. Die von den Koali-
tionspartnern vereinbarte Einrichtung einer Kommission zur Zukunft der Mobilitat begriilen wir.

Spezifische Anmerkungen zu den Antragen

Der ADAC begriit, dass seitens der Bundesregierung im Rahmen des Programms ,Saubere Luft” eine
Nachriistung von Dieselbussen mit SCR-Katalysatoren férdert. An Strecken mit starkem Linienbusver-
kehr kann sich ein deutlicher Minderungseffekt bei NO-Immissionen ergeben. Der ADAC hat die tech-
nische Wirksamkeit der Nachriistung eines Busses mit SCR-System zur NO,-Minderung nachgewiesen.

Ebenso unterstiitzt der ADAC die Forderung des Bundes von MaRnahmen zur Verbesserung des Ver-
kehrsflusses tiber adaptive Netzsteuerung und Griine Wellen. Abgasmessungen reprasentativer Fahr-
profile zeigen ein nennenswertes Potenzial zur Emissionsminderung bei Stickoxiden von bis zu 30 Pro-
zent auf. Sofern bereits in Stidten ,Vorstufen“ der adaptiven Netzsteuerung im Einsatz sind, fallt der
Effekt entsprechend geringer aus.

Der ADAC teilt die Sicht, dass im Sinne des Verursacherprinzips Automobilhersteller Fahrzeuge auf ei-
gene Kosten umzuriisten haben, wenn sie diese in einem Zustand ausgeliefert haben, der nicht den
Zulassungsvoraussetzungen entsprach. Sofern amtliche Riickrufe von Fahrzeugen angeordnet wurden,
ist dies bereits heute gegeben. Hersteller haben beim Nationalen Dieselgipfel dariiber hinaus freiwil-
lige Software-Updates bis Ende 2018 zugesagt. Hier muss schneller gehandelt werden, um die notwen-
digen Stickoxidminderungen im vorgesehenen Zeitrahmen zu erreichen. Die Hersteller haben auch hier
die Kosten zu tragen.

Aus Verbrauchersicht bewertet es der ADAC sehr kritisch, dass Emissionswerte vieler Fahrzeuge zwi-
schen Priifstand gemaR Zulassungsrecht fur Neufahrzeuge und dem realem Betrieb erheblich vonei-
nander abweichen. In der Folge waren Emissionsminderungen in den Stadten trotz strengerer Grenz-
werte fiir Neufahrzeuge zu gering. Es ist nicht akzeptabel, dass die Fahrzeughalter letztendlich durch
Fahrverbote und Wertminderungen ihrer Fahrzeuge dafiir biiRen sollen. Deshalb ist den Fahrzeughal-
tern die Hardwarenachriistung ihrer Fahrzeuge von den Herstellern anzubieten, wo dies technisch
machbar und wirtschaftlich vertretbar ist. Die Hersteller miissen zu Ihrer Verantwortung fiir ihre Pro-
dukte gegeniiber ihren Kunden stehen. Eine rechtliche Grundlage zur Verpflichtung der Hersteller zur
Nachriistung von Dieselfahrzeugen mit SCR-Systemen zur NO,-Minderung sieht der ADAC derzeit nicht

gegeben.

Die Hardwarenachriistung von Diesel-Pkw ist eine sehr wirksame und technisch machbare MaBnahme.
Sie sollte genutzt werden, um Grenzwerte in Stadten mit hohen Uberschreitungen einzuhalten, in de-
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nen andere MaRnahmen erwartungsgemaR nicht ausreichen werden. Eine generelle Nachrist-Ver-
pflichtung aller Halter von Diesel-Pkw bestimmter Emissionsklassen in Deutschland ist zur Einhaltung
der Grenzwerte in Stidten mit Uberschreitungen nicht erforderlich. Es ist davon auszugehen, dass vor
allem Halter, die von Fahrverboten betroffen wéren, das Angebot nutzen wiirden.

Die Kosten fiir die Hardwarenachriistung sind nicht von den Fahrzeughaltern zu tragen. In Erganzung
zu anderen FérdermaRnahmen zur NO,-Minderung sollte gepriift werden, wie eine staatliche Unter-
stiitzung fur Hardwarenachriistungen erfolgen kann. Hierzu sollten kurzfristig die technischen Rechts-
grundlagen fiir die Hardwarenachriistung geschaffen werden, damit auf Basis der Prototypen die Ent-
wicklung von serienreifen Systemen durch Hersteller und Zulieferer beginnen kann. Die Hersteller kon-
nen sich dabei auch der Zulieferindustrie bedienen, sollten dazu diesen dann allerdings relevante tech-
nische Schnittstellen offenlegen.

Die &ffentliche Akzeptanz von Luftreinhaltepldnen und der dort vorgesehenen MaRRnahmen hangt ent-
scheidend davon ab, dass neben der Wirksamkeit auch die VerhaltnismaRigkeit der MafRnahmen nach-
vollziehbar abgewogen wird. Das Bundesverwaltungsgericht hat u.a. die Abwagung der Verhaltnisma-
Rigkeit bei der Betroffenheit von Fahrzeugen von Fahrverboten betont. Insofern sind auch die wirt-
schaftlichen Auswirkungen von Fahrverboten auf Betroffene explizit zu bertcksichtigen.

Firr die Akzeptanz von MaRnahmen ist auBerdem wichtig, dass die Messung der Luftschadstoffbelas-
tung in einer Weise erfolgt, die den rechtlichen Vorgaben entspricht und nicht zu verzerrten Messer-
gebnissen fiihrt. Die rechtskonforme Positionierung der Messstellen ist daftr eine wesentliche Voraus-
setzung und von den Behérden lokal zu gewahrleisten. Dies gilt insbesondere, wenn im Rahmen der
Luftreinhalteplanung Fahrverbote in Erwagung gezogen werden. Die von der Verkehrsministerkonfe-
renz beschlossene Uberpriifung der Messstellen durch Bund und Lénder ist hilfreich, um die in einem
Antrag geforderte bundesweit vergleichbare Durchfiihrung von Schadstoffmessungen in deutschen
Stadten sicherzustellen.

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur zur Erleichterung von vernetztem Fahren und Verkehrsverflis-
sigung, die Starkung des ffentlichen Verkehrs und die Modernisierung des Personenbeférderungsge-
setzes sind tiber die Luftreinhaltepolitik hinaus MaBnahmen zur Gestaltung der Mobilitdt der Zukunft
im urbanen und landlichen Raum. Dazu gehéren fiir den ADAC auch die Forderung von Rad- und FuR-

verkehr.

ADAC e.V. Seite 3
21.06.2018
HansastraRe 19, 80686 Miinchen www.adac.de verkehr@adac.de



Verband der TUV e.V Deutscher Bundestag

Ausschuss fiir Verkehr
und digitale Infrastruktur

Ausschussdrucksache

19(15)57-B TUV®
Stellungnahme zur 14. Sitzung
Autor Offentl. Anhérung am 25.06.2018 Datum
Leif Erik Schulte TUV NORD/Richard Goebelt VdTUV 25.06.2018

Schriftliche Stellungnahme zur Offentlichen Anhérung am 25. Juni 2017 zum
Antrag der Fraktion der FDP ,Intelligente MaBBnahmen zur Verbesserung der
Luftqualitat in deutschen Stadten ergreifen - Fahrverbote verhindern”,
Drucksache 19/1695

und

zum Antrag der Fraktion DIE LINKE. ,Hersteller zur wirksamen technischen
Nachristung von Diesel-Pkw auf ihre Kosten verpflichten - Fahrverbote ver-
meiden, Drucksache 19/1360"

Die Emissionen von Luftschadstoffen sind die bedeutendste umweltbedingte Ursache fur vorzeiti-
ge Todesfalle in Deutschland und der EU. Sie fuhren u. a. zu Atemwegserkrankungen und erhebli-
chen Gesundheitskosten in allen Volkswirtschaften. Den neuesten Daten zufolge sind in der EU
drei Luftschadstoffe (PM 2,5, NOx und O3) allein fur 400 000 vorzeitige Todesfélle pro Jahr ver-
antwortlich, von denen 70 000 in direktem Zusammenhang mit Stickstoffdioxid (NO,) stehen. Der
Stadtverkehr ist auch eine der Ursachen fir die Uberschreitung der Luftverschmutzungs-
Grenzwerte in zahlreichen Ballungsgebieten. In den vergangenen Jahren hat sich die NOy-
Konzentration in deutschen Stadten gebessert. 2016 gab es 90 Stadte, die den Jahresmittelgrenz-
wert Uberschritten haben. 2017 waren es rund 25 weniger. In einer Reihe von Stadten sind jedoch
erhebliche zusatzliche MaBnahmen nétig, um unter den NO»-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro
Kubikmeter zu kommen.

Die Antrage der Fraktionen der FDP und Die LINKE bewerten wir wie folgt:

A) Anpassung der Vorschriften fir die Prufverfahren zum Inverkehrbringen neuer Fahrzeug-
modelle

Bevor ein Fahrzeug in Verkehr gebracht werden darf, muss es ,typgenehmigt” werden, d. h. die
vom Antragsteller (Fahrzeughersteller) gewahlte Typgenehmigungsbehérde eines EU-
Mitgliedstaates muss bescheinigen, dass die Prototypen des Modells alle Anforderungen der EU
in Bezug auf Sicherheit, Umweltschutz und Ubereinstimmung der Produktion erfiillen, bevor der
Fahrzeugtyp in der EU verkauft werden darf. Die Durchfiihrung dieser Prifungen obliegt nach der
Europaischen Typgenehmigungsrahmenrichtlinie 2007/46/EG den ,benannten Technischen
Diensten” (TUV, DEKRA etc.). Diese mussen einschlagige Féahigkeiten, spezifisches Fachwissen und
Erfahrungen in den speziellen Bereichen nachweisen, die von der Rahmenrichtlinie und den von
ihr in Bezug genommenen Rechtsakten erfasst werden. Die Anerkennung als Technischer Dienst
ist eine behordliche Entscheidung, fur die in Deutschland das KBA zustandig ist. Die Technischen
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Dienste fiihren die Prifungen und Inspektionen entweder selbst in eigenen Einrichtungen durch
oder beaufsichtigen die in Einrichtungen des Herstellers oder eines Dritten durchgefihrten Pri-
fungen. Die Prifungen werden grundsatzlich an Fahrzeugen durchgefuhrt, die fir den Typ, fur
den die Genehmigung erteilt wird, reprasentativ sind. Auf der Grundlage des Prifberichts des
Technischen Dienstes trifft die Genehmigungsbehdrde ihre Entscheidung Gber die Erteilung der
Typgenehmigung.

Ab dem 1. September 2020 gilt ein neuer Rahmen fir die EU-Typgenehmigung von Fahrzeugen
(VO (EU) 2018/858). Dieser wird fur wesentlich mehr Qualitat und Unabhangigkeit bei der Typge-
nehmigung und Prifung von Fahrzeugen sowie fir haufigere Uberprifungen von Fahrzeugen,
die bereits auf dem EU-Markt sind, sorgen. Zudem wird das Gesamtsystem durch europdische
Aufsicht gestérkt. Alle nationalen Behorden und die EU-Kommission kénnen kinftig Abhilfemaf-
nahmen oder Ruckrufaktionen anordnen, wenn UnregelmaBigkeiten am typgenehmigten Stand
der Fahrzeuge festgestellt werden, ohne dass damit fur den Verbraucher Kosten anfallen. Zurzeit
muss jede einzelne Ruckrufaktion von dem Mitgliedstaat koordiniert werden, der fir das betref-
fende Fahrzeug auch die Typgenehmigung erteilt hat.

Nach den neuen Vorschriften kdnnen die Mitgliedstaaten zukunftig auch Strafen erheben, wenn
sie bei den eigenen Kontrollen auf UnregelmaBigkeiten stoBen. Sie mussen daflr sorgen, dass
ihre Sanktionen verhaltnismaBig sind und durch ihre abschreckende Wirkung die Fahrzeugherstel-
ler von GesetzesverstoBen abhalten. Damit dies gewahrleistet ist, kann die EU-Kommission Uber-
dies Strafen von bis zu 30 000 EUR pro Fall aussprechen.

Hinsichtlich der Definition von ,Abschalteinrichtungen” halt Artikel 3 der Verordnung 715/2007/EG
fest, dass es sich hierbei um ,ein Konstruktionsteil [handelt], das die Temperatur, die Fahrzeugge-
schwindigkeit, die Motordrehzahl (UpM), den eingelegten Getriebegang, den Unterdruck im Ein-
lasskrimmer oder sonstige Parameter ermittelt, um die Funktion eines beliebigen Teils des Emis-
sionskontrollsystems zu aktivieren, zu verandern, zu verzégern oder zu deaktivieren, wodurch die
Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems unter Bedingungen, die bei normalem Fahrzeugbetrieb
vernUnftigerweise zu erwarten sind, verringert wird". In der neuen Verordnung wird diese Definiti-
on der Abschalteinrichtungen beibehalten, jedoch strikter gefasst. Nunmehr sind die Hersteller
verpflichtet, zur Durchfihrung der Typgenehmigungsverfahren Zugang zu den Fahrzeugsoft-
waredaten zu gewahren. Der Verbau von Abschalteinrichtungen ist also auch nach zukunftiger
Rechtslage nicht per se illegal. Damit wird das Paket der Rechtsvorschriften zur Kontrolle der
Emissionen von Fahrzeugen im praktischen Fahrbetrieb (EU (VO) 2017/1151) erganzt, in dem vor-
geschrieben wird, Emissionsminderungsstrategie darzulegen. Allgemein tragt die Prifung von
Emissionen im praktischen Fahrbetrieb sowie im Labor entsprechend des WLTP-Prifzyklus fur
neue Fahrzeugmodelle seit 1. September 2017 dazu bei, mdgliche Abschalteinrichtungen inner-
halb des Genehmigungsprozesses erkennen zu kénnen. .

Der Rat der Europaischen Union kam in seinen Ermittlungen zu der Erkenntnis, dass Emissions-
strategien eingesetzt werden, die gerechtfertigt und legal sind, weil sie zum Schutz des Motors
erforderlich sind. Das Verbot von Abschalteinrichtungen sieht hier eine Ausnahme (sowohl nach
EU- als auch nach US-Recht) vor, wenn die Einrichtung notwendig ist, um den Motor vor Bescha-
digung zu schitzen, und um den sicheren Betrieb des Fahrzeugs zu gewahrleisten. Der Hersteller
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muss gegenUber der jeweiligen Typgenehmigungsbehdrde nachweisen, dass die Verwendung
von Abschalteinrichtungen unter eine der Ausnahmen fallt und technisch notwendig ist. Deshalb
veroffentlichte die EU-Kommission am 26. Januar 2017 Orientierungshilfen fur die Mitgliedstaaten,
die klaren, ob Fahrzeughersteller Abschalteinrichtungen oder andere Strategien verwenden, die
auBerhalb des Prifzyklus zu héheren Fahrzeugemissionen fuhren, und der Analyse dienen , ob
diese Einrichtungen technisch begriindet sind. Ein Automobilhersteller, der auf Emissionsminde-
rungsstrategien zurlickgreift, muss u. a. folgende Fragen mit einer technischen Begriindung be-
antworten: Wird der Anstieg der Emissionen durch eine Abschaltung méglichst niedrig gehalten?
Ist am Markt keine bessere Technologie oder kein besserer Entwurf fiir eine effizientere Emissi-
onskontrolle oder einen sichereren Betrieb des Motors verflgbar? Lasst sich die Gefahr eines
plétzlichen und irreparablen Motorschadens angemessen nachweisen und dokumentieren?

Die Offenlegung der Emissionsminderungsstrategien durch die Fahrzeughersteller sowie die ver-
pflichtende Anwendung des RDE-Rechtspakets 3 (Abgasnorm EURO 6d) haben im Rahmen der
Fahrzeugtypgenehmigung dazu gefihrt, dass Fahrzeugmodelle mit einer Typgenehmigung nach
dem 1. September 2017 deutlich weniger Schadstoffe emittieren. Mit Einfuhrung verpflichtender
Softwareprifungen ab 1. September 2020 werden zukinftig innerhalb des Typgenehmigungsver-
fahrens Mdglichkeiten geschaffen, ,Abschalteinrichtungen” zu detektieren.

B) Anpassung der periodisch-technischen Fahrzeuguntersuchung (,TUV")

Internationale Studien und unsere eigenen Untersuchungen (Projekt ,EmissionCheck 2020") zei-
gen, dass in Deutschland Fahrzeuge mit nachtraglichen Manipulationen und Defekten an Abgas-
reinigungsanlagen im Betrieb sind. Insgesamt gehen wir davon aus, dass bis zu zehn Prozent der
Pkw in Deutschland mit defekten oder manipulierten Abgasreinigungsanlagen unterwegs sind. Bei
einem PKW-Bestand von ca. 45 Millionen Fahrzeugen, sind also bis zu 4,5 Millionen Fahrzeuge in
Deutschland betroffen.

Die Auswirkungen fur die Umwelt und Luftqualitdt in Stadten sind erheblich: Die EU nimmt an,
dass 5 Prozent der defekten oder manipulierten Fahrzeuge fur 25 Prozent der Luftverschmutzung
in Europa verantwortlich sind.

Technisch sind die TUVe in der Lage, sowohl Defekte, VerschleiR als auch Manipulationen mit
dem HU-Adapter bei der Hauptuntersuchung zu bestimmen. Aufgrund fehlender gesetzlicher
Regelungen kann bislang bei der periodischen Abgasuntersuchung nur ein Bruchteil der relevan-
ten Softwareinformationen in standardisierter Version ausgelesen werden. Die Bewertung des
Abgasverhaltens von in Verkehr befindlichen Fahrzeugen im Verkehr kénnte durch Anpassungen
der periodischen Abgasuntersuchung deutlich verbessert werden.

Hierzu musste geregelt werden, den Prifingenieuren und amtlich anerkannten Sachverstandigen
der Uberwachungsorganisationen einen umfassenderen Zugang zur Uberprifung der Motorsoft-
ware zu ermoglichen.
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Fur die Festschreibung robusterer Prufverfahren von Fahrzeugen zur Detektion von technischen
Defekten, Verschlei und Manipulationen Uber die gesamte Zulassungsdauer sollte zudem bereits
bei der Typgenehmigung die Uberpriifbarkeit der Abgassysteme im Rahmen der Abgasuntersu-
chung (AU) bericksichtigt werden.

Mit der Definition von entsprechenden Referenzwerten, die spater bei der periodischen Uberwa-
chung der Fahrzeuge als Richtwert angesetzt werden, kénnen im Ergebnis fahrzeugspezifische
und individuelle Prufkriterien entwickelt werden.

C) Technische Nachristungen von Diesel-Fahrzeugen

Die Bewertung technischer Nachristlésungen (Software und/oder Hardwarenachristungen) fur
Pkw und leichte Nutzfahrzeuge sollte auf Grundlage unabhangiger und kompetenter Analysen
erfolgen. Dabei muss die Frage im Vordergrund stehen, ob eine technische Nachristung auch
ihre erhoffte Wirkung (NO,-Emissionsminderung) entfaltet, technisch leistbar und auch finanziell
vertretbar ist. Ferner ist der mogliche Zeitrahmen fir solche MaBnahmen zu bertcksichtigen (Ein-
setzen des Wirkeffektes der Nachristung im Vergleich zur kontinuierlichen Flottenerneuerung).

Zum Wirknachweis der angesprochenen Software und/oder Hardwarelésungen sind dartber hin-
aus Pruf- und Testverfahren zu entwickeln, die sicherstellen, dass im Realbetrieb mit entsprechen-
den Emissionsreduktionen zu rechnen ist.

Bei entsprechendem technischem Aufwand ist beispielsweise eine Nachristung mit einem stick-
oxidreduzierenden SCR-System (Hardwarenachristung) grundsatzlich méglich. Voraussetzung ist,
dass entsprechender Einbauraum fur alle Komponenten in den jeweiligen Fahrzeugmodellen vor-
handen ist. Praktische Erfahrungen mit der Nachristung von solchen Systemen an Bussen im
OPNV belegen, dass die realen Fahremissionen sowohl von NOy als auch von NO2 um mehr als
mindestens 50 Prozent reduziert werden kdnnen.

Eine groBflachige Hardware-Nachristung wirde aus unserer Sicht mindestens circa zwei Jahre
beanspruchen. Folgende Schritte missen dazu abgestimmt, definiert und umgesetzt werden:

1 Schaffung des notwendigen nationalen Rechtsrahmens

2. Entwicklung der Systeme durch Komponentenhersteller, Zulieferer etc.

3. Genehmigung der Nachristsatze durch das KBA (ABE-Allg. Betriebserlaubnis)

4 Begutachtung der Systeme durch einen Technischen Dienst (TUV) entsprechend
§22 StVZO

5. Einbau des Nachristsatz durch Fachwerkstatten unter Berlcksichtigung einer Diagnose-
schnittstelle fur die HU

6. Anbaubegutachtung entsprechend § 19 (3) StVZO

AnschlieBend halten wir eine separate Feldiberwachung der nachgerusteten Fahrzeuge fir sinn-
voll und erforderlich.
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D) Anpassung der Immissionsgesetzgebung und Mobilitatswende

Aus unserer Sicht sollte die Partikelanzahlmessung und Stickstoffdioxidkontrolle auch Standard
bei Immissionsmessungen werden. D.h. die Qualitdt der Atemluft am StraBenrand sollte beziglich
gleicher GroBen wie bei der Abgasuntersuchung kontrolliert werden. Es ist rational schwer her-
leitbar, dass im Abgas und der Atemluft mit ,zweierlei Ellen” gemessen wird.

Ein groBBes Potenzial zur Verbesserung der Luftqualitat in Ballungszentren bietet nach Ansicht des
VdTUV zudem die Umsetzung moderner und umweltschonender Verkehrskonzepte. Mobilitat
muss neu gedacht werden. Hierzu braucht es klare Vorschldage und Orientierungshilfen fur die
Kommunen zur praktischen Umsetzung multimodaler Verkehrskonzepte. Die konsequente Ent-
wicklung und Nutzung digitaler Innovationen schaffen hierfur ideale Voraussetzungen. Neue Mo-
bilitatsangebote kénnen dadurch auf die individuellen Bedurfnisse maBgeschneidert und gleich-
zeitig umweltschonend sein.
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An etwa 50% der verkehrsnahen Messstellen wurde 2017 der seit 2010 geltende Jahresmittelwert
der Konzentration von Stickstoffdioxid (NO2) von 40 ug/m3 liberschritten. Die anhaltend hohe
Belastung flhrt zu schwerwiegenden gesundheitlichen Belastungen. Die Europaische Umweltagentur
beziffert in ihrem Air Quality Report 2017 die Zahl der vorzeitigen Todesfalle im Jahr 2014 auf 12.860.
NO2 verursacht unter anderem Atemwegs- sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das
Umweltbundesamt veroffentlichte im Marz 2018 eine Studie zu den gesundheitlichen Auswirkungen
von NO2-Belastungen unterhalb des EU-Grenzwerts. Die Studie zeigt unter anderem, dass acht
Prozent der bestehenden Erkrankungen an Diabetes mellitus in Deutschland im Jahr 2014 auf
Stickstoffdioxid in der AuRRenluft zurlickzufihren waren. Dies entspricht etwa 437.000
Krankheitsfallen. Bei bestehenden Asthmaerkrankungen liegt der Anteil der Erkrankungen, die auf
die Belastung mit NO2 zurickzufihren sind, mit rund 14 Prozent sogar noch hoher. Dies entspricht
etwa 439.000 Krankheitsfallen. Insbesondere Kinder und altere Menschen, aber auch Schwangere
und deren ungeborenen Kinder gelten als besonders gefahrdet. Die EU-Grenzwertsetzung war
bereits in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts umstritten. Die Schweiz hatte bereits im
Jahr 1986 auf Empfehlung der Weltgesundheitskommission einen Wert von 30 pug/m?3
festgeschrieben und die gesundheitlichen Gefahren wurden hierin detailliert aufgefiihrt (s. Anlage)

Die anhaltende NO2-Grenzwertlberschreitungen haben zur Folge, dass die EU Kommission vor
wenigen Wochen entschieden hat, die Bundesrepublik vor dem Européischen Gerichtshof im
Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahren zu verklagen. Die Deutsche Umwelthilfe e.V. fihrt seit
2011 insgesamt 28 Klageverfahren zur Einhaltung der NO2-Luftqualitdtswerte in neun
Bundeslandern. Am 27. Februar 2018 bestatigte das Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig die
Zulassigkeit von Fahrverboten fiir Dieselfahrzeuge (BVerwG 7 C 26.16), (BVerwG 7 C 30.17). In einer
ersten Anwendung des Grundsatzentscheids verurteilte das VG Aachen am 8. Juni 2018 (AZ 6 K 221
1/15) das Land NRW faktisch zur Einflhrung von zonalen Dieselfahrverboten ab dem 1. Januar 2019.
Die DUH geht davon aus, dass in den 27 weiteren Verfahren entsprechende Urteile ergehen werden
und noch im Jahr 2018 klar wird, dass in allen groReren Stadten schmutzige Diesel Einfahrverbote
erfahren.

Mit Blick auf Minderung von NOx-Emissionen aus der Hauptquelle der Belastung — Diesel-Pkw — ist
die Wirkung der bisher beschlossenen MalRnahmen der Bundesregierung praktisch gleich null. Aus
dem im Herbst 2017 mit groRem Getose verkiindeten ,,Sofortprogramm® ist bislang kein Cent
abgeflossen. Keine einzige Nachriistung eines OPNV Busses wurde bislang aus dem Programm
finanziert. Auch die angeblichen Software-Updates auRRerhalb des amtlich verfiigten VW-Rickrufs
sind bis heute bei weit unter 10% der zugesagten Fahrzeuge erfolgt. Ein mit den
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Automobilherstellern vereinbartes Anreizprogramm zum Kauf von Neufahrzeugen bei gleichzeitiger
Stilllegung von Diesel Pkw der Euronormen 4 und alter soll den Flottenaustausch beschleunigen.
Absurderweise verkauften die Diesel-Konzerne ihre Ladenhiiter mit besonders hohen NOx-
Emissionen und in mehreren Fallen sogar mit weiter enthaltenen illegalen Abschalteinrichtungen im
Rahmen des Programmes. Besonders auffallend war Audi mit dem Audi A6 und A7 3.0 Liter Diesel
Euro 6, deren Produktion aktuell gestoppt und die Zulassung dieser Betrugsdiesel aktuell nicht
moglich ist.

Die Wirksamkeit der Software-Updates liegt im Sommerhalbjahr bei bestenfalls 20-25%
Verbesserung der NOx-Werte, im Winterhalbjahr bei 0%. AuBerhalb der verpflichtenden VW-
Rickrufe sind derzeit ca. 150.000 Fahrzeuge mit einem freiwilligen Software-Update versorgt
worden, das entspricht ca. 1% des deutschen Diesel-Bestandes. Insofern lasst sich einfach errechnen,
dass die freiwilligen Software-Updates aktuell keinen, aber auch bei Ausdehnung auf die 2 Mio.
betroffenen Fahrzeuge nur rudimentaren Beitrag leisten werden.

Fir alle Stadte und Gemeinden, deren NO2-Belastung mehr als 10% tiber dem EU-Grenzwert liegt,
werden die bisher beschlossenen MalRnahmen somit nicht ausreichen, eine sichere Einhaltung der
EU-Luftreinhaltewerte sicherzustellen.

Die DUH hat seit Herbst 2015 auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass alle Diesel-Pkw mit illegalen
Abschalteinrichtungen (dies ist faktisch der gesamte Bestand der bis 2017 zugelassenen Euro 5+6
Diesel-Modelle und auch ein erheblicher Teil der 2018 zugelassenen Diesel) entweder stillgelegt oder
technisch so nachzuristen sind, dass diese auf der StralRe bei vergleichbarer Belastung wie im Labor
die EU-Grenzwerte einhalten. Ubrigens auch und gerade bei niedrigen Temperaturen.

Nachdem die Automobilindustrie dies als ,,technisch unmaéglich” dargestellt hat, zeigte die DUH die
Machbarkeit im Sommer 2016 im Rahmen technischen Workshops bei VW. Mit Originalteilen gelang
es, einen VW-Passat mit Betrugssoftware und 1.000 mg NOx/km auf Einhaltung der EU 6 Grenzwerte
von 80 mg NOx/km, gemessen jeweils auf der Strale, technisch nachzuristen.

Verschiedene Folgeuntersuchungen, darunter die des Landes Baden-Wiirttemberg, des ADAC sowie
mehrerer Autozeitschriften bestatigten diese Werte auch bei weiteren Nachristungen in derselben
GroBenordnung. Das im Januar 2018 im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums erstellte Gutachten
von Prof. Wachtmeister belegt zudem, dass fiir einen groRen Teil der Fahrzeuge derartige SCR-
Systeme bereits durch die Hersteller fertig entwickelt sind und in friitheren Jahren als
aufpreispflichtiges Zubehor fur 1.100 bis 1.900 € angeboten wurden.

Das Emissions-Kontroll-Institut der DUH (EKI) hat Fahrzeuge vor und nach einem Hardware-Update
untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Hardwarenachristung von Diesel-Pkw mit SCR-Systemen
die Absenkung der NOx-Emissionen auf das Niveau der besten OEM-Diesel-Pkw der Schadstoffklasse
Euro 6 ermdglicht (https://www.duh.de/projekte/eki-kontrollen/eki-ergebnisse/). Bei einem VW
Passat B 7 1.6 TDI, Erstzulassung 08.2014, Euro 5 (EA 189 Motor mit Betrugssoftware) wurde ein
SCR-System nachgeriistet. Vor der Nachristung stieR das Fahrzeug im Schnitt von 10 Messfahrten
1.030 mg NOx/km aus. Nach der Nachriistung reduzierten sich die Emissionen ebenfalls im Schnitt
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auf 69 mg NOx/km bzw. 52 mg NOx/km (mit Harnstoffeinspritzung und mit bzw. ohne Regeneration
wahrend der 10 Messfahrten). Damit liegt das Emissionsniveau des Euro 5 Fahrzeuges nach der
Nachriistung unterhalb des NOx-Grenzwertes fiir Euro 6.

Die DUH fordert die Durchfiihrung der technischen Nachriistung aller betroffener ca. 11 Millionen

Diesel Pkw der Eurostufen 5 und 6, die mit einer illegalen Abschalteinrichtung ausgestattet sind.

Die Nachristung muss nach Ansicht der DUH durch die Hersteller erfolgen und ausschlief8lich durch
diese verantwortet und finanziert werden. Nur so ist eine korrekte Ansteuerung des SCR-Systems
durch die von den Herstellern programmierte Motorsteuerung sichergestellt. Im Ergebnis muss der
aktuelle EU6-Grenzwert fir NOx auf der StralSe auch bei winterlichen Minusgraden sicher
eingehalten werden.

Durch die verpflichtende technische Nachriistung ware der Wertverlust der betroffenen Diesel-
Fahrzeuge gestoppt und die Mobilitat der betroffenen Fahrzeugeigner in den belasteten
Innenstadtbereichen sichergestellt. Dergestalt nachgeristete Bestandsfahrzeuge kénnen von
Verkehrsbeschrankungen ausgenommen werden.

Die Finanzierung und Durchfiihrung sowie Ubernahme der Fahrzeug- und Bauteilgewahrleistung
muss durch die Fahrzeughersteller erfolgen. Die DUH rechnet mit durchschnittlichen Kosten von
1.500 Euro pro Fahrzeug.

Benzin Pkw mit Direkteinspritzung (GDI) weisen im Bestand sehr hohe Emissionen von ultrafeinen
Partikeln auf, die besonders gesundheitsgefahrdend sind. Messungen im Auftrag der DUH seit dem
Jahr 2010 haben das wiederholt gezeigt. Ebenso belegen die von uns beauftragten Messungen, dass
die Nachriistung mit einem Benzinpartikelfilter diese Emissionen so reduzieren, dass sie den auch fir
Dieselfahrzeuge geltenden Partikelanzahl-Grenzwert sicher einhalten. Eine serienmaRige Ausstattung
von Neufahrzeugen ist ab 2019 wahrscheinlich, aber praktisch alle Bestandsfahrzeuge haben deutlich
zu hohe Partikelanzahl-Emissionen.

Um eine in den hochbelasteten Stadtbereichen ausreichende NO2-Minderung zu erzielen, ist wie
bereits ausgefiihrt die technische Nachristung aller ca. 10 bis 11 Millionen betroffenen Euro 5 und
Euro 6 Diesel Pkw erforderlich.

Die Frage der technischen Nachristung wird derzeit eingeschrankt auf die kommenden Diesel-
Fahrverbote in den bekannten Stiadten mit Uberschreitung der NO2-Grenzwerte diskutiert.
Verkehrsnahe stationdre Messstationen sind in nur 154 von insgesamt mehr als 11.092 Stadten und
Gemeinden in Deutschland zu finden. So bleibt die faktisch hohe Belastung vieler bisher amtlich nicht
beobachteter Orte trotz der tatsachlich hohen Luftbelastung, die mit Citizen Science Messungen der
DUH und diverser Rundfunkanstalten ermittelt wurde, unberiicksichtigt. Messreihen der DUH und
weiterer Akteure (darunter SWR, RBB, Green City Miinchen, VCD), die mittels Passivsammler die
NO2-Konzentration Gber einen Zeitraum von ein bzw. zwei Monaten erfasst hatten, zeigen auch
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abseits der amtlichen Messstellen NO2-Konzentrationen, die eine Uberschreitung des
Jahresmittelwertes ziemlich eindeutig belegen. Dariiber hinaus weisen etwa Europaische
Umweltagentur oder das Umweltbundesamt in ihren aktuellen Untersuchungen darauf hin, dass
auch bei Exposition mit NO2 bei Konzentrationen unterhalb des Grenzwertes von 40ug/m?3
ernsthafte Gesundheitsbelastungen sowie vorzeitige Todesfalle zu beklagen sind
(https://www.umweltbundesamt.de/no2-krankheitslasten; EEA Air Quality Report 2017).

Eine umfassende technische Nachristung fir alle Fahrzeuge und nicht nur fir solche, die an den
bekannten Belastungsorten fahren, ist daher unverzichtbar.

Die Hersteller sind in der Pflicht, die Kosten fiir eine technische Nachriistung zu Gbernehmen. Die
Verwendung von Abschalteinrichtungen, die im Ergebnis zu den erhéhten NOx-Emissionen flhrt, ist
rechtswidrig. Dies bestatigen das Rechtsgutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen
Bundestages sowie das Gutachten von Martin Fihr, die im Rahmen des 5. Untersuchungsausschusses
der 18. Wahlperiode erstellt wurde. Die EU Verordnungen 715/2007 und 692/2008 sind in ihren
Aussagen eindeutig. Ebenso eindeutig ist festgelegt, dass Abschalteinrichtungen, so sie denn ein
Hersteller ausnahmsweise nutzen moéchte, im Typzulassungsverfahren anzugeben sind, sodass die
Zulassungsbehorde deren Zulassigkeit prifen kann. In keinem der bislang bekannt gewordenen Félle
der Verwendung von Abschalteinrichtungen ist das der Fall. Die Fahrzeuge entsprechen also nicht der
Typgenehmigung. Die vom Kraftfahrtbundesamt in einigen Fallen verfiigten nachtraglichen
Nebenbestimmungen zur Typgenehmigung und zur Durchfiihrung eines Software-Updates sind nicht
ausreichend, um dies zu beheben. Denn zum einen sind die Minderungswirkungen des Updates nicht
ausreichend, zum anderen sind auch nach dem Update weitere Abschalteinrichtungen aktiv, wie am
Beispiel des VW Sharan naheliegt.

Weder Fahrzeughalter noch Steuerzahler sind fir diese Misere verantwortlich, sondern allein der
Hersteller. Bislang wurden in Deutschland trotz vorhandener rechtlicher Moglichkeiten keine
Sanktionen gegen Hersteller ausgesprochen, die illegale Abschalteinrichtungen verwenden.

Berlin, Juni 2018

Anlage: Bundesamt fiir Umweltschutz Bern (Hg): Immissionsgrenzwerte fir Luftschadstoffe in:
Schriftenreihe Umweltschutz Nr. 52, Juni 1986 (Auszug NO2)
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Schriftenreihe Umweltschutz WW\I
Nr. 52 W

IMMISSIONSGRENZWERTE
FUR LUFTSCHADSTOFFE

Herausgegeben vom Bundesamt fiir Umweltschutz
Bern, Juni 1986
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Artenzusammensetzung der Wasserlebewesen aus. In der
Schweiz sind vor allem Bergseen in Gebieten mit kristal-
linen geologischen Strukturen betroffen (Tessin). Auch in
Béden koénnen saure Niederschldge 2zu Verdnderungen fiihren.
Ein Absinken des Siureqgrades kann beispielsweise zu er-
héhter Mobilitdt von pflanzentoxischen Schwermetallen und
zur Verarmung an N3hrsalzen fiilhren. Auch direkte Wirkungen
von sauren Niederschldgen auf Pflanzen sind bekannt. Insbe-
sondere die stark sauren und schadstoffreichen Nebel - der
Sduregehalt des Nebelwassers kann zehn- bis hundertmal hé-
her sein als jener des Regens - kdnnen in Kombination mit
der Einwirkung von Photooxidantien zu Ndhrstoffauswaschun-

gen aus den Blattorganen fiihren (sog. leaching).

52 Stickstoffoxide

Unter den Begriff Stickstoffoxide (kurz auch Stickoxide
genannt) fallen eine Vielzahl von Verbindungen des Typs
Nxoy' von denen aus lufthygienischer Sicht allerdings
nur die beiden Verbindungen NO (Stickstoffmonoxid) und NO2

(Stickstoffdioxid) von Bedeutung sind, welche zusammen-

fassend als NOx bezeichnet werden.

Sowohl natiirliche als auch anthropogene Prozesse kénnen 2zu
Nox—Emissionen in die Atmosphdre fihren. Zu den natirli-
chen Nox-Bildungsprozessen geh6ren mikrobielle Umsetzun-
gen 1in den B&den (Nitrifikation, Denitrifikation) sowie
luftelektrische Entladungen 1in der Atmosphidre (Blitze).
Sogenannt gemischt anthropogen/natiirliche NOx—Emissionen
entstehen einerseits beil Wald- und Buschbridnden, anderer-
seits bei der Oxidation von Ammoniak NH3 (u.a. aus der
Landwirtschaft, insbesondere der 1Intensivtierhaltung) 1in
der Atmosphdre. Rein anthropogene Nox—Emissionen werden
schliesslich bei der Verbrennung fossiler Brenn- und Treib-
stoffe bei hohen Temperaturen gebildet (vorwiegend durch

Umsetzung von Luftstickstoff N2 mit Sauerstoff 02).
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In Gebieten mit hoher Besiedlungs-, Industrie- und Ver-
kehrsdichte, wie 2zum Beispiel in der Schweiz, sind die
natiirlichen NOx—Emissionen (mit einem Anteil in der Grés-
senordnung von etwa 4-5%) Ggegeniiber den anthropogenen

Nox-Emissionen praktisch vernachldssigbar.

1982 waren in der Schweiz die Bereiche Industrie und Haus-
feuerungen fiir ca. 17%, der Motorfahrzeugverkehr fiir ca.
83% der Nox-Emissionen von 1insgesamt rund 180'000 t ver-

antwortlich.

Die gesamten anthropogenen Stickoxidemissionen in der
Schweiz haben sich von 1950 bis anfangs der B80er Jahre etwa
verzehnfacht. Die Nox—Emissionen des Motorfahrzeugver-
kehrs haben sich im gleichen Zeitraum gar verzwanzigfacht.

Bei den Immissionen ist ebenfalls ein eindeutig zunehmender
Trend feststellbar. Die NOx—Immissionskonzentrationen in
den Stadtzentren und in den Agglomerationen haben sich seit
1965 verdoppelt bis verdreifacht. Die Jahresmittelwerte fiir
NO2 liegen heute in Stadtzentren j: nach Lage der Mess-
station bei etwa 60-140 pg Noz/m ., 1in Agglomerationen
bei 30-50 pg/m3 und in ldndlichen Gebieten bei
10-30 pg/m3. Kurzzeitig auftretende Belastungen kdnnen er-

heblich iiber diesen Werten liegen. In Reinluftgebieten be-

tragen die NOZ—Immissionskonzentrationen weniger als

5 pg/m3.

In der Atmosphdre kénnen die Stickoxide (Nox) in sekun-
ddre Luftschadstoffe wie salpetrige Sdure (HNOZ), Salpe-
tersdure (HNO3) und in Salze (Nitrite, Nitrate) der er-
wihnten Siduren umgewandelt werden. Ausserdem sind die
Stickoxide zusammen mit reaktiven Kohlenwasserstoffen fiir
die vor allem widhrend der strahlungsreichen Jahreszeit
(Mirz-September) ablaufende Bildung von Photooxidantien

(z.B. Ozon) in bodennahen Luftschichten verantwortlich.
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Aus 1lufthygienischer Sicht miissen die Stickoxide, insbe-
sondere NOZ. heute in erster Linie aus folgenden Griinden
als problematisch bezeichnet werden:

- NO2 ist in den vorkommenden Konzentrationen ein human-
toxikologisch relevanter Luftschadstoff.

- NO2 und NO haben in den vorkommenden Konzentrationen
u.a. in Kombination mit andern Luftschadstoffen (z.B.
SOZ' 03) phytotoxische Wirkungen.

- NO2 ist ein bedeutender Primdrschadstoff fiir die photo-
chemische Bildung von Oxidantien wie zum Beispiel Ozon
(03) und die Gruppe der Peroxyacylnitrate (PANs).

- Die Stickoxide sind wie das Schwefeldioxid wichtige Vor-

ldufersubstanzen fiir die Bildung saurer Niederschlige.

Bei der gesundheitlichen Beeintrichtigqung des Menschen wie
auch der Tiere durch Stickoxide steht NO2 im Vordergrund.
No2 ist wie SO_ ein Reizgas, ist jedoch aggressiver und

gelangt im Gegeisatz zu SO2 eher in den tiefer gelegenen
Atemwegen zur Wirkung. Aufgrund seiner chemischen Aggres-
sivitdt (ungesdttigtes Radikal) reagiert NO2 bei Kontakt
unmittelbar mit den Schleimhduten bzw. wird in deren Struk-
turelementen geldst. Dabei kénnen die Alveolarstrukturen
morphologisch verdndert und geschddigt werden, so dass Sto-
rungen des Gasaustausches als Folge von Permeabilitidtsinde-
rungen auftreten. In Abhdngigkeit wvon Konzentration und Ex-
positionsdauer kann die Einatmung von NO2 Zu reversiblen
und irreversiblen nachteiligen Wirkungen fiihren, die sich
im wesentlichen im Bereich der Bronchiolen und Alveolen

einstellen.

Die akute Vergiftung mit sehr hohen Noz—Konzentrationen
fiihrt zum Tod durch Lungendédem. Niedrigere und umweltrele-
vante Konzentrationen kénnen zu einer Vielzahl funktionel-
ler, 2zelluldrer, subzelluldrer und biochemischer Verinde-

rungen fiihren:
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- Schleimhautreizungen (Augen, Atemwege), besonders ausge-
prdgt bei gleichzeitiger Anwesenheit aggressiver Sekun-
ddrschadstoffe wie z.B. Photooxidantien,

- Subjektive Beschwerden wie Atemnot und Kopfschmerzen.

- RAuslésung von Asthma-Anfidllen,

- Leistungsverminderung bei starker kérperlicher Belastung,

- Zunahme des Atemwegswiderstandes und Beeinflussung weite-
rer Lungenfunktionsparameter (strémungsgeschwindigkeit,
Vitalkapazitdt, alveolo-arterielle Sauerstoffdruckdiffe-
renz),

- Erhdéhte bronchiale Reagibilitidt (z.B. erhdhte Empfind-
lichkeit gegeniiber Bronchokonstriktoren),

- Erhéhte Empfindlichkeit gegeniiber bakteriellen und vira-
len Infektionen (hSchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit
der Beeintrdchtigung der Makrophagenaktivitidt wund des
Schleimtransports in der Lunge),

- Vermehrtes Auftreten chronischer Atemwegserkrankungen
(Husten, Auswurf, Bronchitis),

- Morphologische und histologische Veridnderungen im Lungen-
gewebe (z.B. Schddigung von Alveolarepithelzellen,
Verdnderung wund Schddigqung der Trachealmukosa und der
Zilien, strukturelle Verdnderung von Kollagenfasern,
strukturelle Verdnderung von Makrophagen),

- Biochemische und metabolische Veridnderungen (z.B. Erhé-
hung der Lipidperoxidation im Lungengewebe, Hemmung des
Prostaglandin-Stoffwechsels, Hydroxyprolinausscheidung im
Urin, Verdnderung biochemischer Parameter im Serum).

Als besonders empfindlich gelten vor allem Kinder und Men-
schen, die bereits an Atemwegserkrankungen leiden (z.B. an
chronischer Bronchitis, Asthma).

Ueber ein mégliches karzinogenes Potential der Stickoxide
in den in der Umwelt vorkommenden Konzentrationen k&nnen
noch keine abschliessenden Aussagen gemacht werden. Grund-
sdtzlich kénnen jedoch nitrose Gase mit Gewebsaminen Nitro-
samine bilden, welche als potentielle Karzinogene bekannt
sind.
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Gestilitzt auf die vorhandenen Ergebnisse wvon kontrollierten
toxikologischen als auch epidemiologischen Untersuchungen
sollte 2zum Schutze der Bevdlkerung eine Langzeitbelastung
von hoéchstens 40-50 png N02/m3 (definiert als Jahresmit-
telwert) sowie eine Kurzzeitbelastung von ca.
100 pug Noz/m3 (definiert als 95%-Wert aller 1/2h-Mit-
telwerte eines Jahres) nicht iiberschritten werden.

Aus phytotoxikologischer Sicht sind die Stickstoffoxide u.a.

deshalb von Bedeutung, weil sie in niedrigen Konzentrationen
vor allem in Kombination mit einigen anderen Luftschad-
stoffen (z.B. SOZ'
gen. So konnten beispielsweise bereits nach nur vierstiindi-

03) ausgepridgte Schadwirkungen zei-

ger gleichzeitiger Einwirkung von 130 ug Soz/m3 und
90 ug Noz/m3 sichtbare Blattschddigungen an verschie-
denen Pflanzenarten festgestellt werden, widhrend bei allei-
niger Begasung mit SO2 oder N02 zur Ausldsung derselben
Schadsymptome bei gleicher Einwirkungszeit wesentlich héhere
Konzentrationen benétigt wurden (3800 ng NOz/m3;
1300 ug SOz/m3). Bei 1ldnger dauernden Begasungen (meh-
rere Tage bis Monate) mit NO_-Konzentrationen im Bereich

2
von 75-125 pg/m3 und S0,-Konzentrationen von

100-160 pg/m3 wurden u.a. betracitliche Wachstumsreduk-
tionen von 50 und mehr Prozent beobachtet sowie Auswirkun-
gen auf die Morphogenese (z.B. kleinere Blattfldchen, weni-
ger Seitentriebe), auf den Stoffwechsel (Verdnderung von
Enzymaktivitdten mit Beeintrdchtigung der Schadstoffentgif-
tung) und auf Alterungsvorgidnge (z.B. vorzeitiger Blattab-
wurf). Schliesslich kann es bei 2zusdtzlicher Einwirkung von

Ozon zu weiteren Wirkungsverstdrkungen kommen.

Die Schadgase Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffidoxid
(NOZ) werden von den Pflanzen unterschiedlich schnell
aufgenommen, haben aber nach der Aufnahme durchaus ver-
gleichbare Wirkungen. So wurde u.a. bei gleichzeitiger Be-
gasung mit NO und NO2 eine Hemmung der Photosynthese
festgestellt, welche der Summe der von beiden Schadstoffen
alleine hervorgerufenen Wirkung entsprach. Diese Ergebnisse

spielen bei der Beurteilung der Stickoxidwirkungen insofern
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eine Rolle, als in der Umwelt neben No2 immer auch NO in
vergleichbaren oder kurzzeitig sogar hdheren Konzentratio-
nen vorkommt und damit die Nox—Gesamtbelastung grbsser ist
als in den meist nur mit I\IO2 durchgefiihrten Begasungsex-
perimenten.

Aufgrund der vorhandenen Wirkungsdaten sollte 2zum Schutze
der Vegetation vor chronischer Schiddigung eine Langzeitbe-
lastung von 20-40 pg N02/m3 (definiert als Jahresmit-
telwert) nicht iiberschritten werden. Zur Verhinderung aku-
ter Schiddigungen sollten kurzzeitig nicht hdéhere Konzentra-

tionen als ca. 100 ug NOZ/m3 auftreten.

Auch materialschidigende Wirkungen von Stickoxiden sind

bekannt. Stickoxide greifen 1insbesondere natiirliche und
synthetische Polymere an, wobei die Farbstabilitdt sowie
das mechanische Verhalten negativ beeinflusst werden.

Stickoxide tragen wie Schwefeldioxid 2zur Versauerung der

Niederschlidge bei. Einige Wirkungen der sauren Niederschlad-

ge sind im Kapitel 51 beschrieben.

Die aus den Stickoxiden gebildeten Nitrite und Nitrate wir-
ken aber auch als Diinger. Diese Diingung ist in vielen Fadl-
len nicht unproblematisch. So werden vor allem ndhrstoff-
arme, naturnahe Biotope durch diese Diingung gestdért, aber
auch in Widldern kann es als Folge des erhdhten Stickstoff-
eintrages 2zu Ungleichgewichten bei der N&hrstoffversorgqung

kommen.

Stickstoffdioxid gehdrt zusammen mit reaktiven Kohlenwas-
serstoffen zu den wichtigen Vorliufersubstanzen fir die
Photooxidantienbildung. Die mengenmdssig wichtigste Kompo-

nente der Photooxidantien ist Ozon (03). Daneben werden
weitere aggressive Stoffe wie zum Beispiel Peroxyacetylni-
trat (PAN) und seine Homologen, H_O und andere Peroxi-

2 2
de sowie Aldehyde und S&uren gebildet.
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Immissionsgrenzwerte fiir NO,
Statistische Definition Zahlenwert| Land/Fachorganisation
Jahresmittelwert 30 pug/m3 | wWHO (28)
30 ug/m3 | schweiz ( 5)
50 pg/m3 | Sachverstidndigen-
anhdérung, Berlin (29)
(UBA)
60 pg/m3 | Kanada ( 4)
80 pg/m3 | BRD (13)
100 pg/m3 | Kanada (10)
100 pg/m3 | UsA (30)
50%-Wert aller lh-Mittel- 50 pg/m3 | EG (31)
werte eines Jahres
50%-Wert aller Tages- 50 pg/m3 | Niederlande (16)
oder 1lh-Mittelwerte
eines Jahres
95%-Wert aller Tagesmit- 100 pg/m3 Niederlande (le)
telwerte eines Jahres
98%-Wert aller Tagesmit- 120 pg/m3 Niederlande (16)
telwerte eines Jahres 150 pg/m3 Finnland ( 6)
Tagesmittelwert 74-112 pg/m3 | Japan (32)
80 pg/m3 | Schweiz ( 5)
100 upg/m3 | VDI (33)
150 pug/m3 | Niederlande (34)
200 upg/m3 | Kanada (10)
95%-Wert aller 1/2h-Mit- 100 pg/m3 | schweiz ( 5)
telwerte eines Jahres
95%-Wert aller lh-Mittel- 110 pg/m3 | Niederlande (16)
werte eines Jahres
98%-Wert aller lh-Mittel- 135 pg/m3 | EG (31)
werte eines Jahres 135 pg/m3 Niederlande (16)
200 pg/m3 | EG (17)
98%-Wert aller 1/2h-Mit- 200 pg/m3 | BRD (13)

telwerte

17
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Immissionsgrenzwerte fiir NO, (Fortsetzung)

Statistische Definition Zahlenwert | Land/Fachorganisation

99%-Wert aller lh-Mit- 300 pg/m3 | Finnland ( 6)
telwerte eines Jahres

4h-Mittelwert 95 pg/m3 | WHO (28)

95 ng/m3 | Niederlande (15)

lh-Mittelwert 190-320 ug/m3 | WHO (35)

300 pg/m3 | Niederlande (34)

400 pg/m3 | Kanada (10)

1/2h-Mittelwert 200 pg/m3 | VDI (33)




Bemerkungen

(1)

(¢ 9)

(10)

(1)

International Union of Forest Research Organiza-
tions: Immissionsgrenzwert 2zur Aufrechterhaltung
der Schutz- und Sozialfunktionen des Waldes auf
kritischen oder extremen Standorten (z2.B. Erosions-
und Lawinenschutz in héheren Lagen).

Der 97,5%-Wert ist aus den 1/2h-Werten der Vegeta-
tionszeit zu ermitteln.

"Long term goal" zum Schutze von Wdldern, Landwirt-
schaftszonen, Naturreservaten.

Weltgesundheitsorganisation, Regionalbiiro fiir Euro-
pa: Empfehlung einer Expertengruppe insbesondere
zum Schutze der Vegetation. Der angegebene Grenz-
wert wird von den WHO-Experten im Falle extremer
Unweltbedingungen und/oder gleichzeitiger Anwesen-
heit anderer Luftschadstoffe als u.U. zuwenig
streng erachtet.

"Maximum desirable level".

Immissionsgrenzwerte in der Luftreinhalte-Verord-
nung (LRV), festgelegt nach den gesetzlichen Krite-
rien (Umweltschutzgesetz): Schutz von Menschen,
Tieren, Pflanzen sowie von Risikogruppen. Berilick-
sichtigung von Kombinationswirkungen mit andern
Luftschadstoffen.

Flir weitere Angaben 2zur statistischen Definition
siehe Kapitel 6 des vorliegenden Berichts.

"Air Quality Standard" zum Schutze der menschlichen
Gesundheit.

Weltgesundheitsorganisation, Genf: Environmental
Health Criteria. Richtlinie 2zum Schutze der mensch-
lichen Gesundheit. Kombinationswirkungen mit Staub
beriicksichtigt.

International Union of Forest Research Organiza-
tions: Immissionsgrenzwert zum Schutze der vollen
Leistungsfihigkeit des Waldes auf den meisten
Standorten (vgl. Bemerkung 1). Bezogen auf die Emp-
findlichkeit der Fichte.

Der 97.,5%-Wert ist aus den l1l/2h-Werten der Vegeta-

tionszeit zu ermitteln.

"Guideline Concentration for Air Quality Assess-
ment".

"Maximum acceptable level".

Administratives Ziel fiir Agglomerationsgebiete.
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(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)
(25)

(26)
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"National primary ambient air quality standard".
Der "primary standard" soll, unter Beriicksichtigung
eines angemessenen Sicherheitsabstandes, den Schutz
der menschlichen Gesundheit gewidhrleisten.

Technische Anleitung 2zur Reinhaltung der Luft
(TA-Luft): Immissionswert 2zur Beurteilung des Ein-
wirkungsbereiches von genehmigungspflichtigen Anla-
gen. Der Beurteilungszeitraum betrigt in der Regel
ein Jahr.

Nicht zZu iberschreitender Halbjahresmittelwert
(Oktober bis Marz, April bis September) zum Schutze
der menschlichen Gesundheit.

"Target value to protect plants and/or livestock".

Interimgrenzwert zum Schutze der menschlichen Ge-
sundheit.

Rat der Europdischen Gemeinschaften: Grenzwert 2zum
Schutze der menschlichen Gesundheit.

Empfohlener Grenzwert zum Schutze der menschlichen
Gesundheit.

International Union of Forest Research Organiza-
tions: Immissionsgrenzwert 2zur Aufrechterhaltung
der Schutz- und Sozialfunktionen des Waldes auf
kritischen oder extremen Standorten (z.B. Erosions-
und Lawinenschutz in hdéheren Lagen). Darf 12 mal
pro Halbjahr iiberschritten werden.

Zweite Verordnung gegen forstschiddliche Luftverun-
reiniqungen: HOchstwert fiir die Monate April bis
Oktober, bezogen auf die Empfindlichkeit der Fichte.

International Union of Forest Research Organiza-
tions: Immissionsgrenzwert zum Schutze der vollen
Leistungsfdhigkeit des Waldes auf den meisten
Standorten (vgl. Bemerkung 19), bezogen auf die
Empfindlichkeit der Fichte. Darf 12 mal pro Halb-
jahr iiberschritten werden.

Zweite Verordnung gegen forstschddliche Luftverun-
reinigungen: Héchstwert fiir die Monate November bis
Midrz, bezogen auf die Empfindlichkeit der Fichte.
Zweite Verordnung gegen forstliche Luftverunreini-
gungen: HOchstwerte fiir die Monate April bis Okto-
ber fiir Waldbestdnde mit weniger als 5% Nadelbaum-
arten, bezogen auf die Empfindlichkeit der Buche.
"Ambient Air Quality Standard. Value not to exceed".
Héchstwert zum Schutze der menschlichen Gesundheit.

Masszahl zur Berechnung von Kaminhdéhen.




(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

- 70 -

Verein deutscher 1Ingenieure: Maximale Immissions-
Konzentration zum Schutze der menschlichen QGe-
sundheit. Auf einmalige Exposition abgestellt.
Kombination mit Schwebestaub beriicksichtigt.

Weltgesundheitsorganisation, Regionalbiiro fiir Euro-
pa: Empfehlung einer Expertengruppe insbesondere zum
Schutze der Vegetation. Gilt in Kombination mit
SO (30 pug/m3 im Jahresmittel) sowie mit 05
(60 pg/m3 im Mittel wihrend der Vegetations-
periode).

Sachverstdndigenanhdérung des Bundesministers des
Innern, Berlin: Grenzwertvorschlag fiir Stickstoff-
dioxid zum Schutze der Bevdlkerung vor mdglichen
NO,-bedingten Gesundheitsschdden.

"National primary and secondary ambient air quality
standard". Der "primary standard" soll, unter Be-
riicksichtigqung eines angemessenen Sicherheitsab-
standes, den Schutz der menschlichen Gesundheit ge-
wdhrleisten. Der '"secondary standard"” hat die Er-
haltung der offentlichen Wohlfahrt zum Ziel, also
insbesondere den Schutz der menschlichen Umwelt.

Rat der Europdischen Gemeinschaften: Leitwert 2zum
Schutz insbesondere der menschlichen Gesundheit so-
wie als Beitrag zu einem langfristigen Schutz der
Umwelt.

"Ambient Air Quality Standard". Der Tagesmittelwert
muss innerhalb oder unterhalb des angegebenen Be-
reichs liegen.

Verein deutscher 1Ingenieure: Maximale Immissions-
Konzentration 2zum Schutze des Menschen. Der Wert
soll nicht mehr als einmal pro Monat iiberschritten
werden. Kombinationswirkungen mit SO, und Schwe-
bestaub beriicksichtigt.

"Emergency level" (Alarmwert).

Weltgesundheitsorganisation, Genf: Environmental
Health Criteria. Richtlinie 2zum Schutze der mensch-
lichen Gesundheit. Beinhaltet einen minimalen 8i-
cherheitsfaktor von 3 bis 5. Grdssere Sicherheits-
faktoren werden als notwendig erachtet 2zum Schutze
von Risikogruppen und bei gleichzeitger Anwesenheit
weiterer Luftschadstoffe.

Verein deutscher Ingenieure: Maximale Immissions-
Konzentration zum Schutze der menschlichen Gesund-
heit (Richtlinie vom September 1974).
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(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)
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Weltgesundheitsorganisation, Regionalbiiro fiir Euro-
pa: Empfehlung einer Expertengruppe insbesondere zum
Schutze der Vegetation. Gilt in Kombination nmit
SO (30 mg/m3  im Jahresmittel) sowie mit NO,
(30 pg/m3 im Jahresmittel und 95 ug/m3 als maxi-
maler 4h-Mittelwert).

Unweltbundesamt Berlin: Luftqualititskriterien f4r
photochemische Oxidantien. Ozon-HOéchstkonzentra-
tionen 2zum Schutze empfindlicher Pflanzen gegen
Ozon als Einzelkomponente.

Umweltbundesamt Berlin: Luftqualitdtskriterien fiir
photochemische Oxidantien. Ozon-Hochstkonzentra-
tionen zum Schutze mittelempfindlicher Pflanzen ge-
gen Ozon als Einzelkomponente.

"Ambient Air Quality Standard" fiir Gesamtoxidantien.
Darf nicht iiberschritten werden.

Weltgesundheitsorganisation, Genf: Environmental
Health Criteria. Richtlinie fiir Photooxidantien
insgesamt zum Schutze der menschlichen Gesundheit.
Soll héchstens einmal pro Monat iberschritten wer-
den.

Weltgesundheitsorganisation, Genf: Environmental
Health Criteria. Richtlinie fiir ©Ozon zum Schutze
der menschlichen Gesundheit. Beinhaltet keinen
Sicherheitsfaktor.

Weltgesundheitsorganisation, Regionalbiiro fiir Euro-
pa: Empfehlung einer Expertengruppe insbesondere
zum Schutze der Vegetation.

Verein deutscher Ingenieure: Maximale Immissions-
Konzentration zum Schutze der menschlichen Ge-
sundheit (Richtlinien-Entwurf vom Mirz 1986).

Weltgesundheitsorganisation, Genf: Environmental
Health Criteria. Richtlinie zum Schutze der mensch-
lichen Gesundheit.
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Sehr geehrter Herr Ozdemir,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Thnen fiir die Einladung zur Anhérung im Ausschuss fiir Verkehr und digitale Infrastruk-
tur des Deutschen Bundestages und nehmen gern wie folgt Stellung:

1. Umsetzung des zwischen der Bundesregierung, Vertretern der Linder und Kommunen am
28.11.2017 in Berlin verabredeten ,,Sofortprogramms Saubere Luft 2017 bis 2020

Der Deutsche Stidtetag hat die beabsichtigte ziigige Umsetzung des zwischen der Bundesregierung,
Vertretern der Lander und Kommunen am 28.11.2017 in Berlin verabredeten ,,Sofortprogramms
Saubere Luft 2017 bis 2020 begriifit. Allerdings gestaltet sich die Abwicklung des Sofortpro-
gramms fiir die betroffenen Kommunen ausgesprochen sperrig. Zum gegenwértigen Zeitpunkt muss
davon ausgegangen werden, dass Sofortmafinahmen seit Ende Oktober 2017 ausschlieflich auf
Grundlage kommunaler Initiativen und mit kommunalen Mitteln durchgefiihrt worden sind. Ein
Riickgriff auf die bereitgestellten Bundesmittel konnte aufgrund der wenig praxisgerechten Forder-
mittelregularien bislang nicht erfolgen.

Die Lotsenstelle ,,Fonds Nachhaltige Mobilitéit™ wurde hingegen schnell eingerichtet und hat ihre
Arbeit effizient aufgenommen, wenngleich derzeit eine zunehmende Ausdiinnung der Dienstleistun-
gen fiir die Kommunen festzustellen ist.
Wir gehen davon aus, dass auch das geplante ,,Kompetenznetzwerk nachhaltige stddtische Mobilitat*
durch den Bund im Zusammenwirken mit den Lédndern und den kommunalen Spitzenverbdanden
kurzfristig aufgebaut wird und in diesem Herbst die Arbeit aufnehmen kann.
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Uber 60 Stidte befinden sich derzeit in dem Prozess zur Aufstellung von Masterplinen, in deren
Rahmen MaBnahmen mit hoher Wirksamkeit fiir die Reduktion von NO, vorgeschlagen und die vom
Bund zur Vorsausetzung fiir weitergehende Fordermafinahmen gemacht wurden. Zu den drei we-
sentlichen Forderbereichen ,,Nachriistung von Bussen im 6ffentlichen Personenverkehr, ,,Elektro-
mobilitit* und ,,Digitalisierung® sind Forderaufrufe veroffentlicht. Die Férderbescheide iiber die
Erstellung von Masterpldnen (16 Mio. EUR) wurden am 20.12.2017, die ersten Forderbescheide fiir
MafBnahmen am 15.06.2018 erteilt. Der forderunschidliche vorzeitige Vorhabenbeginn wurde - zwar
nicht wie im Sofortprogramm festgelegt ab 29.11.2017 - aber nunmehr mit Veroffentlichung der
Forderrichtlinie also spétestens ab Mai 2019 gewihrt.

Die Entscheidung zur Umsetzung tiber bestehende Forderrichtlinien und Begrenzung auf wenige
ausgewahlte neue Fordermoglichkeiten ist zwar programmatisch, administrativ und mit Blick auf die
EU-notifizierungsrechtlichen Voraussetzung nachvollziehbar. Allerdings wére es aus planungsprak-
tischer und vollzugstechnischer Sicht wesentlich hilfreicher gewesen, anstelle von elf unterschiedli-
chen Forderrichtlinien einen tatsdchlich schnell adressierbaren und aktionsorientierten Sofortfonds
einzurichten, der nach den Kriterien Problemadiquanz, Wirksamkeit und standortgerechte Vertei-
lung die dringendsten MaBBnahmen zur umgehenden Reduzierung von NOx-Emissionen zu 100 %
finanziert hitte.

Die durchzufiihrenden MafBBnahmen waren in den betroffenen Stédten auch ohne die Erstellung der
vom Bund geforderten Masterpline ganz {iberwiegend bekannt und sind seit geraumer Zeit in den
MaBnahmepldnen zu den Luftreinhaltepldnen niedergelegt. Sie konnten jedoch von den betroffenen
Stddten nicht ohne Fordermittel durchgefiihrt werden. Der nunmehr deutlich verzogerte Beginn der
Umsetzung von vom Bund und Léndern geférderten Maflnahmen droht nun ihre Wirksamkeit so
verspitet einsetzen zu lassen, dass die zustidndigen Gerichte ihnen mit Blick auf die vom Bundes-
verwaltungsgericht gesetzten Fristen womdglich keine immissionsmindernde und Fahrverbote ver-
meidende Wirkung mehr zumessen werden. Es war seit Sommer 2017 eine Frage von Monaten, die
Emissionen wirksam zu senken. Dieser Herausforderung haben bislang ausschlieBlich die betroffe-
nen Stidte durch selbstinduzierte und —finanzierte Mainahmen Rechnung zu tragen versucht.

Der Deutsche Stidtetag begrii3t, dass die Bundesregierung gemif3 der Koalitionsvereinbarung das
Sofortprogramm ,,Saubere Luft 2017-2020* fortschreiben und verstetigen will. Hier ist - auch mit
Blick auf das angekiindigte Vertragsverletzungsverfahren der EU zur Luftreinhaltung - ein kontinu-
erlich angelegtes Wirken der Fordermittelgeber angezeigt. Eine bessere Forderung des Umweltver-
bundes von OPNV, FuB3- und Radverkehr und von schadstoffarmen Fahrzeugtechniken ist notwendi-
ge Voraussetzung, um die Luftqualitit in den Stddten insgesamt zu verbessern.

Ferner hat der Deutsche Stidtetag die Vorschlige der Bundesregierung gegeniiber der EU Kommis-
sion zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte vom 11. Februar 2018 zur Kenntnis genommen. Wir
erwarten, dass diese Vorschlige gemeinsam mit den Stddten weiterentwickelt und auf eine breitere
Basis gestellt werden. Die Vorschldge zur Regulierung des Verkehrs und der Durchfiihrung von
Modellvorhaben kdnnen einen weiteren Beitrag zur Verbesserung der Luftqualitét leisten. Voraus-
setzung hierfiir ist allerdings, die Mittel fiir den OPNV deutlich zu erhdhen und in Bezug auf den
Vorschlag eines kostenfreien OPNV die volle Kostendeckung sicherzustellen.

2. Konsequenzen aus den Urteilen zu Diisseldorf, Stuttgart und Aachen
Der Deutsche Stidtetag halt es fiir selbstverstidndlich, generelle Fahrverbote in Stadten als duf3erstes

Mittel der Luftreinhaltung so weit wie moglich zu vermeiden und gerichtlich angeordnete Verbote
auf ein Mindestmal3 zu begrenzen. Dazu sollen jetzt u.a. hochwirksame MaBnahmen im Rahmen des
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Sofortprogramms Saubere Luft der Bundesregierung dienen. Gerichtlich aufgegebene Fahrverbote
zu verhindern oder zu vereiteln, kann im Rechtsstaat nicht Ziel kommunaler Politik sein.

Nach den Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts zu Fahrverboten fiir Diesel-Pkw hélt der Deut-
sche Stadtetag die Fortschreibung der staatlichen Luftreinhaltepldane in den betroffenen Stadten und
Regionen fiir erforderlich. Im Rahmen dieser Fortschreibung sind auch strecken- und/oder zonenbe-
zogene Verkehrsverbote filir stark emittierende Diesel-Pkw zu priifen. Wir erwarten vom Bund die
Einflihrung einer blauen Plakette zur Kennzeichnung abgasarmer Diesel-Pkw. Ein wirksamer Voll-
zug eventueller Verkehrsbeschrinkungen kann nur dann gewahrleistet werden, wenn die Kennzeich-
nungsverordnung (35. BImSchV) entsprechend fortgeschrieben wird. Die neuen Anforderungen des
Bundesverwaltungsgerichts an die Zuldssigkeit und VerhiltnisméaBigkeit von Fahrverboten wurden
erstmals nun auch in einem Urteil des VG Aachen beriicksichtigt.

Der Deutsche Stidtetag betont ausdriicklich, dass die Automobilindustrie in der Pflicht steht, effizi-
entere und saubere Verbrennungsmotoren auf den Markt zu bringen und Fahrzeuge, die die Schad-
stoffwerte nicht einhalten, umgehend iiber ein ,,Software-Update* hinaus auch Hardware-seitig
nachzuriisten. In diesem Zusammenhang halten wir eine rasche Hardware-Nachriistung von Euro
5/6-Pkw fiir erforderlich. Die Kosten hierfiir sind von den Herstellern zu iibernechmen, da die Kaufer
im Vertrauen auf eine zumindest den Regeln der Technik entsprechende Abgasreinigung die Fahr-
zeuge erworben haben und nicht die Leidtragenden einer verfehlten Abgasreinigungsstrategie der
Hersteller sein diirfen.

Der Deutsche Stddtetag unterstreicht, dass Bund und Lénder gehalten sind, zur Verwirklichung der
Ziele des Umwelt- und Klimaschutzes im Verkehrsbereich den Umweltverbund (OPNV, Rad- und
FuBverkehr) deutlich stirken und MaBnahmen des Offentlichen Personennahverkehrs und eine Ver-
besserung der Radverkehrsinfrastruktur in den Stéddten und Regionen zu fordern.

3. Welche neuen Erkenntnisse bringen die Antrige der BT-Drucksachen?

Der Antrag aus der BT-Drs. 19/1360 verweist darauf, die Fahrzeughersteller in die Pflicht zu neh-
men. Das halten wir grundsétzlich fiir richtig, wenn auch am Ende als Ergebnis eine verhdltnisméfi-
ge und abgestimmte SofortmaBBnahme der Automobilindustrie stehen sollte und keine auf Dauer an-
gelegte biirokratische Verpflichtung der einzelnen Hersteller. Die Bewertung des ,,Sofortprogramms
Saubere Luft 2017-2020% aus dieser Drucksache teilen wir nicht. Richtig ist aber, dass dem auf3eror-
dentlichen Engagement von Bund, Landern und Kommunen zur Problemeinddmmung auch ein gro-
Berer Beitrag der Automobilindustrie gegentiberstehen muss. Ferner teilen wir die Grundiiberlegung,
dass es beziiglich von gerichtlich angeordneten selektiven Zufahrtsbeschrankungen darum gehen
muss, unterschiedliche Regelungen in den Stidten zu vermeiden. Der Vorschlag, Diesel-Pkw ab
Emissionsklasse Euro 4 bis Euro 6¢ nach Haufigkeit der Zulassung in Deutschland im RDE-
Verfahren zu messen und die Ergebnisse zu veréffentlichen, erscheint ein geeigneter Vorschlag, um
umgehende Verbesserungen in der Fahrzeugproduktion zu induzieren. Fiir den Erfolg von Nachriis-
tungsmalBnahmen entscheidend konnte sein, von den Herstellern die Offenlegung der relevanten
technischen Schnittstellen ihrer Euro-4-, Euro-5- und Euro-6-Fahrzeuge gegeniiber Drittanbietern
von Hardwarelosungen zu verlangen.

Der Antrag aus der BT-Drs. 19/1695 begegnet zunédchst rechtlichen Bedenken. Unionsrecht und
Bundesrecht verpflichten nicht die ,,Kommunen®, durch geeignete MaBinahmen in ,,ihren Luftrein-
halteplinen* den Zeitraum von Uberschreitungen der geltenden NO,-Grenzwerte so kurz wie mog-
lich zu halten, sondern den Staat. Die Erstellung der Luftreinhalteplédne ist i.d.R. staatliche Aufgabe.
Sie ruht i.d.R. bei den Bezirksregierungen der betroffenen Lander. Dort ist auch die Priifung und
Gewichtung mdglicher MaBBnahmenvorschlidge vorzunehmen. Klagegegner im BVerwG-Urteil wa-
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ren die Lander Baden-Wiirttemberg und Nordrhein-Westfalen. Die Kommunen werden diesbeziig-
lich nur um Vorschldge gebeten.

Im Detail finden gleichwohl auch in diesem Antrag verschiedene Ideen unsere Unterstiitzung. Dazu
gehort der Wunsch nach Vorlage eines realistischen Zeitplans zur Umsetzung des Sofortprogramms
»Saubere Luft” und die Verpflichtung der Automobilhersteller im Sinne des Verursacherprinzips,
Fahrzeuge mit Betrugssoftware ohne Einschrinkung auf eigene Kosten umzuriisten. Die im Antrag
geforderte Kosten-Wirksamkeits-Analyse ist u.E. nicht im Rahmen der Luftreinhaltepléne, sondern
iiberschldgig in den Masterplanen im Rahmen des Sofortprogramms zu erbringen. Daraus sind auch
Priorisierung von Maflnahmen abzuleiten und nicht andere ,.kompetitive Anreize* zu wihlen (insbe-
sondere nicht: Windhundprinzip/“First come first serve* unter den betroffenen Stadten). Das Grund-
anliegen eine ,,intelligente Mobilitdt* zu fordern, sehen wir auch hier grundsétzlich positiv. Ferner
wiirde sicher helfen, Kommunen bei der Implementierung von modernen Verkehrs- und Parkleitsys-
temen und Verbesserungen der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur zur Senkung der Schadstoffemis-
sionen und Entlastung besonders stickoxidbelasteter Verkehrsknotenpunkte zu unterstiitzen; letzteres
wire ein eigener, bisher nicht vom Sofortprogramm abgedeckter Forderbereich. Die Wirksamkeit im
Hinblick auf die Einhaltung der Luftgrenzwerte sehen wir allerdings bei dem indirekt wirkenden
MaBnahmen der Digitalisierung und Infrastrukturverbesserung nur zeitversetzt. Die Maflnahmen
konnen haufig erst Wirkungen im Jahr 2022 oder spater entfalten und sind daher zumindest fiir die
infolge des BVerwG-Urteils vorzunehmende Priifung im Rahmen der Luftreinhaltung nur bedingt
argumentativ geeignet. Das automatisierte und vernetzte Fahren sowie mogliche Wirkungen aus ei-
ner Anderung des Personenbeforderungsgesetzes sehen wir auerhalb des notwendigen Sofortmaf-
nahmenhorizonts.

4. Was funktioniert im Sofortprogramm noch nicht?

Der Deutsche Stadtetag sieht - trotz der ersten Erfolge - gleichwohl erheblichen Nachbesserungsbe-
darf bei Erlass und Ausgestaltung der Forderrichtlinien fiir eine schnelle Mittelbereitstellung aus
dem Fonds. Dazu sind fehlende Forderrichtlinien und Fordertatbestinde umgehend zu ergidnzen, z.B.
iiber die Forderung von Elektrobussen hinaus auch die Férderung von Wasserstoff und anderen al-
ternativen Antrieben. Die zugesagte Erhohung der Mittel fiir den Radverkehr (Erhéhung auf 200
Mio. EUR jéhrlich) ist noch nicht fiir eine Wirksamkeit im Rahmen des Sofortprogramms operatio-
nalisiert.

Die Stidte und Regionen werden - wenn das Gesamtpaket vorliegt - im Ergebnis durch eigene MaB-
nahmen die Verursachungsbeitrdge Dritter fiir die Luftverschmutzung tiberkompensieren. Das ist
weder kommunale noch staatliche Aufgabe. Daher bestand ein hohes Maf} an Einigkeit, dass die
betroffenen Stidte fiir solche KompensationsmaBBnahmen grundsitzlich keine Eigenmittel aus dem
Mobilititsfonds tragen. Das miissen Bund und Linder durch ausreichende Fordersétze und zulédssige
Kumulation von Fordermitteln ermdglichen. Eine Grundférderung von 50 % aus dem von Bund und
Automobilindustrie gemeinsam gespeisten Fonds ist deutlich zu gering. Die Forderrichtlinie Digita-
lisierung sieht eine solche Grundforderung vor, nach der 50 % der bislang verfiigbaren Gesamtmittel
i.H.v. 1 Mrd. Euro verausgabt werden sollen. Wir haben die Bundesregierung ersucht, die Forderho-
he erneut zu priifen und anzupassen. Bei anderen Forderungen an Kommunen kénnen beihilfefrei

80 % oder sogar 90 % in kumulativer Forderung gewihrt werden.

Es haben nicht alle betroffenen Stédte einen Antrag zur Férderung von Masterplénen ,,Nachhaltige
Mobilitdt fiir die Stadt™ gestellt. Dies ist zum einen darauf zuriickzufiihren, dass im Herbst 2017
nicht abschlieBend klar war, wer zum forderberechtigten Kreis gehort. Wir haben daher stets gefor-
dert, 30 betroffenen Stddten eine Nachfrist zu gewéhren, vergleichbare Konzepte zur Immissions-
minderung aus dem Verkehr zumindestens gleichzustellen, um auf die Férdermdglichkeiten zugrei-
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fen zu kénnen. Zwei Stédte haben das Angebot in Anspruch genommen und wurden dem Kreis der
forderfahigen Kommunen zugerechnet. Wir halten es auch fiir richtig, dass weiterhin die Grenzwert-
iiberschreitung 2016 Grundlage der Forderfahigkeit ist und Kommunen, die diese Grenzwerte 2017
knapp unterschreiten, auch zukiinftig forderfahig bleiben.

Ferner miissen zukiinftige FordermaBBnahmen, insbesondere zu Fragen der Digitalisierung, auf alle
Kommunen zugeschnitten werden, da ansonsten die schlechte Luftsituation in den Stédten tiber die
Zukunftsfragen der Mobilitét 4.0 entscheiden wiirde.

Nicht unerhebliche Irritationen im Kreis der betroffenen Stadte hat die Verdffentlichung des Forder-
aufrufs Digitalisierung ausgelost und zwar nicht wegen des Inhalts, sondern wegen der Frist der An-
tragstellung bis spétestens 31.08.2018. Dieser Forderaufruf richtet sich ausdriicklich an die Kommu-
nen, die einen Masterplan erstellen. Letzter Abgabetermin fiir die Masterplane ist der 28.08.2018.
Diese Frist ist nur mit Miihe einzuhalten und fiir eine kompetente Planung und Bewertung der MaB-
nahmen unerldsslich. Ferner bedeutet das, dass parallel zur Erstellung der Masterpldne, ohne eine
fachliche Einschitzung und politische Diskussion der Ergebnisse und Folgerungen, bereits Antrige
gestellt werden miissten. Dabei diirfte auch bedeutsam sein, dass {iber Digitalisierung geforderte
MafBnahmen eine Wirkung nicht wie bei Nachriistung, vorgezogenen Flottenerneuerung oder Ver-
kehrsbeschrankungen sofort entfalten konnen, sondern erst mittelfristig wirken. Ein ,, kompetitiver
Anreiz* an Kommunen diese Frist zu unterschreiten, fithrt zu schlechten Planungen, groben Ein-
schiatzungen und letztlich absehbar zur Befassung des Bundesrechnungshofs bei der Mittelverwen-
dung des Fonds. Wir fordern daher das Bundesverkehrsministerium als Herausgeber der Forderricht-
linie und des Forderaufrufs auf, die Frist des Forderaufrufs angemessen zu verlangern, zumal diese
MaBnahmen fiir die aktuelle Rechtsprechung ohnehin nicht mehr von Belang sind.

Aus unserer Sicht, sind zunichst die Ergebnisse aus den Masterpldanen und die sich daraus ergeben-
den Handlungsoptionen auszuwerten und Projekte (und deren Kosten) daraus abzuleiten. Nicht zu
vergessen ist, dass im Hinblick auf die Eigenmittel (50% der forderfahigen Kosten) auch Beschliisse
mit einigem Vorlauf und Gewicht zur Ko-Finanzierung durch die Stidte zu treffen sind.

SchlieBlich ist uns beziiglich der Forderung von Elektrobussen mitgeteilt worden, dass das Bundes-
ministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur in mindestens zwei Féllen beabsichtigt, die For-
derquote von 80 % der Mehrkosten auf 40 % abzusenken. Betroffen sind offensichtlich OPNV-
Aufgabentriger, die in der Flache das Verkehrsangebot ganz oder in Teilen im Wettbewerb aus-
schreiben. Diese Form der Ausschreibung ist eine von den Stiddten und der Politik gewiinschte und
gewollte Entwicklung. Die betroffenen Verkehrsunternehmen verfiigen liber langjahrige Betrauun-
gen. Die Wettbewerbsunschédlichkeit der Forderung von Elektrobussen, kann u.E. hier durch zu-
sdtzliche Anforderungen an die Unternehmen (z.B. die geforderten Busse fiir den dauerhaften Ein-
satz am geforderten Ort zu halten und falls erforderlich ggf. auch an Nachfolger zu {ibergeben oder
durch Garantien des OPNV-Aufgabentriigers) gewihrleistet werden. Wir bitten um dringende Prii-
fung. Eine Ungleichbehandlung gefdhrdet hier den Erfolg des Sofortprogramms.

Mit freundlichen Griiflen
In Vertretung

NG /ka

Hilmar von Lojewski
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Zu Beginn der Diskussion sei die Frage erlaubt, ob es wirklich opportun ist, mit einer auBerst fragwirdigen
Diesel-Kampagne derzeit einen weiteren Keil in die ohnehin tief gespaltene Gesellschaft zu treiben und dreizehn
Millionen Fahrzeugbesitzer kalt zu enteignen. Bei aller berechtigten Kritik am Management der Automobil-
industrie ist es weder volkswirtschaftlich noch sozial zu verantworten, eine Schlisselbranche der deutschen
Industrie angesichts zunehmender Spannungen im Welthandel derart massiv unter Druck zu setzen, denn vieles
an der derzeitigen Diskussion ist schlichtweg falsch.

1. Nicht ein Mensch stirbt in Deutschland an Schadstoffemissionen, die aus den Dieselmotoren deutscher Pkw
stammen. Mit einer sehr einfachen Rechnung sind epidemiologische Studien, die zehntausende Todesfélle
auf die verkehrsbedingten Feinstaub-, Stickoxid- und Ozonbelastungen zurtickfihren, ad absurdum zu
flhren.

2. Deutsche Dieselfahrzeuge zeichnen sich im weltweiten Vergleich selbst unter Berlicksichtigung der Abgas-
manipulationen durch hervorragend niedrige Schadstoffemissionen aus.

3. Inden vergangenen 15 Jahren konnte der SchadstoffausstoB bei Dieselmotoren um 84 Prozent und bei
Benzinmotoren um 60 Prozent gesenkt werden.

4. Moderne Dieselfahrzeuge mit Euro-6 gehéren zu den saubersten Verkehrsmitteln im urbanen Verkehr. Ein
Diesel-Pkw emittiert mit 80 mg NOy pro km deutlich weniger Schadstoffe als Linienbusse (550 mg NOx pro
Fahrgast auf einem Kilometer) sowie Nahverkehrsziige (240 mg NOy pro Fahrgast auf einem Kilometer) und
liegen bei einem Besetzungsgraden von mehr als einer Person auch unter den Emissionswerten von
StraBen-, U- und S-Bahnen.

5. Fahrverboten flr Diesel-Pkw verletzen somit die in den europaischen Richtlinien vorgeschriebene Verhaltnis-
maBigkeit nach dem Verursacherprinzip massiv.

6. Die CO;-Bilanz des Diesel-Motors fallt im Vergleich zu anderen Verbrennungsmotoren 15 Prozent glinstiger
aus. Vergleichbare Kraftstoffeinsparungen werden in Hybridfahrzeugen mit wesentlich héherem tech-
nischen Aufwand erreicht. Die derzeitige Diskussion entbehrt daher auch in Hinblick auf das Erreichen
der Klimaschutzziele jeglicher Logik.
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10.

11.

12.

13.

14.

Das Beispiel der Synchronisation der Verkehrsleiteinrichtungen in Los Angeles demonstriert, dass durch
Digitalisierung und Verfllssigung des Verkehrs ein dquivalentes Einsparpotential von 15 Prozent an
Kraftstoffen und somit Schadstoffemissionen erreicht werden kann.

Die Grenzwertregelungen in den europaischen Luftreinhalterichtlinien und der deutschen Bundes-
Immissionsschutzverordnung bezlglich Ozon, Feinstaub und Stickoxiden entsprechen in keiner Weise
mehr dem mittlerweile erreichten Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse zu

= natlrlich verursachten Luftbelastungen,

= meteorologisch bedingten Grenzwerttberschreitungen,
= |okalen Austauschbedingungen sowie

= statistisch signifikant nachweisbaren Gesundheitsrisiken.

Der Bundesregierung wird dringend empfohlen, eine Novellierung dieser europaischen Richtlinien
anzustreben, da nachgewiesen werden kann, dass bestimmte Grenzwertverletzungen durch keinerlei Luft-
reinhaltemaBnahme vermieden werden kdnnen. Aufwendige juristische Verfahren vor dem europaischen
Gerichtshof und drohende Strafzahlungen (in mehrfacher Millionenhéhe) sind nur durch eine Revision der
Gesetze auf der Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und nicht durch immer rigidere
LuftreinhaltemaBnahmen zu vermeiden.

Die Luftqualitat hat sich in den vergangenen 20 Jahren nicht nur in den deutschen Ballungsgebieten,
sondern in ganz Europa ganz erheblich verbessert. Seit der Wiedervereinigung sanken die Stickoxid-
emissionen von 2.9 Mio. Tonnen auf 1.2 Mio. Tonnen. Die Jahresmittelwerte auf dem Land liegen derzeit
bei 10 pg/m? und in den Stadten bei 20 bis 30 ug/m* NO,. Auch an verkehrsreichen StraBen liegt die Stick-
oxidbelastung im Durchschnitt unter 40 pg/m? NO,. Lediglich an einzelnen Messstationen wurden die
Grenzwerte Uberschritten. Mit der Verbesserung der Luftqualitat einher geht eine deutliche Verschiebung
des Verhaltnisses zwischen anthropogen verursachter zu natlrlich bedingter Luftbelastung.

Wahrend Stickoxidbelastungen in urbanen Zentren zu einem Uberwiegenden Anteil auf die Verbrennungs-
prozesse in Industrie- und Heizungsanlagen (60 Prozent) sowie Verbrennungsmotoren in Fahrzeugen

(40 Prozent) zurtickzufiihren sind, werden die Ozon- und Feinstaubkonzentrationen im Wesentlichen durch
luftchemische Prozesse (mikrobiologische Stickoxidquellen, Sonneneinstrahlung) und meteorologische
Vorgange (Inversionswetterlagen, Thermik) in der unteren Atmospharenschicht gepragt.

Grenzwertlberschreitungen der Feinstaub- und Ozonkonzentrationen kénnen daher durch fahrzeug-
technische Ausstattungen, verkehrsbeschrankende MaBnahmen oder Emissionsvorschriften flr Industrie-
und Heizungsanlagen i.d.R. nicht beeinflusst werden.

Naturliche Feinstaubbelastung in den Konzentrationen, wie sie in Deutschland gemessen werden, flihrt
auch bei Langzeitexposition zu keinen statistisch nachweisbaren erhéhten Gesundheitsrisiken. Die
Environmental Protection Agency (EPA) in den USA hat daher 2006 den 50-ug-PM10-Grenzwert auBer
Kraft gesetzt und durch Grenzwertwerte auf der Basis von Dreijahresmittelwerten ersetzt, die den
witterungsbedingten Schwankungen deutlich eher entgegenkommen.

Dariber hinaus halt die EPA einen Stickoxid-Grenzwert von 103 pg/m3 fir gesundheitlich unbedenklich.
Dieser amerikanische Grenzwert wird in Deutschland an keiner Messstation tberschritten.
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15. Betrachtet man das Verhaltnis zwischen naturlicher Feinstaubbelastung und dem statistisch nachweisbaren,
marginalen Anteil durch Dieselmotorabgase, sind die Grenzwertregelungen zu PM10 und PM2.5 grund-
satzlich in Frage zu stellen.

16. Durch eine Entscharfung der Emissionsgrenzwerte flr Feinstaub waren auch die NO-Probleme motor-
technisch deutlich einfacher zu I6sen, da die Abgasrickfihrung zur Reduktion der Stickoxidemissionen
effizienter eingesetzt werden konnte.

17. Dass lokale Austauschbedingungen einen entscheidenden Einfluss auf die Schadstoffkonzentrationen in der
Luft haben, wird am Beispiel der Feinstaubbelastung in den Stuttgarter U-Bahnstationen deutlich, die mit
120 pg/m? deutlich Gber den Feinstaubkonzentrationen der prominenten Messstelle am Neckartor liegen.

18. Zu Recht wird in der Diskussion derzeit die Aufstellung der Messcontainer in unmittelbarer Nahe der
StraBen in Frage gestellt. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben eine ausreichende Distanz (bis zu 10 m,
im Kreuzungsbereich bis zu 25 m) zur unmittelbaren Quelle und ungehinderte Vermischung der Abgase mit
der AuBenluft vor. Unter Beachtung der Stickoxid-Grundbelastung, thermodynamischer Austauschprozesse
und dem Strémungsfeld eines linienférmigen Schadstoffeintrags sind durch eine Verschiebung des Mess-
standortes bereits um 4 m bis 6 m bis zu 40 Prozent niedrigere Stickoxidkonzentrationen zu erwarten.

19. Auch das Argument der besonderen Schutzwurdigkeit von Kindern, alteren oder versehrten Menschen in
den Diskussionen zur Aufstellung der Messcontainer sowie zu den Uber 20-fach héheren Stickoxidgrenz-
werte in der giltigen Arbeitsstattenverordnung ist so nicht aufrechtzuerhalten. Die Expositionszeit dieser
besonders schutzwurdigen Gruppen in unmittelbarer Nahe der Fahrbahn ist vernachlassigbar.

20. Um Fahrverbote und andere restriktive LuftreinhaltemaBnahen kiinftig unabhangig vom Messstandort
sowie bezogen auf besonders schutzwirdige Bevolkerungsgruppen und Anwohner verkehrsreicher StraBBen
begrinden zu kénnen, wird vorgeschlagen, mit mobilen Messsystemen im Umfeld einer kritischen
Messstation flachendeckende Messungen in angrenzenden Kindergarten, Altenheimen, Krankenhausern,
Park- und Wohnanlagen durchzufiihren und die Messdaten nach einem standardisierten Verfahren
auszuwerten. Ein entsprechendes Messgerat wird in der Anhérung vorgestellt.

Es macht betroffen, dass die Forderung nach einer ideologiefreien Debatte und allgemeinverstandlichen
Erlauterungen wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Dresdner Lokalpresse

http://m.dnn.de/Dresden/Lokales/Dresdner-Professor-fordert-ideologiefreie-Debatte-ueber-Schadstoffe-durch-Autoverkehr
https://www.sz-online.de/nachrichten/was-wirklich-zum-himmel-stinkt-3750394.html
http://www.dnn.de/Dresden/Lokales/Verkehrsprofessor-Klingner-fordert-Atempause-fuer-Endlos-Diskussion-um-Luftschadstoffe

zu einer rasanten Verbreitung im gesamten deutschsprachigen Raum und weit Uber hundert Zuschriften gefihrt
hat, in denen fir den Mut gedankt wird, sich damit in der Offentlichkeit zu duBern. Es sollte uns zu bedenken
geben, dass ein Institut mit dem wissenschaftlichen Renommee und der Integritat eines Fraunhofer Instituts Gber
Jahre von der ¢ffentlichen Férderung durch Landesumweltamter sowie Bundesumweltamt ausgeschlossen und
damit der Zugang zu weiteren Messdaten verweigert wird, nachdem eine im Auftrag des Bundesverkehrs-
ministeriums durchgefihrte Studie der damaligen EU-Abgeordneten der CSU, Frau Dr. WeiB3gerber, ausreichend
Argumente geliefert hat, eine Verscharfung der Luftreinhaltegesetzte durch das Europaische Parlament zu ver-
hindern. Die damals veroffentlichten Paper (https:/cloud.ivi.fraunhofer.de/s/zZHXQ8AMqcrgsXC9) hingegen
verzeichnen bis heute eine rege Zitationsrate.

Al 1y

Institutsleiter Fraunhofer IVI
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Einleitung

Der BUND nimmt die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Antrag der Fraktion der FDP ,Intelligente
MaBnahmen zur Verbesserung der Luftqualitdt in deutschen Stadten ergreifen - Fahrverbote verhindern”
und zu dem Antrag der Fraktion DIE LINKE. ,Hersteller zu wirksamen technischen Nachriistungen von
Diesel-Pkw auf ihre Kosten verpflichten - Fahrverbote vermeiden” gerne wabhr.

Der gesetzliche Grenzwert fiir Stickstoffdioxid (NO2) von 40 pg/m3 im Jahresmittel wurde bereits 1999
auf Vorschlag der EU-Kommission von den EU-Mitgliedstaaten beschlossen. Er ist seit dem Jahr 2010
verbindlich einzuhalten. 2017 wurde der gesetzliche NO2-Grenzwert in Deutschland an 111 verkehrsna-
hen Luftmessstationen in 65 Stadten Uberschritten, an 75 weiteren Stationen in 63 Stadten wurde der
Grenzwert nur knapp eingehalten (36-40 ug/m3). Es ist nicht ausgeschlossen, dass durch Verdnderungen
der verkehrlichen Situation oder ungiinstigen Wetterlagen die Zahl der Stadte mit Grenzwertlberschrei-
tungen wieder ansteigt, statt weiter zu sinken.

In diesem Zusammenhang sei zudem angemerkt, dass eine Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte nicht
gleichzeitig bedeutet, dass keine gesundheitlichen Schadigungen mehr eintreten. Das Umweltbundesamt
(UBA) hat dies in seiner Studie ‘Quantifizierung von umweltbedingten Krankheitslasten aufgrund der
Stickstoffdioxid-Exposition in Deutschland’ aufgearbeitet und belegt. Die Einhaltung der gesetzlichen
Grenzwerte fiir Stickstoffdioxid ist nach Auffassung des BUND also lediglich eine Mindestanforderung,
gegen die in keinem Fall verstoBen werden darf. Dariiber hinaus weist der BUND darauf hin, dass eine
flichendeckende Minderung der NO2-Werte notwendig ist. MaBnahmen, die lediglich dazu dienen, die
gesetzlichen Grenzwerte an den Messstationen einzuhalten, sind nicht ausreichend. Laut UBA sind Die-
sel-Pkw aktuell mit 72,5 Prozent an den NO2-Emissionen im Stadtverkehr beteiligt.

Schaden durch NO2

Stickstoffdioxid schadigt Mensch, Tier und Umwelt. Uber die Atemluft aufgenommen gelangt es tief in
die menschliche Lunge und beeintrachtigt deren Funktion, fiihrt zu Reizungen der Schleimhdute und
Infektionen. Dauerhaft hohe Stickstoffdioxidkonzentrationen kénnen iiberdies zu chronischem Husten,
Bronchitis und Asthma fiihren. Besonders betroffen sind dabei unter anderem Kinder: Bereits bei einer
geringen Aussetzung steigt bei ihnen bei ihnen das Risiko an Asthma zu erkranken deutlich.

Die Europdische Umweltagentur (EEA) nennt in ihrem ‘Air quality in Europe - 2017 report' Zahlen zu den
NO2-bedingten, vorzeitigen Todesfallen in Europa. Allein hierzulande starben im Jahr 2014 demnach
12.860 Menschen vorzeitig an den zu hohen Belastungen mit NO2; europaweit liegt die Zahl bei 78.000.

Leider fehlt fiir die Bundesrepublik Deutschland noch immer eine Aufstellung aller volkswirtschaftlichen
Kosten fiir Krankheit, Mortalitat, Ernteausfdlle und Naturkosten, die mit der hohen NO2-Belastung ein-
hergehen.
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EU-Klage

Am 17. Mai wurde die Bundesrepublik Deutschland (BRD) von der Europdischen Kommission wegen dau-
erhafter Uberschreitung der gesetzlichen NO2-Grenzewerte vor dem Europiischen Gerichtshof (EuGH)
verklagt. Dies war der vorerst letzte Akt in einem jahrelangen Austausch zwischen den zwei Parteien, der
bereits weit vor dem offentlichen Bekanntwerden des Diesel-Abgasskandals begann. Bereits am 07. Ok-
tober 2011 teilte die BRD in einem Schreiben an die EU-Kommission mit, dass die gesetzlichen NO2-
Grenzwerte in 57 so genannten Luftqualitdtsgebieten (bspw. Rheinisches Braunkohlerevier oder Bal-
lungsraum Stuttgart) nicht eingehalten werden. Der mit dem Schreiben einhergehende Antrag auf Frist-
verlangerung zur Einhaltung der gesetzlichen NO2-Grenzwerte um 5 Jahre (bis zum 1. Januar 2015)
wurde seinerzeit fiir die meisten dieser Gebiete abgelehnt. Schon damals reichten der EU-Kommission die
Ausfiihrungen der Bundesregierung nicht. Diese sollte darlegen, wie die ‘Einhaltung der jeweiligen NO2-
Grenzwerts bis zum 01. Januar 2015 oder friiher erreicht werden kann.! Schon 2011 hatten die deutschen
Behorden den Verkehr als Hauptquelle der erhohten NO2-Belastung identifiziert.

In einem weiteren Schreiben aus dem August 2015 teilt die Bundesregierung der EU-Kommission folgen-
des mit: ‘Die Bunderepublik Deutschland nimmt in diesem Zusammenhang die Darlequng der EU-
Kommission [...], dass ,Euro 5...hinsichtlich der Verringerung der NOx-Emissionenl...] unwirksam war” be-
stdtigend zur Kenntnis. Belastbare Indizien, dass die realen durchschnittlichen NOx-Emissionen auch von
derzeit auf den Markt kommenden Euro-6-Diesel-Pkw erheblich héher sind als der einzuhaltenden Grenz-
wert (80 mg/km), liegen erst seit Herbst 2014 vor [...]. Messungen an neuen Euro-6-Fahrzeugen haben
ergeben, dass sich die Emissionen im Bereich von 500 mg/km befinden, also den Emissionsgrenzwerten, die
fiir Euro-3-Fahrzeuge galten.

Der Diesel-Abgasskandal wurde also mitnichten erst im Herbst 2015 durch die Enthiillungen rund um die
illegalen Manipulationen bei Volkswagen bekannt. Zumindest Teile der Bundesregierung wussten nach
eigenen Angaben bereits deutlich friiher, dass Fahrzeuge der Abgasstufen Euro 5 und Euro 6 keinen aus-
reichenden Beitrag zur notwendigen Minderung der NO2-Belastungen in den Stidten beitragen werden.

Vorschlage der EU-Kommission aus dem Juni 2015, die zu einer merklichen Reduktion der NO2-
Belastungen héatten beitragen kdnnen, waren u.a. ‘das Verbot von Dieselfahrzeugen in einigen stddtischen
Gebieten und die Férderung von Hybrid- und Elektroautos oder anderer Fahrzeuge, die ohne Schadstoff-
ausstoB betrieben werden kénnen.[...] In jedem Fall hitte Deutschland als ersten Schritt seine Steuerpolitik
dndern kénnen, die Anreize fiir Dieselfahrzeuge bietet.’ Diese Vorschlage wurden von der Bundesregierung
komplett ignoriert, weshalb die Klage vor dem EuGH nur folgerichtig war und vom BUND begrii3t wird.

BUND-Klage auf Verkaufsstopp von Euro 6-Neuwagen

Da alle vorhergehenden MaBnahmen den weiteren Verkauf von Diesel-Neuwagen der Abgasnorm Euro 6,
die ihre gesetzlichen NOx-Grenzwerte im Realbetrieb auf der StraBe nicht einhalten, zu unterbinden
abgewiesen wurden, reichte der BUND im Juli 2017 vor dem Verwaltungsgericht Schleswig Klage gegen
das dafiir zustandige Kraftfahrtbundesamt (KBA) ein. Die im April 2016 im Bericht der Untersuchungs-
kommission "Volkswagen" veroffentlichte KBA-Felduntersuchung hatte nachgewiesen, dass der weitaus
tiberwiegende Teil der dort untersuchten Euro 6-Diesel-Fahrzeuge den gesetzlichen NOx-Grenzwert von
80 mg/km im realen Fahrbetrieb deutlich liberschreiten. Damit belasten fabrikneue Diesel-Pkw, die nicht
der neuesten Abgasnormen Euro 6d oder Euro 6d-TEMP entsprechen und noch bis Herbst 2019 als Neu-
wagen verkauft werden diirfen, die Menschen in den hoch belasteten Gebieten zusatzlich.
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Nach Auffassung des BUND hat das KBA nicht nur die Mdglichkeit im Falle von Grenzwertiiberschreitun-
gen ein Verkaufsverbot fiir die beanstandeten Pkw zu verhdngen, es ist nach Artikel 10 Absatz 5 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 715/2007 sogar dazu verpflichtet. Kommt die Behdrde dieser Handlungspflicht nicht
nach, bedeutet dies nach Ansicht des BUND die faktische Legalisierung rechtswidriger Grenzwertiiber-
schreitungen zu Lasten von Umwelt und menschlicher Gesundheit.

Die gerichtliche Entscheidung darliber, ob die tatsachlichen Schadstoffemissionen der Euro 6-Diesel-
Neuwagen die auf Priifstinden gemessenen Emissionen uberschreiten diirfen, steht noch aus. Dass der
BUND die richtigen Schliisse aus den Messungen gezogen hat, zeigt dass das KBA nach unserer Klage
sowohl den Verkauf von einigen Porsche- als auch einigen Audi-Modellen mit Dieselaggregaten unter-
sagt hat.

Riickrufe und Nachriistunq der Euro 5-Diesel-Pkw

Anders als bei den Euro 6-Diesel-Neuwagen ist flr alle Euro 5 und Euro 6-Diesel-Bestandsfahrzeuge, fiir
die vom Kraftfahrtbundesamt ein offizieller Riickruf ausgesprochen wurde, die lllegalitdt bereits nachge-
wiesen. Leider wurden aus der Vielzahl an Messergebnissen von unabhangigen Instanzen, aber auch den
offiziellen Messungen des KBA, falsche Schliisse gezogen. Statt die Fahrzeuge, bei denen erhéhte NOx-
Realemissionen festgestellt wurden, durch die Hersteller und auf deren Kosten mit einer wirksamen Ab-
gasnachhandlung nachristen zu lassen, wurde eine fiir die Hersteller deutlich preisgiinstigere, aber leider
euch deutlich weniger effektive MaBnahme gewahlt. Die verpflichtende Nachbesserung der Fahrzeug-
Software hat aus Sicht des BUND vor allem den Zweck, die eindeutig illegalen Software-Module gegen
solche zu ersetzen, die mit der aktuellen Rechtsauffassung der Bundesregierung kompatibel sind.

Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums (BMVI) sollen die vom KBA veranlassten Software-
Updates bei den jeweiligen Fahrzeugen eine NOx-Reduktion von 25-30% realisieren. Die Software-
Updates fiihren also nicht dazu, dass die nachgebesserten Fahrzeuge ihren gesetzlichen NOx-Grenzwert
danach einhalten.

Das Handelsgericht Wien halt Software-Updates sogar flir unzumutbar fiir die Kund*innen. In einem
unldngst entschiedenen Verfahren einer Kundin gegen VW stellt das Gericht klar: "Die Kldgerin wird auf-
grund der mit der Nachriistung verbundenen mdglichen Beeintréichtigung auch nach Durchfiihrung der
von Volkswagen angebotenen technischen MalBnahmen nicht so gestellt, wie sie es zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses annahm.”

Die in diesem Fall angeordnete Riicknahme des Fahrzeugs ist aus Sicht des BUND fiir die Kund*innen eine
mogliche Alternative zur verpflichtenden, wirksamen Hardware-Nachriistung auf Kosten der Hersteller.

Dieselgipfel und Fahrverbote

Auf Druck durch drohende Fahrverbote und die in der Zwischenzeit realisierte EU-Klage, kam das 'Natio-
nale Forum Diesel' der Bundesregierung im August 2017 zustande. Die Ziele waren dabei nicht die Si-
cherstellung der schnellstmdglichen Einhaltung der gesetzlichen NO2-Grenzwerte in unseren Stddten
und der Schutz von Mensch und Umwelt, sondern in erster Linie die Vermeidung von Fahrverboten. Die
beschlossenen MaBnahmen bleiben seitdem weit hinter den von denen am Dieselgipfel Beteiligten for-
mulierten Erwartungen zurlick und werden keinen ausreichenden Beitrag zu einer zeitnahen Einhaltung
der gesetzlichen NO2-Grenzwerte leisten. Die freiwilligen Software-Updates kommen nur sehr langsam
voran, nach Angaben der dpa vom 16.03.2018 wurden bis zu diesem Zeitpunkt erst 230.000 von 2,84
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Mio angekiindigten, freiwilligen Software-Updates durchgefiihrt. Andere im 'Sofortprogramm Saubere
Luft 2017-2020" angekiindigte MaBnahmen werden ihre Wirksamkeit, wenn {iberhaupt, erst langfristig
entfalten konnen. Die Probleme, der mit den Kaufbeihilfen neu auf die StraB3e gebrachten Euro 6-Diesel-
Neuwagen wurden ja bereits aufgezeigt.

Das Ziel der Bundesregierung Fahrverbote zu vermeiden ist spatestens mit der Einfiihrung der ersten
Durchfahrtbeschrankungen am 31.05.2018 in Hamburg gescheitert. Bereits im Herbst 2014 hatte der
BUND die Freie- und Hansestadt Hamburg auf Einhaltung der gesetzlichen NO2-Grenzwerte verklagt. Die
deutschlandweit ersten NO2-bedingten Fahrverbote resultieren aus dieser Klage. Weiter Stadte werden
folgen (missen), wenn die Bundesregierung nicht endlich umfassende und wirksame MaBnahmen er-
greift. Um einen Wildwuchs verschiedener Regelung zu vermeiden und notwendige zonale, deutschland-
weit einheitliche Regelungen zu ermdglichen, fordert der BUND die Fortschreibung der Umweltzonenre-
gelung mit der Einflihrung einer Blauen Plakette nach eigenem Vorschlag.

Diesel und Klimaschutz

Auffallig ist, dass von Seiten der Bundespolitik und der Hersteller immer wieder das Klimaschutzargu-
ment in die Diskussion um Belastungen durch Feinstaub und vor allem Stickoxide in Stddten und Kom-
munen eingestreut wird. Offensichtlich soll von den Problemen der Luftverschmutzung abgelenkt werden,
wofiir zwei Themen vermischt werden. Denn selbst wenn ein groBerer Anteil von Diesel-Autos zu einer
geringfiigigen Reduzierung der Treibhausgasemissionen aus dem Pkw-Verkehr fiihren wiirde, rechtfertigt
dies nicht, dass tausende Menschen die hohen innerstadtischen Belastungen mit Stickstoffdioxid mit
Gesundheitsschdden oder gar mit ihrem vorzeitigen Ableben bezahlen.

Ein Grund, warum sich die die Hoffnung auf weniger CO2-AusstoB durch einen hoheren Diesel-Anteil bei
den Pkw nicht bewahrheitet hat, liegt darin, dass die Autoindustrie auf immer groBere, schwerere und
leistungsstarkere Fahrzeuge setzt. Dieser Trend, der vor allem bei Diesel-Pkw ungebrochen voranschreitet,
sorgt dafiir, dass die durchaus vorhandenen Effizienzvorteile keine Minderung der CO2-Emissionen aus
dem Autoverkehr mit sich brachten. Zahlen dazu liefert auch das statistische Bundesamt in seiner Pres-
semitteilung Nr. 451 vom 14.12.2016.

Kontakt/ Ansprechpartner:

BUND-Bundesgeschaftsstelle
Jens Hilgenberg

Am Kéllnischen Park 1
10179 Berlin, Germany
jens.hilgenberg@bund.net
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A. Bundesverwaltungsgericht: ,Grundsatz der Verhaltnismafdigkeit*
Mit seinem Urteil vom 27. Februar 2018 hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass sowohl
Unionsrecht als auch Bundesrecht die Kommunen dazu verpflichtet, durch geeignete Mallnahmen in
ihren Luftreinhalteplanen den Zeitraum von Uberschreitungen der geltenden NOx-Grenzwerte so
kurz wie moglich zu halten.

Dies fiihrt nun in der Konsequenz dazu, dass die Bundesrichter Fahrverbote fir bestimmte
Dieselkraftfahrzeuge, in Ausnahmefallen, als eine geeignete Mallnahme sehen, diese aber nicht
zwingend seien und insbesondere der Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit Beachtung finden misse.

B. Individuelle Mobilitat - wichtige Saule fiir Biirger und Wirtschaft

Die Biirger haben aus mannigfaltigen Griinden das Bediirfnis nach Mobilitat. In Teilen des Alltags sind
sie regelrecht zur Mobilitdt gezwungen. Die Spezialisierung und Flexibilisierung der Arbeits- und
Ausbildungsmarkte sowie die funktionsrdumliche Trennung der Daseinsgrundfunktionen sind ebenso
Triebfedern eines gesteigerten individuellen Mobilitdtsbedirfnisses. Die funktionale Spezialisierung
der Wirtschaft, die — globale — Arbeitsteilung von Produktion und Dienstleistungserbringung sind
Triebfedern und Folge des Anwachsens der Giiterverkehre und entsprechender Innovationen in der
Logistik. Diese einzuschranken sind empfindliche Eingriffe in komplexe Systeme und verbieten
entsprechend aktionistisches Handeln infolge singuldrer Ereignisse oder Erkenntnisse. Notig sind
tragfahige Konzepte und politisches Handeln, das abgewogen im Kontext aller Parameter sein muss.

C. Anlegen von Maf3stabe mit Augenmafd und Weitsicht
Deshalb muss die Erérterung zum Thema der Fahrverbote und MaRnahmen aus dem obigen Urteil im
Kontext aller Ressourcen und Bediirfnisse gefiihrt werden.

1. Die selbstbestimmte individuelle Mobilitat muss sichergestellt sein. Dies ist ein Grundgebot
der Teilhabe.
2. Esdarf zu keiner Diskriminierung von Teilen der Gesellschaft kommen weder aus
a. korperlichen
b. Altersbedingten noch aufgrund
c. finanziellen Leistungsfahigkeiten
3. Es muss immer ein funktionsfahiger Wettbewerb der Angebote gewahrleistet werden
4. Die Bereitstellung muss marktwirtschaftlichen Prinzipen folgen, daraus folgt:
a. Esdarf zu keinen Insellésungen kommen
b. Es darf zu keine technologischen oder angebotsseitigen Vorgaben kommen
c. Es muss immer eine maximale Ressourcenschonung (natirliche Ressourcen,
Rohstoffe ,,Umwelt”, Gesundheit der Birgerinnen und Birger, Geld, Zeit) angestrebt
werden
d. Optimierung der Nutzung vorhandener Infrastruktur inkl. keiner Beschrankung und
Einschrankung vorhandener leistungsfahiger Infrastruktur
e. Optimale Nutzung neuer Technologien, Anreizsetzung flir neue Technologien durch
entsprechende innovationsférdernde Ansatze (open innovations, cross innovations) -
aber immer auf Basis funktionierender Geschaftsmodelle
5. Der Rahmen der Emissionen sollte basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen erortert
und angepasst werden. Dabei miissen folgende Grundsatze beriicksichtigt werden:
a. Langfristige Investitions- und Nutzungssicherheit
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b. Neue wissenschaftliche, objektive Erkenntnisse und nicht Partikularinteressen, gleich
welcher Organisationsform (Verbande, NGOs)

c. Anreize sind Verboten vorzuziehen
Optimierung der fiskalischen Moglichkeiten

D. Wiederherstellung der politischen Handlungsfahigkeit
Der Bundestag und die Bundesregierung haben viele Steuerungsmoglichkeiten. Deshalb gilt es das
Heft des politischen Handelns zuriickzugewinnen und dann die gesetzlichen Vorgaben im Kontext der
obigen Malstadbe kritisch zu hinterfragen. Dazu zahlt neben dem BImSchG aber auch das BauGB und
die dazugehodrigen Begleitgesetzte, wie auch die Energiesteuergesetze und das
Personenbefdorderungsgesetz.

E. Zum Vertiefen
Die derzeitige Diskussion verliert in Teilen den Zusammenhang und die Abhangigkeiten. Zur
Vertiefung, zur Erlduterung und zum Verstandnis sind die weiteren Seiten angedacht.

F. Zum Schluss
Es ware gut wenn die heutige Anhorung helfen wirde die Zielsetzungen wieder in einen
Ubergeordneten Kontext zurtickzufiihren. Die Diskussionen weniger emotional und ideologisch zu
fihren. Die Handlungsspielrdaume des Parlaments und der Regierung zum Gestalten zu nutzen. Die
Prozesse am Ende schlanker und effizienter zu machen und dem einzelnen Individuum wieder mehr
zuzutrauen und vertrauen.

Willich, den 25. Juni 2018

Dipl. Kfm. Frank M. Schmid

Geschaftsfuhrer

Schmid Mobility Solutions GmbH
Gielerallee 33

47877 Willich

Tel. Nr. 02154 950 90-0

frank.schmid@schmid-mobility.de
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Zu E: zum Vertiefen
1. Verkehr korreliert zu 100% mit dem Beschdiftigungsgrad

Am Beispiel von Nordrhein-Westfalen lasst sich der Zusammenhang gut darstellen. In den letzten 8
Jahren hat sich die Anzahl der Beschaftigten in Nordrhein-Westfalen von 5,9 Mio. auf 6,6 Mio.

verbessert.
Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte am Arbeitsort:
Nordrhein- Stichtag
Westfalen
31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016
Beschéftigte 5.926.766 5.871.057 5.985.208 6.132.807 6.211.958 6.272.605 6.368.905 6.522.916 6.660.414]

Quelle: Auswertungen aus der Beschéftigtenstatistik der Bundesagentur fiir Arbeit (BA).
Tabelle 1- Beschdftigungsgrad 2008-2016

In gleichem Mal3e stieg die absolute Verkehrsleistung. Auf den einzelnen Beschéftigten bezogen blieb
die Verkehrsleistung jedoch nahezu identisch! Dass es zu keiner Absenkung der Verkehrsleistung pro
Beschaftigten gekommen ist, liegt zum einen an einem hohen Anteil an Teilzeitbeschaftigten und
einer Verlagerung von Wohnsitzen an die Stadtréander (Kosten- und Lebensqualitatsbedingt).

in Mio. in Mrd.

Erwerbstatige Fahrzeugkilometer

Beschaftigte und Verkehr 43,090 Mia
korrelieren zu 100 % 42,000 Mio

29,000 0.
10,0 38,000 Mic.
37,000 Mio.
5,00
36,000 Mic.
0,00 35,000 Mio.
1996 1298 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014

— Koeffizient Fahriestung/Erwerbstatige —t Erwerbastige

Quelle: Schmid Mobility Solutions GmbH, Szenario 2030

@ Schmid Mobility Solutions GmbH, Willich
frank.schmid@schmid-mobility.de

Abbildung 1 - Koeffizient Fahrleistung/Erwerbstétige Bund
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2. Neben NO, gibt es eine Vielzahl weiterer Emissionen

Wie sowohl im Bundesimmmissionsschutzgesetz (BImSchG) als auch in der EU Richtlinie sind weit
mehr Kritierien fir saubere Luft bestimmt:

NO; in der EU-Richtlinie und in Bundesgesetz

Mit der Luftqualitatsrichtlinie (2008/50/EG) haben das Europaische Parlament und der Rat am
21. Mai 2008 ein einheitliches Recht zur Kontrolle und Beurteilung der Luftqualitat beschlossen.
Hierin werden, unter anderem, die bestehenden Grenzwerte fur Stickstoffdioxid, Stickstoffoxide,
Feinstaub (PM10), Schwefeldioxid, Benzol, Kohlenmonoxid und Blei bestatigt. Weiterhin wurden
Standards fiir die noch kleineren PM2,5 Feinstaube festgelegt.

Die EU-Richtlinie wurde mittels der ,39. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes” in nationales Recht umgesetzt.

Fir NO2 wurde in der Richtlinie, zum Schutz der menschlichen Gesundheit, ein Jahresgrenzwert
von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter festgelegt.

Grenzwert
(zuliissige Uber-
s=chreitungshdufig-
keit pro Jahr)

Komponente Kenngrilbe Einheit einzuhalten ab

1. Tochterrichtlinie (Richtlinie 1999/30/EG vom 22. April 1999)

1-h-Wert pa/m3 350 (24-mal) 01.01.2005
Schwefeldioxid

24-h-Wert pa/m3 125 (3-mal) 01.01.2005

1-h-Wert pa/m3 200 (18-mal) 01.01.2010
Stickstoffdioxid

Pahresmittel pa/m= 40 01.01.2010

24-h-Wert pg/m3 50 (35-mal) 01.01.2005
PM10

Dahresmittel pg/m? 40 01.01.2005
Blei Pahresmittel pa/m= 0,5 01.01.2005

2. Tochterrichtlinie (Richtlinie 2000/69/EG vom 16. November 2000)

01.01.2010
Benzol Dahresmittel bg/m? 5
01.01.2005
Kohlenmonoad 3-h-Wert mg/m= 10
1-h-Wert pbg/m3 180 09.09.2003
Ozon 1-h-Wert pg/m?3 240 09.09.2003
a-h-Wert pa/m3 120 (25-mal) 2010

Tabelle 2- Vorgaben der EU — Auszug - Emissionen im Ubersicht
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3. EU Vorgaben sind nicht 1:1 umgesetzt

CO2

Minderungsquoten It. Klimaschutzplan 2050 (Deutschland) und EU-Vorgabe
Jahr Deutschland | EU

2020 40% 20%

2030 55% 30%

2040 70% k.A.

2050 80-95% k.A.

Quellen: (Umweltbundesamt und EU Kommission)

NOXx (Stickstoffoxide)

Lt. EU-Richtlinie 1999/30/EG:

1-h-Wert: Grenzwert von 200 ug/gm (maximale Uberschreitung von 18 pro Jahr)
Jahresmittel: Grenzwert von 40 ug/gm

Lt. 39. BImSchV:

1-h-Wert: Grenzwert von 400 ug/gm

Jahresmittel: Grenzwert von 30 ug/gm

PM10 (Feinstaub)

Lt. EU-Richtlinie 1999/30/EG:

24-h-Wert: Grenzwert von 50 ug/gqm (maximale Uberschreitung von 35 pro Jahr)
Jahresmittel: Grenzwert von 40 ug/gm

Lt. 39. BImSchV:

24-h-Wert: Grenzwert von 50 ug/gqm (maximale Uberschreitungen von 35 pro Jahr)

Jahresmittel: Grenzwert von 40 ug/gm
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4. Keine Allgemeingiiltigkeit der Ergebnisse der Messpunkte

Am Beispiel Dusseldorf kann durchaus reprasentativ gezeigt werden, wie die gewdhlten Messpunkte

nur ein unzureichendes Abbild flr eine gesamte Stadt liefern.

NOy-Emissionen des Verkehrs [ka/a]
Verkehrstrager
Bezugsjahr
StraBe Schiff Schiene Sonstige Gesamt
20107 2004 7 2008 ¥ 2010 ¥
1.963.205 1.859.897 22,453 539.389 4.484.945
" Emissionsdaten 2010 aus Erhebungen zur Luftreinhaltplanung
* Emissionskataster Schiff 2004
@ Emissionskataster Schiens 2008
o Sonstige Verkehrstrager: Summe Flug 2008 und Offroad 2010
Abbildung 2 - Nox Emissionen
Die Verkehrszusammensetzung weicht von Messpunkt zu

Vergleichbarkeit ist nicht gegeben.

Messpunkt erheblich ab. Eine

DDCcs

PEW

regionaler Hintergrund
%

SNOB
Flua 5%
1%
__Bus
Schiens 6%

1%

Abb. 3.32

Darstellung der berechneten prozentualen Beitrage der verschiedenen Verursa-

chergruppen sowie des regicnalen Hintergrunds for die NOx-Balasiung an der

Messstation ComeliusstraBe (DDCS)

PEW = Personenkraftwagen

SNCB = Schwere Mutzfahrzeuge ohne Busse

BUS = Busse

LNFZ = Leichte Mutzfahrzeuge

KRAD = Motorrader

Kiz urban = Beitrag des StraBernverkehrs, der nicht unmittelbar in
dam untersuchten Strafenabschnitt fahr

Offroad =  Werkehr durch z.B. Baumaschinen, Land- und
Forstwirtschaft

Huk = Hausbrand und Kleinfeusrungan

Schiff =  Bchifffahrt

Schigne = Schienanvarkehr

Flug = Flugverkehr

Quellen: Luftreinhalteplan der Stadt Diisseldorf
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5. NO, im Kontext weiterer Emissionen sehen

Seit 1990 kommt es trotz nahezu stetigem Wirtschaftswachstum zu Riickgdngen des NO, AusstoRes.

Stickstoffoxid (NO,, gerechnet als NO,) -Emissionen nach Quellkategorien

Tausend Tonnen

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000
500 B BE BE B
1990 1995 2000 2005 2010 2015

M Energiewirtschaft Verarbeitendes Gewerbe M Verkehr
W Haushalte und Kleinverbraucher W Militdr und weitere kleine Quellen M Diffuse Emissionen von Brennstoffen
M Industrieprozesse Landwirtschaft W Abfall und Abwasser

Verkehr: ohne land- und forstwirtschaftlichen Verkehr Quelle: T Nationale fiir die deutsche EL

Haushalte und Kleinverbraucher: mit Militir und weiteren kleinen issi seit 1990, Emissit i 1990 bis 2015 (Stand 02/2017)

Quellen (u.a. land- und forstwirtschaftlichem Verkehr)

Abbildung 3 - Entwicklung NO2 seit 1990 - Quelle: UBA

Luftdaten eingrenzen
Luftschadstoff * Auswertung *
Feinstaub (PM10) EI [ Tagesmittelwert B
- Bitte auswahlen -

Feinstaub (PM10;
Schwefeldioxid
Ozon

Stickstoffdioxid
Kohlenmonoxid

3 ‘euscnude,-,;/‘;\
i/

Bundesland / Messnetz Station *

[ Nordrhein-Westfalen EI [ Diisseldorf-Lorick B

Stationsname anzeigen

o
Station exportieren Auswahl hinzufigen
X

/)
Z
/ Nijmegens—
W\) S

\

ausgewadhlte Stationen

@ Liste leeren
als csv-Datei herunterladen L

Diisseldorf-Lorick DENWO071
07.08.2017 - Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert 15 pg/m>

Abbildung 4 - Ubersicht Luftschadstoff-Erfassung - Quelle: UBA
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Aus der Vielzahl von verfligbaren Messdaten wird derzeit bei den anhadngigen und geplanten
Gerichtsverfahren nur das NO, betrachtet. Eine singulare Verfolgung der NO, Minderung kann
durchaus eine Erhoéhung anderer Emissionen zur Folge haben. [Bsp. Umstellung von Diesel auf
Vergaser => Erhohung der CO2 Emission — Umstellung auf Elektro — kann je nach Strommix ebenfalls
eine allgemeine Verschlechterung mit sich bringen, wenn auch nicht am Messpunkt.]

6. NO, ist ein urbanes Thema

Betroffen sind im Wesentlichen Verdichtungsrdume mit einer hohen Anzahl an Beschaftigten und
gewerblichen Mobilitdtsbedirfnissen. Knapper Wohnraum und Verdnderungen der Bediirfnisse an
Wohnqualitat erzeugen weitere Pendlerstréme.

NO; - Jahresmittelwerte
Jahr 2017
Stand 30.05.2018

Legende

Bl o 5

Bl - seem

B > 1opgm?

> 15 pg/im*

|:| > 20 pg/im*

D > 25 pg/m*

:I > 30 pg/m*

- > 35pg/im*

- > 40 pg/m*

Bl - e

U It — e
Bm\vézsamt nk:mﬁ(" hors i slrl:.'.wutdon ik und durch - > X
p : ("Spot"-D: - > 60 pg/m*

Abbildung 5 - Auszug Messpunkte — Quelle: UBA — Erhebungszeitraum: 28.08.2017 12:00 Uhr, Ein-Stunden-Mittelwert
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